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Grußwort der Bürgermeister  
von Herscheid und Plettenberg

           die amtliche Pflegestatistik weist für  
NRW wie auch für Plettenberg, Herscheid und 
den Märkischen Kreis einen weiteren enormen  
Anstieg an Pflegebedürftigen auf. 

Zum Stichtag 15.12.2019 lebten im Märkischen 
Kreis 22.386 pflegebedürftige Personen. Damit 
hat sich die Zahl der pflegebedürftigen Men-
schen im Märkischen Kreis seit 2005 von 9.732 
Personen mehr als verdoppelt.

Dies wirkt sich jedoch weniger auf die voll- 
stationäre Pflege als vielmehr auf den ambu- 
lanten Bereich aus. Das heißt, immer mehr 
pflegebedürftige Menschen werden zu Hause 
versorgt, aktuell rund 80Prozent. 

Damit ist der Handlungsbedarf im Bereich  
Gesundheits- und Pflegeversorgung in den  
letzten Jahren nicht kleiner geworden – im  
Gegenteil, er bleibt bestehen, auch in Zukunft!

Älter werden bedeutet aber nicht automatisch 
pflegebedürftig werden. Während etwa 1,4 
Prozent in der Altersgruppe unter 60 Jahren im 
Märkischen Kreis pflegebedürftig ist, trifft dies 
bei den 90-jährigen und älteren Menschen auf 
rund 76 Prozent zu. Der weitaus größere Teil der 
älteren Menschen, bis hin zum 90. Lebensjahr, 
benötigt keine Pflege im Sinne der gesetzlichen 
Pflegeversicherung.

Aber auch ohne eine Pflegebedürftigkeit 
können Seniorinnen und Senioren besondere 
Bedürfnisse haben.

Seit 2013 arbeiten die Gemeinde Herscheid und 
die Stadt Plettenberg gemeinsam im Gesund-
heits- und Pflegenetzwerk (GPN) daran, die 
gesundheitliche und pflegerische Versorgung in 
beiden Kommunen zu verbessern. Dabei spielen 
auch die besonderen Bedürfnisse fitter und  
mobiler Seniorinnen und Senioren eine Rolle.

Ein Projekt der gemeinsamen Arbeit im Gesund-
heits- und Pflegenetzwerk war bereits 2014 die 

erste Auflage des Gesundheits- und Senioren-
wegweisers mit dem Titel „Gut informiert älter 
werden in Plettenberg und Herscheid“. 

Der Wegweiser liefert seitdem wichtige Infor-
mationen über Lebensbereiche, die für ältere 
Menschen besonders wichtig sind.

Wo gibt es Anlaufstellen und Möglichkeiten 
der Begegnung? Wo kann ich mich selbst noch 
ehrenamtlich engagieren oder kann auf die 
Unterstützung ehrenamtlich Engagierter 
zurückgreifen? Welche Freizeitaktivitäten, z.B. 
Gesundheitssport, tragen dazu bei, möglichst 
lange gesund zu bleiben? Wie kann ich mög-
lichst lange in der eigenen Wohnung leben?

Für von Pflegebedürftigkeit Betroffene und 
ihre Angehörigen kommt es darauf an, sich in 
der Fülle von Angeboten und Anbietern sowie 
einer komplexen Pflegegesetzgebung zurecht 
zu finden. Der Eintritt von Pflegebedürftigkeit 
bedeutet aber auch die Umstellung des alltäg-
lichen Lebens und geht mit weitreichenden 
Entscheidungen und zusätzlichen Belastungen 
einher. Der vorliegende Wegweiser bietet hier 
einen ersten Überblick über die erforderlichen 
Schritte und zeigt auf, welche Beratungs- und 
Unterstützungsangebote in Plettenberg und 
Herscheid existieren.

In nunmehr 10 Jahren Arbeit im Gesundheits- 
und Pflegenetzwerk konnten auch neue Bedarfe 
festgestellt werden. Das Thema Mobilität wurde 
und wird intensiv im Rahmen des vom BMEL 
geförderten Projekts „MobilSorglos“ behandelt. 
Und nicht erst seit, aber stark befördert durch 
die Corona-Pandemie haben digitale Versor-
gungs- und Unterstützungsformate deutlich 
zugenommen. So enthält der Wegweiser in der 
3. Auflage mehr Informationen - u. a. zur psycho-
sozialen Versorgung, für die im letzten Jahr ein 
eigener, neuer Wegweiser erarbeitet wurde. 

             was ist wichtig, um gut informiert älter 
zu werden in Plettenberg und Herscheid?

Darauf liefert der zum 10jährigen Jubiläum des 
Gesundheits- und Pflegenetzwerks Pletten-
berg-Herscheid neu überabeitete Wegweiser 
gute Antworten. Er gibt wichtige Informationen 
und Tipps zu den Themen Gesundheit und  
Pflege, aber nicht nur!

Denn die eigene Gesundheit stellt eine wichtige 
Voraussetzung dar, um auch im Alter fit zu 
sein. Unter dem Strich waren ältere Menschen 
noch nie so gesund und fit wie heute und wir 
alle haben gute Möglichkeiten, diese positiv zu 
beeinflussen. Dazu zählen v.a. körperliche Be-
wegung, ausgewogene, gesunde Ernährung und 
soziale Kontakte, aber auch ein ehrenamtliches 
Engagement. 

Die ersten beiden Kapitel liefern Adressen und 
Möglichkeiten für die Themenbereiche Freizeit 
und alles, was man füreinander und miteinander 
machen kann. Kapitel drei bietet umfangreiche 
Informationen zur gesundheitlichen Versorgung 
– von einer Checkliste, an was beim Kranken-
hausaufenthalt zu denken ist, über Kontakte zur 
Ärzteschaft bis hin zu Therapiemöglichkeiten 
und Selbsthilfegruppen.  
Sind ältere Menschen von kognitiven und/oder 
körperlichen Beeinträchtigungen betroffen, so 
können sie auf umfangreiche Angebote, Unter-
stützungs- und Hilfsmöglichkeiten zurückgrei-
fen. Dazu bietet das Kapitel Pflege umfassende 
Informationen und Tipps.  
Die Intention von Politik und Verwaltung des 
Märkischen Kreises lautet „ambulant vor statio-
när“. Und die amtliche Pflegestatistik dokumen-
tiert den Erfolg dieses Ansatzes: Mittlerweile 
werden 80Prozent der pflegebedürftigen Men-
schen in ihrer eigenen Häuslichkeit gepflegt und 
versorgt – mit der Unterstützung von An- und 

Zugehörigen sowie von ambulanten Pflegediens-
ten. 
Die Pflegeberatung des Märkischen Kreises, 
die ihre Vor-Ort-Angebote nochmals deutlich 
erweitert hat – auch um digitale Angebote wie 
Beratung und Pflegecafés, kann nützliche Tipps 
geben. Aber auch viele andere Vereine und Ver-
bände stehen Ratsuchenden gerne für Auskünfte 
zur Verfügung. Das gilt für zu Pflegende ebenso 
wie für pflegende An- und Zugehörige.

Dem immer wichtiger werdenden Thema Demenz 
ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Weitere Kapi-
tel befassen sich mit Fragen und Antworten rund 
um das Wohnen im Alter, Mobilität und finan-
zielle Hilfe. Abschließend werden die Themen 
Vorsorge, Krankheit und Todesfall behandelt.

Ich kann Sie nur ermutigen, sich selbst einen 
Eindruck darüber zu verschaffen, wie vielfältig 
die bestehende Angebote sind und sich früh-
zeitig zu wichtigen Themen zu informieren. 
Nutzen Sie den Wegweiser und werden Sie gut 
informiert älter! 

Allen an diesem Wegweiser Beteiligten danke ich 
für ihre Mühe und die geleistete Arbeit.

Wir danken ganz herzlich allen, die an der Neu-
auflage des Wegweisers mitgewirkt haben und 
sich täglich für die Verbesserung der gesundheit-
lichen und pflegerischen Versorgung in Pletten-
berg und Herscheid einsetzen.

10 Jahre Arbeit im Gesundheits- und Pflegenetz-
werk Plettenberg - Herscheid haben viel bewirkt 
und diese gute Arbeit wird auch zukünftig fort-
gesetzt.

Dieser Wegweiser bietet den Menschen eine 
gute Orientierung und Unterstützung, damit sie 
gut informiert älter werden können in Pletten-
berg und Herscheid.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Grußwort des Landrats des Märkischen Kreises

Ulrich Schulte, Bürgermeister 
der Stadt Plettenberg

Uwe Schmalenbach, Bürgermeister 
der Gemeinde Herscheid

Marco Voge,  
Landrat des Märkischen Kreises
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Das Gesundheits- und Pflegenetzwerk Plettenberg – Herscheid

GEMEINSAM FÜR MEHR 
LEBENSQUALITÄT

D
er demografische Wandel fordert 
insbesondere ländliche Regionen 
in besonderer Weise. So sinken 

teilweise z.B. die Einwohnerzahlen, viele 
jüngere Fachkräfte wandern in attraktivere 
Ballungsgebiete ab, die Anzahl der älteren 
und pflegebedürftigen Menschen nimmt zu, 
Versorgungsbedarfe steigen, niedergelas-
sene Ärzt:innen haben Probleme, Nachfol-
ger:innen für ihre Praxen zu finden und viele 
Pflegeeinrichtungen leiden bereits heute 
unter dem Fachkräftemangel, der sich zu-
künftig noch verstärken wird. 

Vor diesem Hintergrund, der zwischenzeit-
lich nichts an Aktualität eingebüßt hat,  
wurde 2013 das „Gesundheits- und Pflege- 
netzwerk Plettenberg-Herscheid“ gegründet. 
Dies erfolgte im Rahmen des BMBF-Projekts 
„Demografiesensible Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum – Innovative Stra-
tegien durch Vernetzung“ (StrateGIN) und 
das Netzwerk wurde seitdem kontinuierlich 
ausgebaut.

Mit dem Instrument der interkommunalen 
Zusammenarbeit zielt das Gesundheits- 
und Pflegenetzwerk Plettenberg-Herscheid 
nach wie vor darauf ab, die gesundheitliche 

und pflegerische Versorgung in den beiden 
Kommunen mittel- und langfristig sicherzu-
stellen.

 Seit mittlerweile 10 Jahren treffen sich ca. 
100 verschiedene Akteure zu unterschiedli-
chen Themen, um diese gemeinsam voran-
zutreiben, z.B. Vermeidung von Einsamkeit 
im Alter, Mobilität im Alter, Demenz oder 
ambulante und stationäre gesundheitliche, 
pflegerische und psychosoziale Versorgung.

Obwohl die Covid-Pandemie eine deutliche 
Zäsur markierte und die wertvolle Arbeit in 
gut 2,5 Jahren nicht mehr in Präsenz, son-
dern größtenteils nur noch digital geleistet 
werden konnte, hat das Gesundheits- und 
Pflegenetzwerk viel erreicht. Das Wichtigste 
vorab: es hat alle Turbulenzen gemeistert 
und ist nach wie vor da!
Netzwerkarbeit braucht Zeit und Erfolge 
sind nicht immer sofort sichtbar. Unter dem 
Strich haben die beiden Kommunen und 
damit auch ihre Bürger:innen in unterschied-
licher Art und Weise vom Gesundheits- und 
Pflegenetzwerk Plettenberg-Herscheid profi-
tiert und tun es noch immer, u.a. durch:

BEARBEITUNG / UMSETZUNG NEUER 
THEMEN UND PROJEKTE

• Mobilität

• Psychosoziale Versorgung

• Digitale Angebote / Beratung

OPTIMIERUNG DER VERSORGUNG

• Kurze Wege zwischen den Akteuren / 
kurzfristige Problemlösung 

• Nutzung der aufgebauten Strukturen für 
andere Themen (z.B. für Flüchtlingsarbeit)

• Schließung von ambulanten Versorgungs-
lücken durch neue Angebote

• Unterstützung bei der Gewinnung von 
neuen Ärzt:innen

• Verbessertes Entlassmanagement

• Neue Kooperationen (z.B. Praxisnetz Len-
netz GmbH oder Demenznetzwerk Hemer)

• Wegweiser „Gut informiert älter werden 
in Plettenberg und Herscheid"

• Wegweiser „Psychosoziale Hilfen in  
Plettenberg und Herscheid"

STÄRKUNG DER GEGENSEITIGEN 
WERTSCHÄTZUNG

• Besseres, berufsgruppenübergreifendes 
Kennenlernen untereinander

• höhere gegenseitige Wertschätzung

• gemeinsame Besprechung von Herausfor-
derungen und Projektideen

DURCHFÜHRUNG GEMEINSAMER 
AKTIVITÄTEN

• Durchführung von Info-Veranstaltungen 

• Gemeinsame Fort- und Weiterbildungen

• Beteiligung des Netzwerks an Veranstal-
tungen der Kommunen

VERBESSERUNG DER 
RAHMENBEDINGUNGEN

• Verankerung der Netzwerkarbeit mit Per-
sonalstellen in den beiden Kommunen

• Kontinuierliche Begleitung und inhaltli-
che Unterstützung durch den Märkischen 
Kreis

• Neuausrichtung der Gesundheits- und 
Pflegeplanung im Märkischen Kreis 

• Gemeinsame Finanzierung (z.B. von 

Wegweisern) durch die Kommunen und 
Sponsoren 

• Akquise von zusätzlichen Projektmitteln 
(z.B. BMEL „LandMobil“ & Förderung re-
gionaler Netzwerke für pflegebedürftige 
Menschen in NRW nach § 45c Abs. 9 SGB 
XI)

Nach 10 Jahren Netzwerkarbeit wurden die 
drei Runden Tische inhaltlich und struktu-
rell an die sich ändernden Gegebenheiten 
angepasst. 

Ziel für alle Runden Tische war und ist es, 
örtliche Anbieter:innen und ehrenamt-
liche Organisationen zu vernetzen, eine 
Plattform für den Erfahrungsaustausch und 
das Lösen von Problemen zu bieten und 
passgenaue Angebote für den betroffenen 
Personenkreis zu entwickeln.

DER RUNDE TISCH 1 „ZUFRIEDEN ZU HAUSE 
– MOBIL UNTERWEGS“ 

Der Runde Tisch 1 hat sich anfangs mit dem 
Thema Vermeidung von Einsamkeit und Iso-
lation im Alter beschäftigt. Gemeinsam mit 
vielen Akteuren aus dem Netzwerk wurden 
diverse Veranstaltungen zu den Themen 
Alter, Gesundheit, Wohnen, Sport und Bewe-
gung durchgeführt und neue Angebote, wie 
z. B. die Telefonkette, Seniorenfrühstück, 
Erzählcafe, Seniorentage u.v.m. geschaffen. 
2019 wurde der Runde Tisch um das Thema 
Mobilität erweitert und wird seitdem unter 
dem Titel „Zufrieden zu Hause – mobil un-
terwegs“ bearbeitet. Er wird moderiert von 
der Gemeinde Herscheid.

DER RUNDE TISCH 2 – DAS „DEMENZ-NETZ-
WERK PLETTENBERG-HERSCHEID“

Der Runde Tisch 2 kümmert sich schwer-
punktmäßig um die Durchführung von 
Info-Veranstaltungen, der Entwicklung von 
Angeboten für Menschen mit Demenz sowie 
ihren An- und Zugehörigen, die Weiterent-
wicklung von demenzfreundlichen Struktu-
ren und der Durchführung von Demenz-Ak-
tionstagen. Er wird moderiert von der Stadt 
Plettenberg.
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HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Im Inhaltsverzeichnis können Sie sehen, wel-
che Farbe welchem Thema zugeordnet ist. 

Dem Kapitel „Besondere Freizeitmöglich-
keiten“ ist beispielsweise die Farbe grün 
zugeordnet. Die Seiten, die zu diesem Bereich

gehören, erkennen Sie an einem grünen 
Balken an der Außenseite.

Auch die verschiedenen Angebote jeweils 
für Herscheid und Plettenberg sind farblich 
gekennzeichnet. 

           
  Alle Herscheider Angebote 
           sind mit einem roten Balken 
           gekennzeichnet, 

           die Plettenberger Angebote 
           in blau. 
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Anhand von der Verwendung verschiedener Farben soll dieser Wegweiser so leicht lesbar 
wie möglich sein. 
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DER RUNDE TISCH 3 „AMBULANTE UND  
STATIONÄRE VERSORGUNG“

Der Runde Tisch 3 wurde vor dem Hinter-
grund eingerichtet, dass das Gesundheits-
wesen in Deutschland durch eine sekto-
rale Struktur geprägt ist und dass sowohl 
innerhalb eines Versorgungssektors als 
auch sektorenübergreifend ein hoher Grad 
an Fragmentierung und Spezialisierung 
besteht. Die Abgrenzung der Leistungs-
bereiche führt oftmals zu medizinischen 
und wirtschaftlichen Fehlsteuerungen. 
Probleme oder Reibungsflächen entstehen 
an verschiedenen Übergängen der gesund-
heitlichen Versorgung, besonders problema-
tisch sind aber die Schnittstellen zwischen 
ambulant-ärztlichem (besonders fachärztli-
chen) und pflegerischem Bereich sowie dem 
Krankenhausbereich.

Als besonders vulnerable Personengruppen 
gelten u.a. ältere Personen mit einem länger 
andauernden Pflegebedarf. Für die Vermei-
dung von Fehl-, Unter- oder Überversorgung 
ist eine bessere Vernetzung der beteiligten 
Institutionen, Dienste und Berufsgruppen 
notwendig.

Der Runde Tisch konnte bereits die 
Schnittstellen zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung verbessern. Das 
Überleitungsmanagement vom Kranken-
hausaufenthalt in eine Pflegeeinrichtung 
oder zurück nach Hause konnte durch 
einen regelmäßigen Austausch der Akteure 
verbessert werden. Auch Fortbildungen für 
Pflegepersonal wurden organisiert.

Viele neue Angebote sind durch 
die gute Vernetzung und den Aus-
tausch der Akteure entstanden. 
Dabei konnten neue Koopera-
tionen zwischen Akteuren aus 
verschiedenen Bereichen, wie 
z.B. Sport und Pflege, ganz neue 
Wege gehen.

2023 sind die früheren Unter-
arbeitsgruppen „Ambulante 
Pflegedienste & niedrigschwellige 
Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen“ und „Fortbildungen“ in den 
Runden Tisch 3 aufgegangen. Der RT 
3 wird moderiert von der Stadt Plet-
tenberg und dem Märkischen Kreis.

DIE UNTERARBEITSGRUPPE „GEMEINDE- 
NAHES PSYCHOSOZIALES NETZWERK“ 

Diese Unterarbeitsgruppe gehört zum RT3 
und wurde 2019 nach der ersten Jubiläums-
veranstaltung eingerichtet. Sie zielt u.a. 
darauf ab, die Transparenz bestehender 
Angebote und Hilfen für Bürger:innen und 
Mitarbeiter:innen der professionellen und 
ehrenamtlichen Angebote zu verbessern 
und Angebotslücken zu schließen. Entstan-
den ist z.B. der Wegweiser „Psychosoziale 
Hilfen in Herscheid und Plettenberg“, der 
2022 im Rahmen einer Info-Veranstaltung 
der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Diese 
Unterarbeitsgruppe wird moderiert von der 
Gemeinde Herscheid und dem Märkischen 
Kreis.

Durch die Arbeit des Gesundheits- und 
Pflegenetzwerks werden bestehende 
Strukturen in Plettenberg und Herscheid 
stabilisiert und gestärkt. Bei neu auftre-
tenden Problemen und Herausforderungen 
kann diesen im Dialog mit den Akteuren 
gemeinsam begegnet werden.  

Die Mitglieder des Gesundheits- und Pflege-
netzwerks sind sich sicher – die gemeinsame 
gute und vertrauensvolle Arbeit geht weiter 
und neue Netzwerkmitglieder:innen sind 
jederzeit herzlich willkommen!

. 
Mit dem sogenannten „gendern“ ist gemeint, 
dass Sprache so eingesetzt wird, dass sich 
alle Menschen gleichermaßen angesprochen 
fühlen – egal ob weiblich, männlich oder 
divers. 

Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkei-
ten. Wir haben uns zur besseren Lesbarkeit 

entschieden, nach Möglichkeit neutrale 
Begriffe zu verwenden (wie z. B. Personen) 
und darüber hinaus mit einem Doppelpunkt 
zu arbeiten – also z. B. Bürger:innen oder 
Ansprechpartner:innen.
. 

„GENDERN“-SPRACHE,  
DIE ALLE MENSCHEN EINBEZIEHT

DAS NETZWERK ZIELT 
DARAUF AB, DIE 

GESUNDHEITLICHE UND 
PFLEGERISCHE VERSOR-

GUNG IN DEN BEIDEN 
ORTEN SICHERZUSTELLEN.

LOS GEHT`S
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BESONDERE 

FREIZEIT-
MÖGLICHKEITEN

Begegnung 
in meiner 

Herscheid und Plettenberg – das 
sind Orte, in denen es sich gut leben 
lässt - auch als älterer Mensch! 
Einige der ganz besonderen, 
relativ neuen Freizeitmöglich-
keiten möchten wir Ihnen in 
diesem Wegweiser ebenfalls kurz 
präsentieren.   
Informationen über alle Angebote 
finden Sie auf den Internetseiten 
von Herscheid (www.herscheid.de) 
und Plettenberg  
(www.plettenberg.de). 

Auch die im Kapitel „Miteinander 
– Füreinander“ ab Seite 24 auf-
geführten Anlaufstellen können 
Ihnen weiterhelfen.
Oder Sie kontaktieren Ihre An-
sprechpartnerinnen in Herscheid 
und Plettenberg, die einen guten 
Überblick über alle Angebote
haben (in Herscheid Meryem
Yilmaz, Tel.: 02357 909325,
yilmaz@herscheid.de, in Pletten-
berg Katja Gerecht, Tel.: 02391  
923207, k.gerecht@plettenberg.de). 

Menschen, die im Alter aktiv  
bleiben wollen, finden in  
Herscheid und Plettenberg ein 
breit gefächertes Angebot im 
sportlichen, kulturellen, sozialen 
und geselligen Bereich. Ob Kurse 
speziell für ältere Menschen bei 
den Volkshochschulen, Turnver-
einen, Senioren-Wanderungen, 
besondere Veranstaltungen – für 
verschiedene Zielgruppen gibt es 
zahlreiche Angebote.  

Wir haben uns in diesem  
Wegweiser vor allem mit  
den Angeboten für die älteren  
Menschen beschäftigt.  
 
Deswegen stellen wir Ihnen  
hier aus Platzgründen nur die  
Angebote im Gesundheitssport, 
die Begegnungsstätten und die 
besonderen „Freizeit-Highlights“ 
vor.   

Foto: Fotowettbewerb #MeinPlettenberg, Plettenberger KulTour GmbH 
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Wie können SIE Ihre Gesundheit
beeinflussen?

Durch Arztbesuche, sinnvolle Medikamen-
tenunterstützung, gesundes Essen und 
Bewegung (= Gesundheitssport).  
„Bewegung ist die Medizin des 21. Jahrhun-
derts.“ Nach dem Motto „kurz und knapp“ 
finden Sie hier einige Infos zum Thema  
Gesundheitssport.

Was ist GESUNDHEITSSPORT überhaupt?

Regelmäßige Bewegung hält fit und steigert 
das Wohlbefinden, kann Risikofaktoren 
minimieren und sogar Krankheiten vorbeu-
gen. Durch gezielten Sport kann man selbst 
bestimmen, wie viel Einfluss man auf seine 

Gesundheit neh-
men möchte. Nicht nur die 
Beweglichkeit und die Fitness werden 
gefördert, auch das Selbstwertgefühl, das 
eigene ICH, kann so gesteigert werden!

Was gehört denn alles zum Thema GESUNDHEITSSPORT?

Hier finden Sie in Stichworten einen ersten 
Überblick, wie umfassend das Thema ist: 
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordina- 
tion, persönliche Fitness, Seniorenfitness, 
Rückenprobleme, Verspannungen, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechsel, 
Bluthochdruck, Übergewicht, Immunsystem, 

Osteoporose, Arthrose & Arthritis, Rheuma, 
Entstauung, Diabetes, Krebserkrankungen, 
Burn Out, Demenz, Lunge und Atemwege, 
Sturzprophylaxe, Medikamentenmissbrauch, 
das psychische Wohlbefinden, Stressbe-
wältigung, Regeneration, Entspannung, 
Ernährung.

?

?

?

GESUNDHEITSSPORT In welche Gruppen kann man den Gesundheitssport einteilen?

Hier finden Sie eine Einteilung in sechs Gruppen. Die Unterscheidungsmerkmale beziehen 
sich hauptsächlich auf den persönlichen Fitnesszustand und auf vorhandene körperliche 
Beschwerden.

?

ACHTUNG: 
Die Entscheidung, ob Gruppe 4, 5 oder 6 sinnvoll ist, sollte mit Ihrem Arzt bzw.  
Ihrer Ärztin abgestimmt werden!!

Fit durch Bewegung, ohne Krankenkassenzuschüsse
Zielgruppe: Hobbysporttreibende, aber auch Sportanfänger:innen
Zusatzvorteil: In Gruppen können einfach soziale Kontakte geknüpft werden!
Beispiele: Walken, Schwimmen, Joggen, Tanzen, Gerätetraining, Fitnessübungen …

Sport und Ernährung als Gesamtheit, ohne Krankenkassenzuschüsse
Zielgruppe: Für alle, die sich zusätzlich zur Bewegung auch gesund ernähren möchten
Beispiele: Sport – Ernährungsseminare, Workshop „Wir kochen nach dem Sport“ …

Krankheiten gezielt vorbeugen, ohne Krankenkassenzuschüsse
Zielgruppe: Für Personen, die noch keine oder nur geringe Beschwerden haben
Beispiele: gezielte Vorbeugung bei Rückenleiden, Kreislaufproblemen,  
Beweglichkeitsdefiziten …

Präventionssport: Vorsorgeorientierte Sportangebote, viele Krankenkassen unterstüt-
zen Präventionskurse 
Zielgruppe: Sinnvoll sowohl für Personen, die noch ohne aktuelle Beschwerden sind, aber 
auch bei Gesundheitsschäden zur Schmerzlinderung anwendbar. 
Vorher klären: Ist Rehasport nicht doch sinnvoller?
Beispiele: Rückenkurse, Stressbewältigung, Sport und Ernährung, Diabetes, Cardiofitness
Es gibt ein Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ als Gütenachweis
Förderung nach § 20 SGB V möglich: Fragen Sie Ihre Krankenkasse

Rehasport: Nachsorgeorientierte Sportangebote mit ärztlicher Verordnung
ACHTUNG: Für den Bereich REHASPORT gibt es auf Seite 49 noch wichtige Zusatzinfos!
Es ist viel zu beachten: Sprechen Sie vorher mit den entsprechenden Fachkräften der 
einzelnen Anbieter!
Zielgruppe: Patient:innen nach größeren medizinischen Behandlungen
Beispiele: Herzsport, Sport in der Krebsnachsorge, Diabetes, Lungensport  
Förderung nach § 43 SGB V / § 64 SGB IX: Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt!

Spezielle Sportangebote, die sehr stark auf ein bestimmtes Krankheitsbild eingehen
Die offizielle Reha ist vorbei, wie geht es jetzt weiter? (Sport nach der Reha) 
Ist ein Wechsel vom Rehasport zum Präventionssport sinnvoll? (Oder doch weiter  
Rehasport?)
Zielgruppe: Patient:innen, die nach erfolgreicher Reha weiter gezielten Sport machen 
möchten
Beispiel: Rückensport, Diabetes, Cardiofitness, Seniorenfitness 
Aber auch: Burnout, Depressionen, Stressbewältigung, Regeneration

01

02

03

04

05

06

BEWEGUNG 
IST DIE 

MEDIZIN DES 
21. JAHR-

HUNDERTS.

Mit dem Bereich „Gesundheitssport“ 
hat sich ein ehrenamtliches Team 
beschäftigt, das wertvolle Informa-

tionen zusammengestellt hat.  

Bewegung ist ein ganz wichtiger Baustein, 
um auch bei bereits vorliegenden gesund-
heitlichen Einschränkungen so viel Lebens-
qualität wie möglich zu erreichen.

Foto: radprax Krankenhaus Plettenberg
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TV 1893 Grünenthal e.V.
Jan Jarnuczak, Im Lohsiepen 28,   
Tel.: 02357 6011166
www.tv1893-gruenenthal.de

Medi Club e.V. Stützpunkt feelgood  
Am Mühlengraben 8, Tel.: 02357 172780
www.feelgood-studios.com
 

Angeboten werden u.a.: 
Stuhlgymnastik, Seniorensport,  
Nordic Walking für Ältere, Diabetikersport, 
Herz-Kreislauftraining. 
Nach Absprache ist z. B. zur Stuhl- 
gymnastik ein Abholservice möglich!

Was soll ich meine Ärztin bzw.
meinen Arzt fragen?

Auch bei der Formulierung von Fragen  
helfen die Mitglieder des „Teams Gesund-
heitssport“ gerne.

Wie erkenne ich gute Übungsleiter:innen?

Die Krankenkassen verlangen von den Übungs-
leitungen für jedes Fachgebiet spezielle Lizen-
zen. Um diese Lizenzen zu bekommen, muss 
man an entsprechenden Lehrgängen teilneh-
men und Prüfungen bestehen! Zusätzlich sind 
regelmäßige Weiterbildungen verpflichtend. 
Wichtig dabei ist, die Krankenkasse unter-
stützt nur Kurse, die von einer lizensierten 

Fachkraft geleitet werden.
Fragen Sie nach einer gültigen Lizenz. Dadurch 
stellen Sie die Qualifikation Ihrer Übungs-
leitung sicher. Sie selbst müssen aber noch 
entscheiden, ob die Übungsleitung auf Ihrer 
„Wellenlänge schwimmt“.

?

Wer bietet Gesundheitssport an? Wo finde ich das passende Angebot?

Im Bereich Plettenberg / Herscheid gibt es 
sehr viele verschiedene Angebote.
Sowohl im Vereinssport (Ehrenamt) als auch 
im Bereich der professionellen Anbieter gibt 
es kompetenten Gesundheitssport. 
Die Zeiten, das Thema, der Ort, die persön-
liche Note der Übungsleitung und der Kos-
tenbeitrag (wenn nicht krankenkassengeför-

dert) müssen zu Ihren Erwartungen passen.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, sich näher 
zu informieren. Bitte beachten Sie, dass das 
„Team Gesundheitssport“ ehrenamtlich 
arbeitet und nicht immer erreichbar ist. Wir 
bemühen uns aber, Ihnen so schnell wie 
möglich die gewünschten Informationen zu 
geben.

?

Hilft mir meine Krankenkasse?

Jede Krankenkasse hat eigene Vorgaben. 
Fragen Sie am besten in der Geschäfts- 
stelle nach. Das „Team Gesundheitssport“ 
kann Ihnen auch diesbezüglich wichtige 
Infos geben. Fragen Sie einfach mal nach!

?

GESUNDHEITSSPORT Beispiele für den Gesundheitssport in Herscheid:

Kontakt „Team Gesundheitssport“ in Plettenberg:

Wenn Sie anrufen möchten: 

Annette Dunker / Lizenz – Übungsleiterin Rehasport  
Tel.: 02391 6096776 oder 0170 9803522

Wenn Sie lieber mit jemanden persönlich sprechen möchten: 
dienstags von 09:30 – 11:00 Uhr im Vereinsheim Schwimmverein  
Plettenberg „Altes Hallenbad“, Am Hallenbad oder nach telefonischer  
Voranmeldung

Wenn Sie lieber eine Anfrage per Brief schicken möchten:

Bezug des Schreibens: „Wegweiser Gesundheitssport“

Adresse: 
Winfrid Schulte  
Am Birnbaum 6, 58809 Neuenrade

Wenn Sie per Email nachfragen möchten: 

Bitte schreiben Sie als Bezug „Wegweiser Gesundheitssport“ an 
rehasport@sv-plettenberg.de oder winfrid.schulte@web.de
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1. Es ist nie zu spät, um mit dem Sport (wieder)  
     anzufangen 
2. Bewegung ist auch Sport
3. Sport ist Medizin

Drei Aussagen, die für ältere und hochaltrige 
Personen wichtig sind. 

Natürlich kann man zu Hause jede Menge Bewe-
gungsübungen selbst durchführen. Besser ist es 
jedoch, wenn eine ausgebildete Trainerin oder 
ein ausgebildeter Trainer passende sportliche 
Übungen zeigt und die Ausführungen betreut und 
korrigiert. Sport in der Gruppe fördert „nebenbei“ 
auch die sozialen Kontakte. Für einige Senioren-
gruppen ist der wöchentliche Sporttreff ein  

Highlight und es gibt viele Anfragen, ob nicht 
mehr Sportangebote verwirklicht werden können.

Das klingt toll, aber: 
Es gibt zu wenig Übungsleiter:innen 

Möchten Sie dazu beitragen, dass sich an die-
ser Situation in unserer Heimat etwas ändert? 
Ist Ihr Interesse geweckt und haben Sie Freude 
daran, Menschen in einem der vielen örtlichen 
Vereinen, bei Pflegediensten, bei Seniorenein-
richtungen oder bei Tagesbetreuungen beim 
Sport zu begleiten und dabei zu helfen fit zu 
bleiben? Erfahren Sie kostenlos und unverbind-
lich, welche Möglichkeiten es gibt eine Übungs-
leiter:innen-Lizenz zu erwerben und erhalten  

Werde Übungsleiter:in in Plettenberg und Herscheid

Sie Unterstützung bei der Beantragung von 
Fördergeldern sowie bei der Lehrgangssuche. 
Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig!
Weitere Infos bei:
Katja Gerecht, Tel.: 02391 923207,  
k.gerecht@plettenberg.de 
Meryem Yilmaz, Tel.: 02357 909325,  
yilmaz@herscheid.de 

Wer schon eine ÜL-C-Lizenz  
besitzt und gerne die nächste  
Stufe im Reha- oder Präventions- 
bereich erreichen möchte, kann 
sich auch gerne bei uns melden.  
 
Wir freuen uns über jede Interessensbekundung!
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Rentnerrunde Herscheid Bürgersaal im Herscheider Rathaus 
Plettenberger Str. 27

Helgard Stahlschmidt 
Tel.: 02357 3099

Kaffeetrinken, Informationsnachmittage, 
geselliges Beisammensein: 
Mehrmals jährlich, Termine werden  
rechtzeitig bekannt gegeben

Haushaltsnahe Dienstleistungen Glöckner
www.gloeckner-dl.de

Pröleken 
Auf der Nacht 3 

Erika Glöckner 
Tel.: 02357 9057798 oder 0160 2527183 
AEGloeckner@aol.com
Bürozeiten:  
montags-freitags 07:00 – 15:30 Uhr

Treff für Senior:innen,  
gerne auch mit Enkelkindern einmal  
monatlich, Termine auf Anfrage  
Kaffee, Kekse, reden, spielen, basteln,  
Sonderaktionen 

Ev. Kirche Herscheid
www.apostel.net

Martin-Luther-Haus 
Plettenberger Str. 11

Anke Bloch
Tel.: 02357 2246
anke.bloch@ekvw.de

Spielenachmittag: 
jeden 2. und 4. Donnerstag  
im Monat ab 15:00 Uhr
Frauenhilfe:
jeden 3. Mittwoch im Monat ab 15:00 Uhr

CMS Seniorenzentrum Herscheid
www.cms-verbund.de/pflege-herscheid

Café – Bistro im Seniorenzentrum 
Auf dem Rode 39 

Anke Dahlhaus 
Tel.: 02357 90690

Möglich ist auch Essen auf Rädern

Mittagstisch 
Café-Bistro
Tanzcafe

Gesundheits- und Pflegenetzwerk
www.herscheid.de

Bistro CMS Seniorenzentrum
Auf dem Rode 39 

Meryem Yilmaz
Tel.: 02357 909325
yilmaz@herscheid.de

Sonntagsfrühstück und Spielenachmittage
Zu unterschiedlichen Terminen Anmeldung 
über Ulrike Crummenerl, Tel.: 02357 3410

Dorfladen Herscheid  
www.dorfladen-hueinghausen.de

Dorfladen
Schulstraße 2

Frau Winkelmeyer, Frau König  
Tel.: 02357 6011077

Handarbeitsnachmittag  
jeden Dienstag von 15 - 17 Uhr
Klön-Café für Damen jeden  
1. Mittwoch im Monat von 15-17 Uhr
Senioren-Stammtisch für Herren jeden  
3. Mittwoch im Monat von 15-17 Uhr

BEGEGNUNGSSTÄTTEN

D
ie Begegnungsstätten liegen uns 
ganz besonders am Herzen. Ältere 
Menschen, die alleine leben und 

keine familiären Bindungen vor Ort haben, 
wünschen sich, Gleichgesinnte zu treffen, 
um neue Kontakte zu knüpfen, um ihr so-
ziales Umfeld und damit auch die Lebens-
zufriedenheit zu erweitern und auch über 
Angebote und mögliche Hilfen informiert 

zu werden. „Zufrieden zu Hause – gegen 
Einsamkeit und Isolation im Alter“ das war 
ein Thema, mit dem sich das Gesundheits- 
und Pflegenetzwerk Plettenberg-Herscheid 
seit Jahren intensiv beschäftigt hat. Und 
diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen! 
Schön wäre es, wenn in Plettenberg und 
Herscheid auch weiterhin Angebote zur Be-
gegnung entstehen und Gemeinschaft erlebt 

Wir wissen, dass es auch bei fast allen Kir-
chengemeinden, migrantischen Kulturver-
einen, in den Dorfgemeinschaftshäusern, 
in den Heimatstuben und an anderen Orten 
Angebote und Begegnungsmöglichkeiten 
für ältere Menschen gibt. Bitte fragen Sie 
bei Interesse direkt bei Ihrer Kirchengemein-
de usw. nach (Adressen siehe Kapitel Mitei-
nander – Füreinander ab Seite 24).

Organisation Angebot / Termine
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Begegnungsstätte Ansprechpartner:in / Kontaktdaten

Begegnungsstätten in Herscheid

... NEUE KONTAKTE 
ZU KNÜPFEN, ...

werden kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
der Stadtteiltreff Plettenberg-Eschen, von 
dem viele neue Projekte ausgehen, die Men-
schen oft auch generationenübergreifend 
zusammen bringen. 
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Freiwilligenzentrale Diakonisches Werk 
Lüdenscheid-Plettenberg
www.diakonie-luedenscheid-plettenberg.de

Sozialzentrum  
„Allerlei – die Halle für Alle“ 
Schubertstr. 5  

Ursi Schiller 
Tel.: 02391 149962
 
Fahrdienst ist möglich

Montag 10:00 – 14:00 Uhr: Trödel, Café und  
Mittagstisch*, Kleiderkammer von 10:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag 10:00 – 16:00 Uhr: Trödel, Kleiderkammer, 
Café und Kuchen, Mittagstisch* 
Freitag 10:00 – 16:00 Uhr: Trödel und Kleider- 
kammer, Café und Mittagstisch*
Café LebensFreude: jeden 2. Montag im Monat, 
Ansprechpartnerin Anne Jahn (Tel.: 0151 15455034) 
Tafel: jeden 3. Donnerstag im Monat, Ansprechp. 
Susanne Vollmer (Tel.: 02391 954030) 

DRK OV Plettenberg e.V. 
www.drk-plettenberg.de

DRK-Heim 
Ratscheller Weg 34 

Melanie Kamerling
Tel.: 02391 60730

Fahrdienst ist möglich

Seniorentreffen: 
jeden 1. Montag im Monat, Beginn: 14:30 Uhr  
Kaffee u. Kuchen, Unterhaltung, Vorträge, 
Aktionen, Weihnachtsfeier

Freiwilligenzentrale Diakonisches Werk 
Lüdenscheid-Plettenberg
www.diakonie-luedenscheid-plettenberg.de

Stadtteiltreff Eschen 
Brockhauser Weg 58 

Silke Vieregge 
Tel.: 0163 1649032

Eschen-Frühstück: immer am 2. Mittwoch 
des Monats um 09:30 Uhr 
Eschen-Café: immer am letzten Donnerstag der 
ungeraden Monate 
Handarbeitsgruppe:  
jeden Dienstag von 09:00 – 11:15 Uhr

Kirchengemeinde St. Laurentius
www.stlaurentius.info

Gemeindezentrum 
Lehmkuhler Str. 7 

Marianne Großmann
Tel.: 02391 10208 

Seniorenkreis donnerstags von 15:00 – 17:00 Uhr

Ev. Kirche Ohle
https://ohle.ekvw.de

Gemeindehaus 
Lennestr. 29 

Elfriede Nimtz  
Tel.: 02391 51227

Seniorentreff Ohle: 
1 x im Monat mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr

Caritasverband für das Kreisdekanat  
Altena-Lüdenscheid 
www.caritas-luedenscheid.de/aeltere_men-
schen/stationaere_pflege/haus_stjosef/

Altenzentrum St. Josef 
Karlstr. 20 

Heike Biedermann 
Tel.: 02391 5701

Begegnung in der Cafeteria: 
jeden Mittwoch von 14:00 – 16:00 Uhr

SoVD Plettenberg
www.sovd-nrw.de/beratung/ 
beratungszentren/sovd-maerkischer-kreis

Evangelisches Gemeindezentrum
Kirchstr. 2

Dieter Beckmann
Tel.: 02391 797045
Beckmann-sovd-plettenberg@ 
outlook.de

Kaffee-Trinken:
jeden 2. Donnerstag im Monat ab 14:30 Uhr

Seniorenvertretung Plettenberg
www.seniorenvertretung-plettenberg.de

K 16 
Kirchstraße 16

Giesela Werda, Tel.: 02391 10686

Fahrdienst ist möglich!

Sonntagsfrühstück: 
jeden 1. Sonntag im Monat um 10:00 Uhr

BEGEGNUNGSSTÄTTEN

Organisation Angebot / TermineBegegnungsstätte Ansprechpartner:in / Kontaktdaten

Begegnungsstätten in Plettenberg
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Info:  
Der 
Mittags-
tisch 
findet 
immer 
von 
12:00 – 
12:30 Uhr 
statt 
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BESONDERE FREIZEITANGEBOTE
Besondere Freizeitangebote in Herscheid

Besondere Freizeitangebote in Plettenberg

Gesellschaftspolitische Veranstaltungen, Freizeitangebote, Fahrten und vieles mehr… 
Die Senioren Union Herscheid bietet ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm, 
gesellschaftspolitische Veranstaltungen mit namhaften Redner:innen, mehrtägige Reisen 
sowie Tagesausflüge und vieles mehr…  
Ansprechpartner ist Wolfgang Weyland, Tel.: 02357 2749, wolfgang.weyland@t-online.de, 
www.seniorenunion-herscheid.de

Tanz-Café 
einmal monatlich im Bistro des Seniorenzentrums Herscheid. Sie können gemeinsam  
das Tanzbein schwingen. Informationen im Seniorenzentrum Herscheid, Anke Dahlhaus,  
Tel.: 02357 90960, www.cms-verbund.de/pflege-herscheid

Seniorenkino „3K“ im Weidenhofkino, Auf der Weide 31 
jeden letzten Mittwoch im Monat im Weidenhofkino, Start um 15:00 Uhr mit Kaffeetrinken,  
danach Vorführung eines besonderen Films 
Auf Wunsch wird ein Fahrdienst angeboten! 
Zuständig: Dörte Kaul-Hentschel von der Seniorenvertretung, Tel.: 02391 14363,  
Infos auch unter www.seniorenvertretung-plettenberg.de

AquaMagis Böddinghauser Feld 1, EASY & RELAX fit & gesund durch den Tag mit  
„Gute-Laune-Wassergymnastik“ im Solebecken– nicht nur für „Best Ager“ – 
mit anschließendem Kaffeetrinken und leckerem Kuchen, sowie Zugang zur Textilsauna.  
Jeden Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr, Tel.: 02391 60550, www.aquamagis.de

Tanz-Treff LebensFreude im Ohler Saal, Alter Weg 7  
Immer am 3. Mittwoch in den ungeraden Monaten von 15:00 – 18:00 Uhr

Weitere Informationen: Diakonisches Werk, Projekt LebensFreude Plettenberg,  
Silke Vieregge, Tel.: 0163 1649032, oder Tatjana Cordt, Tel.: 02391 954017

Veranstaltungen, Freizeitangebote, Fahrten u. v. m… 
….das bietet das Projekt LebensFreude Plettenberg des Diakonischen Werkes

Das Vierteljährchen vom SeniorenNetzwerk LebensFreude ist eine Auflistung aktueller  
Veranstaltungen und liegt zum Mitnehmen an diversen Stellen aus. Ansprechpartnerinnen: 
Silke Vieregge, Tel.: 0163 1649032, oder Tatjana Cordt, Tel.: 02391 954017 
lebensfreude@diakonie-luedenscheid-plettenberg.de

Foto: AquaMagis Plettenberg GmbH

Foto: AquaMagis Plettenberg GmbH Foto: AquaMagis Plettenberg GmbH
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MITEINANDER
–

FÜREINANDER
Aktiv sein können, das eigene 
Leben gestalten und bestimmen 
können, Neues ausprobieren, Zeit 
mit anderen zu verbringen – dies 
gehört zu den Grundbedürfnissen 
ganz vieler Menschen. Kommt es 
zu körperlichen und geistigen Ein-
schränkungen im Alter, brauchen 
wir die Unterstützung anderer 
Menschen. 

In Herscheid und Plettenberg 
gibt es zahlreiche Einrichtungen 
und Angebote, die Unterstützung 
in vielfältiger Weise anbieten. 

Viele aktive Freiwillige enga-
gieren sich in Bereichen, die zu 
Ihnen passen und machen es  
möglich, miteinander zu leben 
und füreinander da zu sein. 
Dies kann nur geleistet werden, 

weil ein Klima besteht, in dem 
bürgerschaftliches Engagement 
großgeschrieben wird.

Im folgenden Kapitel bekommen 
Sie Informationen über ehren-
amtliche und professionelle 
Angebote der Unterstützung. 
Zudem erfahren Sie einiges über 
die Möglichkeiten, sich selbst zu 
engagieren. 

Foto: Birgit Hüttebräucker
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Pflegeberatung des 
Märkischen Kreises

Rathaus Herscheid
Plettenberger Str. 27

Simone Kuhl
Tel.: 02352 9667190
s.kuhl@ 
maerkischer-kreis.de
(Videoberatung oder 
Hausbesuche sind auch 
möglich) 

Beratung rund um das 
Thema Pflege

Gemeinde  
Herscheid

Rathaus
Plettenberger Str. 27

Meryem Yilmaz 
Tel.: 02357 909325
yilmaz@herscheid.de

Katrin Gsodam
Tel.: 02357 909334
gsodam@herscheid.de

Sozialberatung/  
Ehrenamt

Telefonseelsorge Tel.: 0800 1110111

AWO MK-HA
www.awo-ha-mk.de

Rathaus Plettenberg 
Grünestr. 12

Herr Frebel
Tel.: 02392 505393

Schuldner- und  
Insolvenzberatung
alle 14 Tage nach vor-
heriger telefonischer 
Anmeldung

Caritasverband 
Altena

Werdohler Str. 3,  
58762 Altena 

Tel.: 02352 91930 Lebenshilfeberatung 

Deutsches Rotes 
Kreuz, Ortsverein 
Plettenberg

DRK-Heim
Ratscheller Weg 34

Melanie Kamerling
Tel.: 02391 60730

Beratung und  
Veranstaltungen

Diakonisches Werk 
Lüdenscheid- 
Plettenberg

Betreuungsverein 
Bahnhofstr. 25

Sabine Rehbein
Tel.: 02391 954013
s.rehbeint@diako-
nie-luedenscheid- 
plettenberg.de

Christine Langebartels
Tel.: 02391 954013
c.langebartels@diako-
nie-luedenscheid- 
plettenberg.de

Beratung in  
Betreuungs- 
angelegenheiten

Anlaufstellen in Herscheid und Plettenberg

Organisation Anlaufstelle Angebot
Ansprechpartner:in  
/ Kontaktdaten

BERATUNG UND 
UNTERSTÜTZUNG / ANLAUFSTELLEN

Diakonisches Werk 
Lüdenscheid- 
Plettenberg

Freiwilligenzentrale
Bahnhofstr. 25

Heike Schaefer 
Tel.: 02391 954030

Sozialberatung / 
Ehrenamt

Diakonisches Werk 
Lüdenscheid- 
Plettenberg

Kurberatung 
Bahnhofstr. 25 

Tatjana Cordt 
Tel.: 02391 954017 

Kurberatungen für 
Mütter / Mutter-Kind/
Vater-Kind und  
pflegende Angehörige

Pflegeberatung des 
Märkischen Kreises

Rathaus Plettenberg 
Grünestr. 12

Simone Kuhl
Tel.: 02352 9667190
s.kuhl@maerki-
scher-kreis.de 
(Videoberatung oder 
Hausbesuche sind 
auch möglich)

Beratung rund um das 
Thema Pflege 

Seniorenvertretung
www. 
Seniorenvertretung- 
plettenberg.de

Rathaus Plettenberg
Grünestr. 12

Dörte Kaul-Hentschel
Tel.: 02391 14363
doertekaul@web.de

Sprechstunde freitags 
10:00 – 12:00 Uhr nach 
vorheriger telefoni-
scher Anmeldung

 SoVD Plettenberg Dieter Beckmann
Tel.: 02391 797045
Beckmann-sovd-plet-
tenberg@outlook.de

Beratung und  
Veranstaltungen  
für Mitglieder

Telefonseelsorge Tel.: 0800 1110111

Anlaufstellen in Plettenberg

Organisation Anlaufstelle Ansprechpartner:in
/ Telefon

Angebot
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Auch die Apotheken 
sind Anlaufstellen, wenn 

es um Fragen rund um 
die Gesundheit und 

Pflege geht!
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KIRCHENGEMEINDEN, GLAUBENS-
GEMEINSCHAFTEN UND MOSCHEEVEREINE 

In fast allen religiösen Organisationen 
gibt es Angebote für ältere Menschen. 
Diese gehen von seelsorgerischer Arbeit 

über Besuchsdienste, z.B. der Frauenhilfen 
hin bis zu regelmäßigen Seniorenkreisen, 
Ausflugsfahrten und Veranstaltungen. Das 
Miteinander ist ganz wichtig! Ob Sie sich nur 
gelegentlich mit Gleichgesinnten treffen, ob 
Sie regelmäßige Angebote wahrnehmen oder 
selbst im Rahmen Ihrer Möglichkeiten noch 
ehrenamtlich in der Gemeinde tätig sein 
möchten, ist nicht entscheidend.  

Wichtig ist, dass Sie gemeinsam mit ande-
ren das machen, was Ihnen Spaß macht und 
Ihnen gut tut und Ihnen so mehr Lebens-
qualität gibt! Aus Platzgründen können wir 
hier leider nicht die komplette Angebotspa-
lette veröffentlichen, bitte fragen Sie bei 
Ihrer Gemeinde nach den jeweiligen Ange-
boten. Angegeben sind die Telefonnummern 
der Gemeindebüros oder der Ansprechpart-
ner:innen. 

• Ev. Kirchengemeinde Herscheid, Martin-Luther-Haus, Plettenberger Str. 11,  
Tel.: 02357 2246, www.apostel.net

• Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Aufnahme in den Himmel, Gartenstr. 21,  
Tel.: 02357 2502. Heilige Messe: So 09:45 Uhr, Mi 18:00 Uhr, www.stlaurentius.info

• Ev. landeskirchliche Gemeinschaft e.V. Vorsitz: Frau Jutta Georg, In der Ennert 17,  
Tel.: 02357 2761. Treffen Do 19:30 Uhr im Martin-Luther-Haus,  
Plettenberger Str. 11

Kirchengemeinden in Herscheid
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• Ev. Freikirche Gemeinde Plettenberg, Steinmetzstr. 1

• Ev. Freikirche Gemeinde Plettenberg-Wiesenthal, In den Hofwiesen 1, Tel.: 02391 70104

• Ev. Kirche Eiringhausen (mit Unterstadt und Eschen), Reichsstr. 54, Tel.: 02391 50433,  
www.ekgp.de

• Ev. Kirche Ohle, Lennestr. 29, Tel.: 02391 50965, www.ekgp.de

• Ev. Kirche Stadt (mit Holthausen und Oesterau), Kirchstr. 2, Tel.: 02391 2088, www.ekgp.de

• Jehovas Zeugen, Auf der Weide 35, Tel.: 02391 54653

• Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius Plettenberg-Herscheid-Stadtmitte,  
- Stadtmitte, Lehmkuhler Str. 5, Tel.: 02391 91399710 
- Eiringhausen, St. Johannes-Baptist (und Ohle), Karlstr. 16, Tel.: 02391 91399750,  
www.stlaurentius.info

• Eiringhausen, St. Johannes-Baptist (und Ohle), Karlstr. 16, Tel.: 02391 91399750

• Marrokanischer Kulturverein, Scharnhorststr. 6, Tel.: 0178 2187321

• Neuapostolische Kirche, Brockhauser Weg 28, Tel.: 0180 13157700496

• Türkischer Kulturverein DitiB e.V., Bahnhofstr. 78, Tel.: 02391 2345

• Verein zur Förderung der Integration und Bildung in Plettenberg e.V. (VIKZ),  
Grünestr. 6, Tel.: 02391 4049

• Eltern-Leser und Interkulturelle Förderung e. V. (Elif), Brauckstr. 1a 
Tel.: 02391 4098830, www.elif-ev.de

Kirchengemeinden, Glaubensgemeinschaften und Moscheevereine 
in Plettenberg
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2010 wurde flächendeckend im Märkischen 
Kreis die Ehrenamtskarte eingeführt. Diese 
wird an ehrenamtlich tätige Menschen 
ausgegeben, die sich in überdurchschnittli-
chem Maße in der Gesellschaft engagieren 
(ab 5 Stunden pro Woche oder 250 Stunden 
im Jahr). Mit der Ehrenamtskarte erhalten 
Sie attraktive Vergünstigungen nicht nur in 
Herscheid, Plettenberg oder im Märkischen 
Kreis, sondern in allen Städten in Nord-
rhein-Westfalen, die die Ehrenamtskarte 
eingeführt haben. Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.engagiert-in-nrw.de/ehrensachenrw.

Zusätzlich zur Ehrenamtskarte wurde in 
2022 eine unbegrenzt gültige Jubiläums-Eh-
renamtskarte für langjähriges ehrenamtli-
ches Engagement eingeführt. 
Die Jubiläums-Ehrenamtskarte ist eine 
besondere Ergänzung der bestehenden Eh-
renamtskarte. Sie ist gedacht für langjährig 
Engagierte, die die wöchentlich geforderte 
Anzahl von fünf Stunden ehrenamtlicher 
Tätigkeit nicht oder nicht mehr erbringen, 
aber ein mindestens 25 Jahre andauerndes 
ehrenamtliches Engagement nachweisen.

Ehrensache – wir unterstützen das 
Ehrenamt!

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT / 
EHRENAMTSKARTE

Im Herscheider Rathaus können Sie die 
Ehrenamtskarte bei Katrin Gsodam, Tel.: 
02357 90933, gsodam@herscheid.de, bean-
tragen. Im Plettenberger Rathaus bei Katja 
Gerecht, Tel.: 02391 923207, k.gerecht@
plettenberg.de. Hier bekommen Sie alle 
weiteren Informationen rund um das Thema 
Ehrenamtskarte. 

Erste Anlaufstelle rund um das Thema 
Ehrenamt und Freiwilligkeit ist in Her- 
scheid die Ehrenamtsbörse „SchwungRad“ 
im Rathaus, Plettenberger Str. 27 
Ansprechpartnerin Meryem Yilmaz, Tel.: 
02357 909325, yilmaz@herscheid.de.

In Plettenberg ist die Freiwilligenzentrale 
des Diakonisches Werkes Lüdenscheid-
Plettenberg, Bahnhofstr. 25 – 27,  
Leiterin Heike Schaefer, Tel.: 02391 954030, 
h.schaefer@diakonie-luedenscheid-pletten-
berg.de, zuständig. 
 

In beiden Einrichtungen werden Projekte 
mit Freiwilligen initiiert, begleitet und aufge-
baut, hier erfolgt die Beratung und Vermitt-
lung von Freiwilligen. Die Ansprechpart-
ner:innen sind über die Möglichkeiten, sich 
in Herscheid und Plettenberg zu engagieren 
gut informiert, und können Sie beraten, 
welches Ehrenamt am besten zu Ihnen und 
Ihren zeitlichen Möglichkeiten und Wün-
schen passt. 

Ob in Projekten wie „Generationen mitein-
ander“ oder „Wohl zu Hause“, oder als Lese-
pat:innen, hier sind die Erfahrungen und die 
Kompetenzen älterer Menschen sehr ge-
fragt. Im Plettenberger Sozialzentrum „Aller-
lei – die Halle für alle“, Schubertstr. 5, finden 
die Tafel, ein Café, ein Trödelmarkt und eine 
Kleiderkammer statt. Auch im Stadtteiltreff 

Eschen, Brockhauser Weg 58, 
wurden schon verschiedenen Projekte 
aufgebaut, von „Der Eschen is(s)t bunt“ über 
eine Handarbeitsgruppe bis hin zu bewegten 
Angeboten in Walking und Fahrradfahren. 
Wenn Sie sich für andere engagieren 
möchten, können Sie das auch bei den 
Grünen Damen im Plettenberger Kran-
kenhaus tun. Ansprechpartnerinnen sind 
Christa Hahn, Tel.: 02391 52290 und Marianne 
Pfeiffer, Tel.: 02391 14433. Die Seniorenver-
tretung Plettenberg freut sich über enga-
gierte Mitstreiter:innen zum Wohle der älte-
ren Menschen. Wenden Sie sich bei Interesse 
an die Mitglieder der Seniorenvertretung 
während der wöchentlichen Sprechstunden 
im Plettenberger Rathaus, am Freitag von  
10:00 - 12:00 Uhr oder an die Vorsitzende der  
Seniorenvertretung, Dörte Kaul-Hentschel,  
Tel.: 02391 14363.

Im Herscheider Seniorenzentrum ist der 
Verein „Wegweiser – Wegbegleitung“ 
angesiedelt, der ehrenamtliche Hilfen in  
vielen Bereichen für die Bewohner:innen 
des Seniorenzentrums bietet. Auch hier sind 
neue Ehrenamtliche herzlich willkommen. 
Ansprechpartnerin ist Anke Dahlhaus unter 
Tel.: 02357 90690, info@cms-verbund.de. 

Sie können gerne auch jederzeit weitere so-
ziale Organisationen wie DRK, AWO und die 
Kirchengemeinden ansprechen, wenn Sie 
sich für ein Ehrenamt dort interessieren. 
Kultureinrichtungen wie Bücherei, Heimat-
kreis usw. bieten ebenfalls Möglichkeiten 
des Freiwilligenengagements an, und auch 
Sportvereine können nur aufgrund des 
Engagements von Ehrenamtlichen ihre 
Angebote aufrecht halten. 
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Jubiläumskarte
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Der Einkauf wird zunehmend zur Belastung, 
Arztbesuche fallen immer schwerer, Kontak-
te werden weniger und Antragstellungen 
werden zu einer unüberwindbaren Hürde. 
Dennoch fühlen sich ältere und alleinste-
hende Menschen in ihrem Zuhause wohl 
und möchten dort bleiben.

Um der Vereinsamung im Alter entgegen 
zuwirken, bietet die Freiwilligenzentra-
le des Diakonischen Werkes das Projekt 
“Wohl zu Hause“ an. Haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeiter:innen begleiten und unter-
stützen Sie bei allen anfallenden Fragen und 
Problemen des Alltags.

Sie geben Hilfestellung, damit Sie

• dauerhaft zufrieden und gut versorgt zu  
    Hause leben können

• trotz körperlicher und geistiger 
    Einschränkungen mobil bleiben

• weiter aktiv am sozialen Leben teilhaben.

Nach einer Erstberatung wird die persönli-
che Lebenssituation besprochen und über-
legt, wie der Alltag vereinfacht werden 
kann. Sie bieten eine umfassende Beratung 
z.B. bei Antragstellungen, Pflegegeld, Versi-
cherungsangelegenheiten und helfen beim 
Kontakt zur Pflegeversicherung.

Angeboten werden außerdem ein Fahr-
dienst und die Begleitung zum Arzttermin, 
zur Physiotherapie, zum Wochenmarkt (ein 

stützender Arm bietet mehr Sicherheit), zum 
Friedhof usw. Auch die Fahrt zum Kurauf-
enthalt oder zur alten Freundin, die weiter 
entfernt wohnt, ist möglich.

Nach einem Krankenhausaufenthalt können 
Abholdienst, Gepäcktransport und weitere 
Formalitäten übernommen werden. Selbst 
der Kühlschrank kann auf Wunsch aufgefüllt 
werden. So werden erste Unsicherheiten 
nach der Krankheit bewältigt. 

Zu den Kosten: Es entsteht lediglich ein 
Monatsbeitrag von 20,- €. Hinzu kommt ein 
Kilometergeld von 0,60 € pro gefahrenem 
Kilometer oder ein Pauschalbetrag, sowie 
eine Anfahrtspauschale.

CAFE LEBENSFREUDE

Außerdem findet an jedem 2. Montag im Mo-
nat um 15:00 Uhr im Sozialzentrum „Allerlei 
– die Halle für Alle“ das Café LebensFreude 
statt. 

Einmal im Monat wird älteren Menschen die 
Möglichkeit gegeben, bei Kaffee, Kuchen 
und wechselndem Programm ins Gespräch 
zu kommen, Informationen weiterzugeben 
und Kontakte aufrecht zu erhalten. 

Ein Fahrdienst steht zur Verfügung.

Ansprechpartner:innen für die Projekte 
Wohl zu Hause, Fahrdienst und Café Lebens-
Freude sind Anne Jahn und Martina Sühwold 
unter Tel.: 0151 15455034.

Plettenberg – Wohl zu Hause
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Die Telefonkette der Ehrenamtsbörse 
„SchwungRad“ bietet regelmäßigen 
Kontakt (z.B. täglich, alle 2 Tage oder 
wöchentlich – je nach Wunsch) als Hilfe 
gegen Einsamkeit an. Ziel ist es, mit  
Senior:innen, die isoliert leben und geringe 
soziale Kontakte haben, Kontakt zu halten 
und sie mit einem persönlichen Anruf zu 
erfreuen. 

Die Telefonkette ersetzt jedoch nicht den 
Hausnotruf. Interessierte können sich bei 
Meryem Yilmaz im Herscheider Rathaus 
oder unter 02357 909325, yilmaz@herscheid.
de, melden. Hier werden die Telefonpart-
ner:innen weitervermittelt.

BESONDERE PROJEKTE
Telefonkette in Herscheid
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Foto: TWINNERS

Nach einer Erstberatung 
wird die persönliche 

Lebenssituation bespro-
chen und überlegt, wie 
der Alltag vereinfacht 

werden kann.

MITEINANDER – FÜREINANDER32 33MITEINANDER – FÜREINANDER

I



Gesundheit ist von zentraler 
Bedeutung für die Lebensqualität. 
Nicht ohne Grund beantworten 
viele ältere Menschen die Frage 
nach ihren Wünschen vor allem 
mit Gesundheit. 

Was brauchen wir, um möglichst 
lange in Gesundheit oder mit einer 
chronischen Erkrankung gut leben 
zu können? Vorsorge-, krankheits-
begleitende, therapeutische und 
Rehabilitations-Angebote tragen 

zu einer guten medizinischen 
Versorgung bei. Dabei ist insbe-
sondere für ältere Menschen eine 
wohnortnahe Erreichbarkeit der 
Ärzt:innen, Apotheken und The-
rapieeinrichtungen sehr wichtig. 
Auch in Plettenberg und Herscheid 
gibt es viele Angebote im Bereich 
der gesundheitlichen Versorgung. 
Dazu finden Sie in diesem Kapitel 
wichtige und informative Hin-
weise und Tipps.   

Sie erfahren, was bei einem 
Krankenhausaufenthalt zu tun 
ist und wen Sie bei medizinischen 
Notfällen kontaktieren sollten. 
Im Folgenden lesen Sie, was der 

Apothekennotdienst leisten kann 
oder wie Sie die nächste notdienst-
habende Apotheke finden. 
Sie erhalten unter anderem Infor-
mationen über den ambulanten 
Rehabilitationssport, sowie über 
Selbsthilfegruppen.

Foto: Fotowettbewerb #MeinPlettenberg, Plettenberger KulTour GmbH 

GESUNDHEIT-
LICHE 

VERSORGUNG
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NOTFALLKARTE

Seit einigen Jahren gibt es die Notfall-
karte der Plettenberger Seniorenver-
tretung. Diese passt in jede Geldbörse 

oder Brieftasche. In ihr können alle persön-
lichen Daten zu Erkrankungen, Ärzt:innen, 
Medikamenten, Allergien usw. eingetragen 
werden. So können bei einem Unfall oder 
einem krankheitsbedingten Notfall die 
Rettungskräfte sowie Ärzt:innen gleich 
etwaige Risiken erkennen und zielgerichte-
ter behandeln. Die Notfallkarte erhalten Sie 
bei der Plettenberger Seniorenvertretung 
im Rathaus Plettenberg. Wichtig: halten Sie 
die Daten in der Notfallkarte stets aktuell! 

KLINIKEN

LWL-Tagesklinik Plettenberg 
Bahnhofstraße 105 
Tel.: 02391 454910 
ambulanz-tagesklinik-plettenberg@lwl.org 
www.lwl-klinik-hemer.de

radprax Krankenhaus Plettenberg 
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 17,  
58840 Plettenberg, Tel.: 02391 630 
www.radprax.de/krankenhaus-plettenberg

Geschäftsführung:  
Hauke Schild, Sekretariat, Tel.: 02391 63611

Case Management  
(Aufnahme- und Entlassmanagement):  
Imke Meyer Heseler, Tel.: 02391 637370 
Tanja Brinker, Tel.: 02391 637378  
Claudia Pilsner, Tel.: 02391 637352  
Ute Dittmann, Tel.: 02391 637353

Foto: radprax Krankenhaus Plettenberg Foto: LWL Klinik Plettenberg

Foto: Stadt Plettenberg

• Die Versichertenkarte der Krankenkasse, 
Personalausweis, die Einweisung

• Bekleidung, Wäsche, Schuhe und  
Hausschuhe, Toilettenartikel, persönliche 
Dinge

• Medikamentenplan und Medikamente
• Impfausweis, Allergiepass,  

Marcumar-Ausweis
• Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 

und Betreuungsverfügung

• Name und Anschrift der Hausärztin/ 
des Hausarztes

• Notfallkarte

WAS IST ZU TUN BEI EINEM  
KRANKENHAUSAUFENTHALT?

Seit dem 1. Oktober 2017 haben sich die 
Krankenhäuser und die Ärzte verpflich-
tet, auf die Bedürfnisse ihrer Patient:in-

nen besonders zu achten (§ 39 (1a) SGB V). 

Schon bei der Aufnahme werden die Pa-
tient:innen gefragt, ob sie bei der Entlas-
sung evtl. Hilfe benötigen. Dazu wird ein 
einfacher Fragebogen ausgefüllt. Bei der 
Entlassung bekommen Patient:innen zu-
sätzlich zum Arztbrief einen sogenannten 
‚Entlassplan‘, in dem geregelt ist, wie die 
Behandlung und Versorgung weitergeht. 
Arztbrief und Entlassplan sollen auch die 
nachbehandelnden Ärzt:innen und Pflege-

dienste bekommen. Patient:innen müssen 
dieser Weitergabe der Information zustim-
men. Da auch die Kranken- und Pflegekas-
sen die Weiterbehandlung der Patient:innen 
unterstützen müssen, sollen sie bereits im 
Krankenhaus über den ‚Entlassplan‘ infor-
miert werden, damit sie der Anschlussheil-
behandlung oder dem Pflegebedarf schon 
im Krankenhaus zustimmen können. Dies 
übernehmen die Krankenhäuser. So soll eine 
lückenlose Versorgung nach dem Kranken-
hausaufenthalt sichergestellt werden. 

Fragen Sie gegebenenfalls nach!

Wichtig sind in jedem Fall:

Hilfreich sind, falls vorhanden:

Wenn möglich: Vorbereitung auf einen Krankenhausaufenthalt

Schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus ist es für das Pflegepersonal hilfreich, Informa-
tionen über die Patient:innen zu bekommen. Für eine plötzliche Krankenhauseinweisung 
können Sie schon eine Liste vorbereiten, die Ihnen als Gedankenstütze beim Packen der 
Tasche dient.

Bitte teilen Sie dem Krankenhauspersonal auf jeden Fall mit, ob Ihre Angehörige/ 
Ihr Angehöriger sehr vergesslich ist und Orientierungsschwierigkeiten hat.
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ALLGEMEINMEDIZIN

• Praxis Neuer Weg, Neuer Weg 6,  
Tel.: 02357 3385, kontakt@praxis-neuerweg.de

• Gemeinschaftspraxis Michael und Jutta Jacques, Am Alten Schulplatz 5 
Tel.: 02357 2506

ZAHNMEDIZIN 

• Dr. Sven Bathe, Am alten Schulplatz 4, Tel.: 02357 171749, info@dr-bathe.de, 
www.dr-bathe.de 

ÄRZT:INNEN
Ärzt:innen in Herscheid

Ärzt:innen in Plettenberg

ALLGEMEINMEDIZIN

• Jan Landscheidt (Allgemeinmedizin, Notfall-und Palliativmedizin),  
Lennestr. 23, Tel.: 02391 6070594, mail@arztpraxis-plettenberg.de

• Dr. Harald Kallweit, Kaiserstr. 15, Tel.: 02391 1558

• Dr. Olaf König, Grünestr. 11, Tel.: 02391 45800 P
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Für den Entlassungstag

Direkt nach der Entlassung

Achten Sie darauf, dass Ihnen der Arztbrief 
und der Entlassplan am Entlassungstag mit-
gegeben werden. Darin sind alle wichtigen 
Informationen für Ihre Hausärztin / Ihren 
Hausarzt enthalten, auch die benötigten 
Medikamente. Diese stellen, sobald ihnen 

der Arztbrief vorliegt, ein Rezept für die 
Medikamente aus, falls dies nicht schon das 
Krankenhaus erledigt hat. Am Wochenende 
kann das Krankenhaus die Medikamente bis 
zum nächsten Werktag mitgeben.

Wenn es notwendig ist, kann das Krankenhaus für die ersten sieben Tage zu Hause  
häusliche Krankenpflege verordnen. Fragen Sie danach und klären Sie folgende Fragen:

Die Hausärztin/der Hausarzt muss prüfen, ob Folgendes benötigt wird:

• Wurden Termine für mögliche  
Nachuntersuchungen vereinbart?

• Wurden die nötigen (Pflege-) Hilfsmittel 
nach Hause geliefert?

• Rezept für Medikamente
• Rezept für Heilmittel  

(z. B. Krankengymnastik)
• Verordnung für häusliche Krankenpflege

• Verordnung für (Pflege-) Hilfsmittel  
(z. B. Pflegebett)

• Verordnung über Behandlungspflege  
(z. B. Verbandswechsel)

Weitere wichtige Informationen für das Pflegepersonal im Krankenhaus:

• Wer ist Ansprechpartner:in?
• Wer hat die Vorsorgevollmacht  

oder rechtliche Betreuung?
• Ist ein Pflegegrad festgestellt?  

(Wenn ja, welcher?)
• Soll eine Pflegebegleitperson mit  

aufgenommen werden?
• Kommt ein Pflegedienst? (Wenn ja, bitte 

eine/n Ansprechpartner:in benennen.)
• Benötigen Sie oder Ihre Angehörige/  

Ihr Angehöriger besondere Hilfen –  
in der Nacht? (Wenn ja, welche Hilfe?)

• Welche Hilfsmittel- und/ oder  
Pflegehilfsmitteln werden benötigt?

 Dies können z.B. sein:
 _ Brille 
 _ Hörgerät 
 _ Zahnersatz/Gebiss 
 _ Gehilfen/Rollator 
 _ Rollstuhl
 _ Nachtstuhl
 _ Pflegebett
 _ Einlagen/Vorlagen

• Kann die Pflege und Betreuung zu Hause 
organisiert werden? Kann jemand aus 
dem persönlichen Umfeld etwas über-
nehmen? Hilfreich kann auch die Unter-
stützung durch einen Pflegedienst sein. 
Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt zu diesem 
Pflegedienst auf.

• Ist die Finanzierung der Pflege geklärt? Es 
gibt finanzielle Unterstützungsmöglich-
keiten durch die Pflegekasse (Pflegegrad) 
oder das Sozialamt. Klären Sie mit Ihrer 
Beratungsstelle, welche Unterstützung 
möglich ist.

• Bei manchen Erkrankungen ist eine 
Anschlussheilbehandlung oder Reha-
bilitationsmaßnahme hilfreich. Fragen 
Sie bei der behandelnden Krankenhau-
särzt:innen nach. Es könnte sein, dass Sie 
zunächst eine geriatrische Rehabilitation 
machen sollten, um wieder zu Kräften zu 
kommen. Erst danach kann ggf. eine spe-

zielle Rehabilitation für Ihre Erkrankung 
sinnvoll sein. Es gibt auch die Möglichkeit 
der Kurzzeitpflege nach § 39 c SGB V.

• Besprechen Sie im Krankenhaus, ob (Pfle-
ge-) Hilfsmittel (z. B. Pflegebett, Inkonti-
nenzmaterial, Rollator) benötigt werden. 
Klären Sie dabei, wer sich um deren 
Bestellung kümmert. Diese müssen am 
Entlassungstag zu Hause vorhanden sein. 
Klären Sie auch, wer Sie bei dem Umgang 
mit den Hilfsmitteln berät.

• Das Krankenhaus kann den Bedarf an 
Medikamenten, Heilmitteln (z.B. Physio-
therapie) und Hilfsmitteln für sieben Tage 
verordnen. Es kann auch eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung ausstellen.

• Wie kommen Sie als Patient gegebenen-
falls am Entlassungstag mit Ihrer/Ihrem 
Angehörigen nach Hause (privat, Taxi, 
Krankentransport)?

Sie oder Ihre Angehörige / Ihr Angehöriger 
haben/hat einige Zeit im Krankenhaus 
verbracht und werden/wird bald entlas-
sen. Eine Krankenhausentlassung wirft 
viele Fragen auf. Vielleicht ist eine neue 
Lebenssituation entstanden, die beispiels-
weise Hilfe und Unterstützung im Alltag 
erfordert?

Diese Fragen sollten schon am Anfang 
des Aufenthaltes durch das Krankenhaus 
angesprochen worden sein. In jedem Fall 

sind diese Fragen vor der Entlassung aus 
dem Krankenhaus zu klären. Sie müssen alle 
diese Fragen nicht alleine beantworten und 
regeln. Es ist hilfreich, sich in so einer Situati-
on beraten zu lassen!

Unterstützung bei der Planung der Entlas-
sung bekommen Sie beim Sozialdienst oder 
beim sogenannten ‚Entlassmanagement‘. 
Wenden Sie sich später bei Bedarf an den 
Pflegestützpunkt, die Pflegeberatung oder 
an die Seniorenberatung in Ihrer Kommune.

Vor dem Entlassungstermin: Fragen Sie nach einem Entlassplan, 
in dem alles geregelt sein sollte!

!

Quelle: Landesseniorenvertretung NRW:  
              Krankenhaus – Was nun? Checkliste für die  
              Aufnahme und die Entlassung aus dem  
              Krankenhaus

GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG38

I



ALLGEMEINMEDIZIN

• Bernd Oehlschlägel, Kaiserstr. 19, Tel.: 02391 2434,  
praxisoehlschlaegel@hotmail.de, www.praxis-oehlschlaegel.de

• Wanda Olbramski und Eugen Olbramski, Postr. 7, Tel.: 02391 51114

• Dr. Christina Schütt, Dr. Alexander Pahde und Dr. Maximilian Pahde, 
Attendorner Str. 14, Tel.: 02391 70003

• Eckhard Schröder, Kaiserstr. 11, Tel.: 02391 10664

• Hausarztzentrum Plettenberg, Grafweg 7 
Tel.: 02391 590030, info@haz-plettenberg.de, www.haz-plettenberg.de

CHIRURGIE

• Dr. Uwe Trauzettel (Phlebologe), Grafweg 7, Tel.: 02391 59000

FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE

• Hans-Georg Cremer, Katrin Sendatzki-Sommer, Gordina Schörmann  
Brauckstr. 1a, Tel.: 02391 50022

• Dr. Monika Majic, Grafweg 7, Tel.: 02391 9242475,  
info@praxis-majic.de, www.praxis-majic.de

HALS-, NASEN-, OHRENHEILKUNDE

• Dr. Herbert Klimesch, Grünestr. 7, Tel.: 02391 4197,  
hk@klimesch-hno.de, www.klimesch-hno.de

HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN

• Hautzentrum, Grafweg 7, Tel.: 02391 1559, kinfo@hautzentrum-plettenberg.de,  
www.hautzentrum-dermatologie.de

INNERE MEDIZIN

• Dr. Martin Dillenberger, Brauckstr. 1, Tel.: 02391 51862, kontakt@praxisdillenberger.de, 
www.praxisdillenberger.de

• Gerd Friese, Diabetologische Schwerpunktpraxis,  
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17, Tel.: 02391 914310, info@dsp-plettenberg.de,  
www.dsp-plettenberg.de

• Lüdenscheider Zweigpraxis mit Dialyse im Krankenhaus Plettenberg 
Dr. med. Christoph Mohler, Dr. med. Olaf Loke, Fachärzte für innere Medizin,  
Nephrologie,  
Praxis Tel.: 02351 968710, Dialyse Tel.: 02391 6089851,  
plettenberg@nierenzentrum-luedenscheid.de

KINDER- UND JUGENDMEDIZIN

• Michael Achenbach, Kaiserstr. 17, Tel.: 02391 2211, info@kinder-und-jugendarzt.org

• Joachim Schmidt (Psychotherapie), Brauckstr. 2a, Tel.: 02391 605760,  
psychotherapie@kjp-plettenberg.de, www.kjp-plettenberg.de

MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE

• Dr. Dr. Marcus Brehme, Waskebieke 7, Tel.: 02391 6074260,  
info@praxis-brehme.de, www.praxis-brehme.de

• Dr. Steffen Freiburg und Dr. Norbert Freiburg, Grünestr. 7 
Tel.: 02391 9177725, praxis@gebrueder-freiburg.de, www.gebrueder-freiburg.de

ORTHOPÄDIE

• Mohamed Abo Hatab, Grünestr. 7, Tel.: 02391 1505

PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE

• Martin Boncek, Kaiserstr. 15, Tel.: 02391 149889

ZAHNMEDIZIN

• Franziska Göbel, Wilhelmstr. 12 a, Tel.: 02391 3343, 

• Mike Bahrstadt, Lehmkuhler Str. 30, Tel.: 02391 2552, mike-bahrstadt@t-online.de 
www.zahnarzt-bahrstadt.de

• Hakan Kuranel, Viktoriastr. 4, Tel.: 02391 3735

• Dr. Soen Liang Na und Manuela Kellner, Schleusinger Str. 6, Tel.: 02391 990909

• Dr. Wolfgang Palmowski, Herscheider Str. 10, Tel.: 02391 3699

• Zahnzentrum Plettenberg, Dorfstr. 7, Tel.: 02391 10744,  
info@zz-plettenberg.de, www.zahnzentrum-plettenberg.de

• Dr. Steffen Freiburg und Dr. Norbert Freiburg, Grünestr. 7 
Tel.: 02391 9177725, praxis@gebrueder-freiburg.de, www.gebrueder-freiburg.de

Sie haben einen Anspruch auf einen ein-
heitlichen Medikationsplan, wenn Sie 
gesetzlich versichert sind und mindes-

tens drei systemisch wirkende Medikamente 
dauerhaft nehmen. Damit sind Medikamente 
gemeint, die über den Blutkreislauf im gesam-

ten Körper wirken. Mit diesem Medikations-
plan sollen Wechselwirkungen verschiedener 
Medikamente verhindert werden. Sprechen 
Sie mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt 
über den Medikationsplan. 

MEDIKAMENTENPLAN

Ärzt:innen in Plettenberg
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• Apotheke am Nocken, Am Nocken 4, Jörg Lehmann, Tel.: 02391 12511, Fax: 02391 14726 
nocken@lehmanns-apotheke.de, www.lehmanns-apotheke.de

• Engel-Apotheke, Maiplatz 2, Ralf Brensel, Tel.: 02391 2821, 
info@engel-apotheke-plettenberg.de, www.engel-apotheke-plettenberg.de

• Märkische Apotheke, Grafweg 7, Claudia Sielermann, Tel.: 02391 913980,  
info@apomark.de, www.apomark.de

• Victoria-Apotheke, Poststr. 7, Wernhard Dilthey, Tel.: 02391 50962,  
victoria_apotheke@hotmail.com, www.victoria-apotheke-plettenberg.de

• Dorf Apotheke, Lüdenscheider Str. 17, Claudia Cramer, Tel.: 02357 903186,  
Fax: 02357 903187, info@dorfapotheke-herscheid.de, www.dorfapotheke-herscheid.de

• Apotheke Neuer Weg Herscheid, Neuer Weg 6, Jörg Lehmann, Tel.: 02357 1719 000  
Fax: 02357 1719001, neuerweg@lehmanns-apotheke.de, www.lehmanns-apotheke.de

Wussten Sie, dass viele der Apotheken einen Bringdienst für Medikamente anbieten? 
Fragen Sie in Ihrer Apotheke bei Bedarf danach!

APOTHEKEN

ÄRZTLICHER NOTDIENST UND 
APOTHEKENNOTDIENST / HAUSAPOTHEKE

Ganz allgemein soll der Apotheken-
notdienst eine Versorgung im Notfall 
sicherstellen. 

So bequem und umfassend, wie Sie es zu den 
normalen Öffnungszeiten gewohnt sind, kann 
der Apothekennotdienst also nicht sein.  
Es gibt immer weniger Ärzt:innen sowie Apo-
theken auf dem Land. Die Anzahl der Schul-
tern, auf die die Notdienste verteilt werden 

können, wird also immer kleiner. Die Wege 
zur Notarztpraxis und zur Notdienstapothe-
ke sind weiter geworden. Dennoch können 
Sie den Notdienst der Apotheken im Notfall 
auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten 
nutzen. 

Der Apothekennotdienst wird zentral von 
der Apothekerkammer verteilt. 

Apothekennotdienst

Apotheken in Plettenberg

Jede Apotheke bekommt ihre Dienste zu 
Jahresbeginn mitgeteilt. Ein Tausch oder 
eine Erkrankung, die dazu führt, dass der Not-
dienst nicht wie vorgesehen geleistet werden 
kann, muss wieder über die Apothekerkam-
mer beantragt werden.

Die diensthabende Apotheke erfahren Sie 
auf www.apothekennotdienst-nrw.de, oder 
bei der kostenlosen Telefonnummer 0800 00 
22 8 33. Sie können sich auch eine SMS auf Ihr 
Handy schicken lassen (kostenpflichtig) unter 
22 8 33. Sie bekommen die nächstgelegenen 
Apotheken zu Ihrem Standort angesagt, bezo-
gen auf die Entfernung in der Luftlinie (daher 
kann die Angabe in der Tageszeitung schon 
mal anders sein, je nachdem von welchem 
Standort aus die Redaktion den Notdienst 
angefragt hat). Jede Apotheke hängt den 
Notdienst auch am Apothekeneingang ta-
gesaktuell aus, die Ansage auf einem Anrufbe-
antworter ist allerdings nicht verpflichtend. 
Einen gedruckten Jahresplan, in dem alle 
Apothekennotdienste verzeichnet sind, gibt 
es schon lange nicht mehr.

Der Notdienst der Apotheken geht immer 
von 09:00 Uhr morgens bis 09:00 Uhr mor-
gens des Folgetages. Bitte berücksichtigen 
Sie das bei der Suche nach der diensthaben-
den Apotheke. Bei einigen modernen Medien 
führt das zu Problemen, weil das Datum 
um 24:00 Uhr wechselt und dann schon die 
diensthabende Apotheke des folgenden Ta-
ges angezeigt wird. 
Auch im Notdienst gelten Verschreibungs-
pflicht und Rabattverträge. Sie benötigen 
also für Ihre Herztabletten auch im Notdienst 
ein gültiges Rezept, und die Apotheken sind 
an die Rabattverträge der Krankenkassen ge-
bunden. Es kann natürlich möglich sein, dass 
manche Arzneimittel im Notdienst vergriffen 
sind, oder dass gerade das Medikament, das 

in der Notfallpraxis verordnet wurde, in der 
Apotheke nicht vorrätig ist. Wenn möglich, 
wird die Apotheker:in dann eine Alternative 
abgeben. 

Leider ist eine Medikamentenlieferung 
im Notdienst nicht möglich.

Weite Wege lassen sich im Notdienst nicht 
immer vermeiden. Sie können aber mit Ihrer 
Apothekerin oder Ihrem Apotheker über 
eine Hausapotheke sprechen. Gemeinsam 
können Sie Medikamente für die Hausapo-
theke zusammenstellen, die Ihren Bedürf-
nissen entsprechen. 

Sollten Sie dann außerhalb der Öffnungs-
zeiten Erkältungssymptome spüren oder 
eine Magenverstimmung haben, können Sie 
auf die Hausapotheke zurück greifen und 
ersparen sich den eventuell weiten Weg zur 
diensthabenden Apotheke. 

Apotheken in Herscheid

Da Krankheiten sich nicht an Öffnungszeiten von Arztpraxen halten, haben die nieder- 
gelassenen Ärzt:innen Bereitschaftsdienste eingerichtet. Neben einem allgemeinen  
Bereitschaftsdienst wird jeweils ein augen-, HNO- und kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 
vorgehalten.

Ärztlicher Notdienst
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Praxis des ärztlichen Bereitschaftsdienstes

Was ist überhaupt ein Schlaganfall?

Wie kann ich einen Schlaganfall erkennen?

!

Wann rufe ich welche Nummer an?

Wenn es sich um eine Erkrankung handelt, 
mit der Sie normalerweise eine Arztpraxis 
aufsuchen würden, die Behandlung aber 
aus medizinischen Gründen nicht bis zum 
nächsten Tag warten kann, z.B. hohes 
Fieber, Erbrechen, Rückenschmerzen. 
Im Hausbesuchsdienst kann es aufgrund 
der Auslastung des ärztlichen Bereitschafts-
dienstes sowie aufgrund der langen 
Anfahrtswege zu Wartezeiten kommen.

Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z.B. 
Bewusstlosigkeit, starken Herzbeschwer-
den, akuter Luftnot, Komplikationen in 
der Schwangerschaft und Vergiftungen. 
Der Rettungsdienst ist innerhalb kürzester 
Zeit beim Patienten . Schildern Sie dem 
Rettungsdienst genau, welche Symptome 
die betroffene Person aufweist und folgen 
Sie den Anweisungen des Rettungsdiens-
tes, bis dieser eintrifft. Bleiben Sie bei der 
betroffenen Person und beruhigen Sie 
diese. Bei Kreislaufproblemen lagern Sie die 
Füße hoch und prüfen Sie regelmäßig die At-
mung. Beachten Sie: bei Anzeichen für einen 
Schlaganfall gelten besondere Regeln!

MEDIZINISCHE NOTFÄLLE 
– WAS IST ZU TUN?

- ärztlicher 
  Bereitschaftsdienst 112 – Rettungsdienst116 117 

SCHLAGANFALL

Ein Schlaganfall bedeutet, dass ein 
oder mehrere Hirnareale nicht mehr 
ausreichend mit Blut versorgt werden. 

Dies kann verschiedene Ursachen haben, 
meistens ist eine Arterie verstopft. Die Un-
terversorgung der betroffenen Hirnzellen 
mit Sauerstoff und Nährstoffen führt zu ei-

ner Funktionsstörung. Wenn Sie nicht recht-
zeitig behandelt wird, kann die Funktions-
störung dauerhaft werden. Umso wichtiger 
ist es, dass ein Schlaganfall schnell erkannt 
wird. 

Wichtig: Ein Schlaganfall kann jeden  
treffen, unabhängig vom Alter!

Die Symptome eines Schlaganfalls können 
sich bei Betroffenen unterschiedlich äu-
ßern. So liegen nicht bei jedem Betroffenen 

alle Symptome vor, oder sie sind unter-
schiedlich stark. Achten Sie auf folgende 
Symptome:

• Lähmungen treten plötzlich und häufig nur auf einer Körperseite auf.
• Zumeist sind Arme, Beine oder eine Gesichtshälfte betroffen. Dann kann ein Mundwinkel 

oder gar die ganze Gesichtshälfte herab hängen.
• Es muss nicht immer eine komplette Lähmung vorliegen, häufig empfinden Betroffene 

auch ein Taubheitsgefühl.
• Es können Schluckbeschwerden auftreten und Probleme beim Essen verursachen.

• Ein Taubheitsgefühl tritt plötzlich und häufig einseitig auf.
• Es kann das Gesicht oder andere Körperteile betreffen.
• Dabei können Augen tränen oder Speichelfluss aus dem Mund auftreten.
• Häufig geht es einher mit einem pelzigen, kribbelnden Gefühl.

• Sehstörungen treten plötzlich auf.
• Zumeist sehen Betroffene doppelt, verschwommen oder klagen über eine eingeschränk-

te Sicht, weniger häufig tritt eine gänzliche Blindheit auf.
• Die Sehstörungen können auch vorübergehend auftreten. Wichtig: Lassen Sie die Seh-

störungen dennoch unmittelbar ärztlich untersuchen und alarmieren Sie den Rettungs-
dienst! Auch wenn die Symptome wieder abklingen, kann es sich um einen Schlaganfall 
handeln!

Für Herscheid und Plettenberg befindet 
sich die zugehörige Praxis des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes im Erdgeschoß von 
Haus 10 auf dem Klinikgelände des Klini-
kums Lüdenscheid, Paulmannshöher Str. 
14 in 58515 Lüdenscheid. Öffnungszeiten: 
werktags ab 18:00 Uhr, mittwochs und frei-
tags ab 13:00 Uhr sowie an den Wochenen-
den und Feiertagen ab 08:00 Uhr bis jeweils 
22:00 Uhr. 
Zusätzlich ist die Praxis des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes im Helios Klinikum, 
Hohler Weg 9 in 57439 Attendorn an den 
Wochenenden und Feiertagen von jeweils 
08:00 – 22:00 Uhr besetzt.  
Sollten Sie aus medizinischen Gründen 
nicht in der Lage sein, die Notdienstpraxen 
aufzusuchen, wenden Sie sich bitte an die 
Arztrufzentrale Tel.: 116 117.  
Diese koordiniert für Sie einen Hausbesuch. 
Hier erhalten Sie ebenfalls Auskunft über die 
regionalen augen-, HNO- oder kinderärztlichen 
Bereitschaftsdienste. Medizinische Gründe 
sind nicht, dass man kein Auto hat, aufgrund 
der Wetterlage nicht fahren möchte oder keine 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat.

Die bundeseinheitliche Telefonnummer  
116 117 www.116117info.de (Fax-Nr. für 
Sprach- und Hörgeschädigte 0800 5895210 
– Kontaktformular im Internet) ist aus dem 
Mobil- und Festnetz kostenfrei erreichbar. 
Besuchsanforderungen können im Zeitraum 
von Mo., Di. und Do. von 18:00 Uhr bis  
08:00 Uhr am Folgetag, Mi. und Fr. von 13:00 
Uhr bis 08:00 Uhr am Folgetag, Sa., So. und 
Feiertage von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr am 
Folgetag , angefragt werden.

Wichtig: Die 116 117 ist keine Notfall- 
nummer! In lebensbedrohlichen  
Situationen verständigen Sie über  
die 112 den Rettungsdienst.

Die Anschrift der notdienstleistenden  
Apotheke erfahren Sie unter der  
Rufnummer (Festnetz): 0800 00 22 833  
oder www.akwl.de.  
Bei Zahnschmerzen oder Komplikationen 
nach zahnärztlichen Eingriffen wenden  
Sie sich bitte an die Nummer des kassen-
zahnärztlichen Notdienstes: 02351 22996.

LÄHMUNGEN

TAUBHEITSGEFÜHL

SEHSTÖRUNGEN

!
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Sollten Sie bei jemandem diese Symptome ganz oder teilweise erkennen, rufen Sie direkt 
den Notruf 112 und schildern Sie die Symptome. Sagen Sie, dass Sie einen Schlaganfall 
vermuten. 

Auch können Sie den sogenannten FAST-Test durchführen. Dieser Test ermöglicht Ihnen in 
kurzer Zeit, wichtige Symptome festzustellen. FAST steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), 
Speech (Sprache) und Time (Zeit).

Bitten Sie die betroffene Person, zu lächeln.

Die Person soll beide Arme gleichzeitig heben und dabei die 
Handinnenflächen nach außen drehen.

Die Person hat Probleme mit den Aufgaben? Jetzt zählt jede 
Minute! Rufen Sie schnellst möglich die 112 an und schildern  
Sie die festgestellten Symptome!

Lassen Sie die Person einen einfachen Satz sprechen.

Diese und weitere Informationen erhalten Sie hier:
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe: www.schlaganfall-hilfe.de/notfall
Kompetenznetz Schlaganfall: www.kompetenznetz-schlaganfall.de
Deutsches Rotes Kreuz: www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/schlaganfall

Was soll ich tun, bis der Rettungsdienst eintrifft?

Der FAST-TEST: Schlaganfall schnell erkennen!

Bleiben Sie bei der betroffenen Person und 
beruhigen Sie diese. Lagern Sie den Ober-
körper erhöht und sollte die Person enge 
Kleidung tragen, lockern Sie diese oder 
legen Sie enge Kleidungsstücke ab.

Geben Sie der betroffenen Person KEINE 
Speisen und KEINE Getränke!  
Aufgrund der möglichen Funktions- 
störungen im Gehirn sollten Betroffene 
weder essen noch trinken. 

• Die Aussprache ist undeutlich und verwaschen.
• Betroffene wiederholen Wörter oder Silben.
• Zwischen Wörtern oder Silben entstehen lange Pausen.
• Auch ein kompletter Sprachverlust kann vorkommen.

• Betroffene machen sinnlose und nicht zusammenhängende Äußerungen.
• Dinge können nicht mehr benannt werden.
• Wörter werden vergessen. 

• Sprache und Anweisungen werden nicht mehr verstanden.
• Betroffene können Bitten nur noch falsch oder gar nicht umsetzen.

SPRECHSTÖRUNGEN

VERLUST DER FÄHIGKEIT, SICH 
AUSZUDRÜCKEN

F

A

S

T

VERSTÄNDNISSTÖRUNGEN

• Es tritt plötzlicher Schwindel auf.
• Das Gleichgewicht ist ganz verloren oder Betroffene torkeln oder stürzen ohne  

ersichtlichen Grund.
• Häufig haben Betroffene die Neigung, zur Seite zu fallen. 

• In einigen Fällen kann es zum Bewusstseinsverlust kommen.

• Manchmal treten sehr starke, zumeist einseitige Kopfschmerzen auf. Diese werden als 
stärker als jemals bisher erlebt empfunden.

GLEICHGEWICHTSSTÖRUNGEN

BEWUSSTLOSIGKEIT

KOPFSCHMERZEN

!
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AMBULANTER REHABILITATIONSSPORT

Der zertifizierte ambulante Rehabili-
tationssport stellt eine ergänzende 
Maßnahme zur stationären medizi-

nischen Rehabilitation dar. Der Rehabilita-
tionssport ist eine gesetzliche Pflichtleis-
tung geworden, auf die behinderte oder 
von Behinderung bedrohte Menschen und 
chronisch Kranke Anspruch haben.

Ambulanter Rehabilitationssport muss 
verordnet werden und ist für die Pati-
ent:innen zuzahlungsfrei. Die Verordnun-
gen der Rentenversicherungen (Länder oder 
Bund) sind nur als Überleitung aus der stati-
onären Rehabilitation in der Regel 6 Monate 
gültig. Danach werden meist 50 Einheiten 
für 18 Monate von den Krankenkassen 
genehmigt. Länger laufende Verordnungen 
sind in Ausnahmefällen möglich.

Für den anerkannten (zertifizierten) Leis-
tungserbringer des ambulanten Rehabili-
tationssports ist es sehr wichtig, in welche 
Sparte des Rehasports die/der Patient:in 
einzugliedern ist. 
Herzsport, Lungensport (COPD, Asthma 
und andere Atemwegserkrankungen), 

(Lymph-)Entstauungsgymnastik, Sport in 
der Krebsnachsorge, Diabetessport, Wir-
belsäulengymnastik, Arthrosegymnastik 
sind möglich, um hier nur einige Sparten zu 
nennen. Eine wichtige Sparte ist mittler-
weile auch der Bereich der Neurologie ge-
worden, wie zum Beispiel bei Schlaganfall, 
Multipler Sklerose, Parkinson und Epilepsie. 
Andererseits sind die „Nebendiagnosen“ für 
die Anbieter des Reha-Sports sehr wichtig, 
da sie Auswirkungen auf den Ablauf der 
Übungseinheiten haben.

Viele meinen nämlich: „Rehasport ist alles 
eins“. Das ist aber nicht so! Das qualitativ 
gute Angebot macht den Unterschied. 

Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten 
des Reha-Sports in Herscheid und Pletten-
berg! Gerade der Reha-Sport kann Ihnen so 
viel mehr Lebensqualität geben!

In Plettenberg bieten fast alle Fitness- 
Studios, einige Sportvereine und Therapie- 
zentren Angebote im Reha-Sport an, manche 
Kurse finden sogar im Wasser statt.

Sie können aber auch bei Ihrer Ärztin oder  
Ihrem Arzt, bei Ihrer Krankenkasse oder in 
Ihrer Selbsthilfe-Gruppe nach guten Tipps  
für Sie passenden Reha-Sport nachfragen.  

Medi Club e.V. Stützpunkt feelgood, Am Mühlengraben 8, Tel.: 02357 172780

Reha-Sport-Angebote in Plettenberg

Reha-Sport-Angebote in Herscheid

Eine wichtige  
Sparte im Rehasport ist 

mittlerweile auch der  
Bereich der Neurologie 

geworden.
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• Logopädie Sebastian Dringenberg, Waskebieke 3, Tel.: 02392 506184,  
dringenbergs@aol.com, www.logopaedie-dringenberg.de

• Logopädie Christina Schliwa, Kaiserstr. 10, Tel.: 02391 602287,  
logopaedie-ch.schliwa@t-online.de, www.logopaedie-plettenberg.de

• Therapiezentrum Krankenhaus, Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17, Tel.: 02391 63368, 
therapie-zentrum@radprax.de, www.radprax.de/therapiezentrum-plettenberg

• Praxis Lars Kalthoff, Poststr. 7, Tel.: 02391 54331

• Physio-Fit Tanja Eisenbach und Jörg Appelbaum, Ebbetalstr. 106, Tel.: 02391 976997

• flow – Petra Schawag, Im Maisel 5, Tel.: 02391 952311,  
Petra.Schawag@flow-pilates.de, www.flow-pilates.de

• Julia Stute – Physiotherapie im Zentrum, Grünestr. 4, Tel.: 02391 2111

• TherapieHaus Plettenberg, An der Lohmühle 1, Tel.: 02391 917134,  
info@therapiehaus-plettenberg.com, www.therapiehaus-plettenberg.com

• Therapie-Zentrum Plettenberg, Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17, Tel.: 02391 63368,  
therapie-zentrum@radprax.de, www.radprax.de/therapiezentrum-plettenberg

 • Physio Reha Med Gesundheitszentrum Kerstin Weiler-Bruse, Maiplatz 5, Tel.: 02391 4409, 
info@physio-reha-med.de, www.physio-reha-med.de

• Podologische Praxis Klinker, Inh. Jennifer Ruffer, Lennestr. 48, Tel.: 02391 54967,  
info@podo-logo.de

• Anke Stremel, Grafweg 7, Tel.: 02391 590090

• Geerdens Praxis für Podologie und medizinische Fußpflege, Kim Geerdens,  
Am Nocken 2, Tel.: 02391 9179050

• Ergotherapie Evelyn Kramer, Grünestr. 4, Tel.: 02391 917110

• Ergotherapie Schmidt-Auschner, Brauckstr. 2a, Tel.: 02391 605760,  
ergotherapie@schmidt-auschner.de , www.schmidt-auschner.de

• Therapie-Zentrum Plettenberg, Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17, Tel.: 02391 63368,  
therapie-zentrum@radprax.de, www.radprax.de/therapiezentrum-plettenberg

PHYSIOTHERAPIE / KRANKENGYMNASTIK
Physiotherapie in Herscheid

Physiotherapie und Krankengymnastik in Plettenberg

LOGOPÄDIE

• Logopädische Praxis Janina Lückel-Urru, Auf der Nacht 3, Tel.: 02357 906400, 
   www.logopaedie-herscheid.de

• TherapieHaus Herscheid, Neuer Weg 6 , Tel.: 02357 6016430,  
info@therapiehaus-plettenberg.com, www.therapiehaus-plettenberg.com

Logopädie in Herscheid

• Bettina Tennigkeit, Espenweg 8, Tel.: 02357 906832

• Podologische Praxis Sandra Herfel, Holunderweg 1, Tel.: 02357 9065040,  
praxis@sandraherfel.de, www.sandraherfel.de

• Praxis für Physiotherapie Carsten Michel, Lüdenscheider Str. 27, Tel.: 02357 172860

• TherapieHaus Herscheid, Neuer Weg 6 , Tel.: 02357 6016430,  
info@therapiehaus-plettenberg.com, www.therapiehaus-plettenberg.com

Podologie in Herscheid

Logopädie in Plettenberg

Ergotherapie in Herscheid

Ergotherapie in Plettenberg

ERGOTHERAPIE

PODOLOGIE

Podologie in Plettenberg
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• Britta Gärtner, Schlieffenstr. 3, Tel.: 02391 10362

• Naturkundliches Zentrum Plettenberg, Herscheider Str. 97, Tel.: 02391 917454 
Heilpraktikerinnen/GD-Assist.:Zeynep Celik, Carola Maus, Tanja Suliani, Tel.: 02391 917454, 
info@nhz-plettenberg.de, www.nhz-plettenberg.de

Heilpraktik und Naturheilkunde in Plettenberg
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Die EUTB MK bietet Beratungsange-
bote zu den Themen psychische Be-
einträchtigungen, Lernbehinderung, 

Kognitive Beeinträchtigungen, Mehrfache 
Beeinträchtigungen; Angehörigenberatung, 
Wohnen für Menschen mit geistiger  
Behinderung und psychischer Erkrankung.  
Die Hauptstandorte sind in Lüdenscheid  
und Iserlohn.

Die Berater:innen unterstützen zum  
Beispiel:

• Im Vorfeld der Beantragung von Leistun-
gen, wie beispielsweise einer Leistung 
zur medizinischen Rehabilitation und der 
Zuständigkeit der Rehabilitationsträger.

• Die Beratung soll Ihnen helfen, dass Sie 
selbstbestimmt leben können.

• Zu all Ihren Fragen rund um das Thema 
Teilhabe, wie beispielsweise der Teilhabe 
am Arbeitsleben. Teilhabe am Arbeitsle-
ben heißt, ihre Möglichkeiten beruflicher 
Perspektiven entdecken, den passenden 
Arbeitsplatz finden und erhalten.

Die EUTB berät Sie nach dem Motto „Eine für 
alle“, das bedeutet, Sie erhalten Rat zu Fragen 
der Rehabilitation und Teilhabe.

Die EUTB berät Sie unabhängig und auf 
„Augenhöhe“, damit Sie selbstbestimmt Ent-
scheidungen treffen können. Und zwar:

• ganz nach Ihren individuellen Bedürf- 
nissen unabhängig von Trägern, die  
Leistungen bezahlen, oder von Leistungs-
erbringern

• ergänzend zur Beratung anderer Stellen.

Von Betroffenen für Betroffene
Die Beratung in den EUTB soll durch Betrof-
fene für Betroffene erfolgen, das sogenannte 
Peer Counseling. Peers nennt man Personen 
aus einer Gruppe mit gleichen oder ähnli-
chen Erfahrungen. In den EUTB arbeiten viele 
Peer-Berater:innen, die selbst mit einer Behin-
derung leben. Sie können in einer vertrau-
ensvollen Atmosphäre alle Themen offen mit 
Ihnen besprechen.

Die Grundlage der Ergänzenden unabhängi-
gen Teilhabeberatung wurde mit dem Bun-
desteilhabegesetz geschaffen. Die EUTB wird 
auf Grundlage des § 32 Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB IX) vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert.

Beratungen in Plettenberg finden jeweils 
jeden 1.und 3. Mittwoch im Monat von  
14:00 – 16:00 Uhr in der Grünestraße 12 statt.
Tina Stahlschmidt, Tel.: 0176 44225828 
schmidt.tina@eutb-mk.de
www.eutb-mk.de 

ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG IM 
MÄRKISCHEN KREIS (EUTB MK) 

• Sabrina Feisel (Psychotherapeutische Heilpraktikerin), Im Kämpchen 15, Tel.: 02357 
906138, sabrina@psychotherapie-feisel.de, www.psychotherapie-feisel.de

• Sonja Schaub, Nieder-Holte 7, Tel.: 02357 900607, info@sonja-schaub.de,  
www.sonja-schaub.de

HEILPRAKTIK UND NATURHEILKUNDE
Heilpraktik und Naturheilkunde in Herscheid
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BEHINDERTENHILFE

• Lebenshilfe Lüdenscheid e.V., Tel.: 02351 66800, Wehberger St. 4, 58507 Lüdenscheid,  
info@lebenshilfe-luedenscheid.de, www.lebenshilfe-luedenscheid.de

Überörtliche Behindertenhilfe 

KRANKEN- UND PFLEGEKASSEN /  
MEDIZINISCHER DIENST
Kranken- und Pflegekassen in Plettenberg / Medizinischer Dienst

Behindertenhilfe in Plettenberg

• Ambulante Behindertenhilfe WHW, Annette Kerler, Brauckstr. 4, Tel.: 02391 54109,  
info@behindertenhilfe-whw.de, www.behindertenhilfe-whw.de

• „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“, Uwe Blaske, Osterloh 107a, Tel.: 0152 21887792, 
uwe.blaske@gemeinsam-leben-mk-sw.de, www.gemeinsam-leben-mk-sw.de

• AOK Nordwest, Königstr. 13, 0800 2655000, www.aok.de/nordwest

• Continentale BKK, Maiplatz 3, Tel.: 02391 60325-3601 oder 0800 6262626,  
www.continentale-bkk.de

• Debeka-Servicebüro Plettenberg, Kaiserstr. 2, Tel.: 02391 450250,  
Servicebuero_Plettenberg@debeka.de, www.debeka.de

• MD Westfalen-Lippe, Tel.: 02351 90780, Frankenstraße 1, 58509 Lüdenscheid

• Medicar, Reichsstr. 55, Tel.: 02391 950303

• DRK Ortsverein Plettenberg e.V., Ratscheller Weg 34, Tel.: 02391 60730, 
info@drk-plettenberg.de, www.drk-plettenberg.de

KRANKENTRANSPORT
Krankentransport in Plettenberg
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Die Natur 
ist die beste 

Apotheke.
Sebastian Kneipp

SELBSTHILFEGRUPPEN

Selbsthilfegruppen tragen dazu bei,  
Ihnen bei gesundheitlicher Beeinträch-
tigung weiterzuhelfen. Zum einen 

durch medizinische Information oder geeig-
nete Sport- und Therapieangebote, zum an-
deren aber auch durch den Austausch in der 
Gruppe oder gesellige Aktionen. Jede Gruppe 
ist eigenständig, bitte wenden Sie sich bei 
Interesse an die angegebenen Kontakte,  
dort bekommen Sie weitere Informationen. 

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Märki-
schen Kreis informiert über Selbsthilfe und 
Selbsthilfegruppen, vermittelt in bestehen-
de Gruppen, verweist auf professionelle 
Hilfeangebote, ist behilflich bei der Grün-
dung einer Selbsthilfegruppe, unterstützt 
und berät Selbsthilfegruppen, z.B. bei der 
Öffentlichkeitsarbeit und organisatorischen 
Fragen oder Gruppenkonflikten, fördert den 
Erfahrungsaustausch der Selbsthilfegruppen 
untereinander, kooperiert mit Fachleuten 
aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, 
organisiert Veranstaltungen und Fortbildun-
gen, wirbt für die Selbsthilfe in der Öffentlich-
keit und tritt ein für die Selbsthilfegruppen. 

Die Angebote der Selbsthilfe-Kontaktstelle 
sind kostenlos. Alle Anfragen werden vertrau-
lich behandelt.

• Selbsthilfe-Kontaktstelle im  
Märkischen Kreis: Brigitte Wiesner-Ganz, 
Tina Stahlschmidt, Friedrichstr. 30, 58507 
Lüdenscheid, Tel.: 02351 988925 oder 
017614677621, Pflegeselbsthilfe-mk@ 
paritaet-nrw.org, www.selbsthilfe-mk.de

• Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen 
im Krankenhaus Plettenberg ist der  
Selbsthilfebeauftragte Detlef Badekow,  
Tel.: 02391 637260

• Das Plettenberger Krankenhaus, Ernst-         
    Moritz-Arndt-Str. 17, ist als selbsthilffreund- 
    liches Krankenhaus zertifiziert. Hier wurde  
    ein Selbsthilfebüro eingerichtet, ver- 
    schiedene Selbsthilfegruppen treffen sich  
    dort und/oder bieten Sprechstunden an.  
    Informationen bekommen Sie dienstags bis  
    donnerstags von 10:00 – 12:00 Uhr unter  
    Tel.: 02391 63250 direkt im Selbsthilfebüro.

• Adipositas Selbsthilfegruppe

• Anonyme Alkoholiker

• Blaues Kreuz

• COPD Selbsthilfegruppe Plettenberg

• Diabetes Selbsthilfegruppe

• Diabetes-Stammtisch

• Deutsche Herzstiftung

• Deutsche Rheumaliga (nur Sport)

• Deutsche Parkinson Vereinigung

• Die Lymphies Plettenberg

• Familienorientierte Selbsthilfe nach Krebs

• Frauenselbsthilfe nach Krebs

• Osteoporose Selbsthilfegruppe  
Plettenberg

• Parkinson-Selbsthilfegruppe

• Selbsthilfegruppe Morbus Crohn /  
Colitis ulcerosa Plettenberg

• Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose

• Verein für Sehbehinderte und Blinde West-
falen e.V.

• Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
Herscheid 

Folgende aktive Selbsthilfegruppen kennen wir:

Die Ansprechpartner:innen der einzelnen Gruppen können Ihnen die Selbst- 
hilfe-Kontaktstelle des MK nennen (siehe Infokasten oben). 

Foto: Birgit HüttebräuckerGESUNDHEITLICHE VERSORGUNG54
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Pflegebedürftigkeit kann sich 
schleichend entwickeln oder ganz 
plötzlich durch einen Unfall oder 
eine akute Erkrankung, wie bei-
spielsweise einem Schlaganfall, 
entstehen. In beiden Situationen 
muss eine pflegerische Versorgung 
geplant und organisiert werden. 
Gerade bei unerwarteten plötzlich 
entstehenden Einschränkungen 

müssen sehr schnell Entscheidun-
gen getroffen werden.  
Meist werden vor allem nahe 
Verwandte vor die Wahl gestellt, 
ob eine Pflege zu Hause oder die 
Aufnahme in eine Seniorenein-
richtung erfolgen soll. Hilfreich 
ist es dann zu wissen, wer einem 
bei dieser Entscheidungsfindung 
unterstützen kann.

 
PFLEGE

Das folgende Kapitel informiert 
allgemein zu allen Fragen, die in 
der Pflegesituation auftauchen. 
Was ist Pflegeberatung? Was ist  
zu tun bei Hilfs- und Pflege-
bedürftigkeit? Ab wann bin ich 
pflegebedürftig? Wo stelle ich  
den Antrag auf die Leistungen der 
Pflegeversicherung? Was ist der 
Unterschied zwischen Pflegegeld, 

Pflegesachleistung und Kombina-
tionsleistung? Oder was bedeutet 
Pflegezeit?  

Darüber hinaus enthält das  
Kapitel einen Überblick über die 
Pflege- und Betreuungsangebote 
in Plettenberg und Herscheid, wie 
ambulante Pflegedienste und  
stationäre Pflegeeinrichtungen. 

Foto: Dr. Vera Gerling
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PFLEGEBERATUNG MÄRKISCHER KREIS

Aufgabe der Pflegeberatung ist es, pflegebedürftige Menschen sowie deren  
Angehörige über alle Fragen rund um das Thema Pflege zu beraten. Die Beratung  
ist kostenlos, neutral und trägerunabhängig. Die Pflegeberatung erfolgt je nach 

Bedarfssituation telefonisch, persönlich, im Rahmen eines Hausbesuchs oder als digitales 
Angebot in einer Videoberatung.

Die Pflegeberatung umfasst u. a. folgende Themen:

PFLEGEATLAS MÄRKISCHER KREIS

Ausgesprochen hilfreich für die Ori-
entierung über die verschiedenen 
Unterbringungs- und Betreuungsmög-

lichkeiten im Märkischen Kreis ist der online 
verfügbare Pflegeatlas.  
Neben einer Übersicht der ambulanten 
Pflegedienste präsentiert er das Angebot 
an stationären und teilstationären Pflege-
einrichtungen sowie Tages- und Kurzzeit-
pflege. Er umfasst darüber hinaus auch 
Einrichtungen für behinderte Menschen 

und Hospize. Der Pflegeatlas gibt Auskunft 
über die Ausstattung der jeweiligen Einrich-
tung und der Bewohnerzimmer, die Kosten 
für den Aufenthalt sowie über örtliche Lage 
und Erreichbarkeit. Durch eine Suchmaske 
können Sie Ihr spezielles Anliegen Ihren 
individuellen Anforderungen anpassen. 

Sie erreichen den Pflegeatlas unter:

WAS IST ZU TUN BEI 
PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT?

Wenn eine Angehörige oder ein 
Angehöriger pflegebedürftig wird, 
stellt dies die Partner:innen, die 

Kinder oder andere Familienmitglieder oft 
vor große Herausforderungen. 

Sie sollten für sich zu aller erst klären:  
Wollen Sie pflegen? Warum wollen/ sollen 
Sie pflegen? Wo soll die Pflege stattfinden?

Im nächsten Schritt sollten Sie Kontakt zu 
einer örtlichen Pflegeberatungsstelle, z.B. 
der Pflegeberatung des Märkischen Kreises, 
oder – im Falle eines Krankenhausaufent-
haltes – auch zum Krankenhaussozialdienst 
aufnehmen. 

• Simone Kuhl, Bismarckstr. 17,  
58762 Altena, Tel.: 02352 9667190, 
s.kuhl@maerkischer-kreis.de,  
www.maerkischer-kreis.de

Sprechstunde im Herscheider Rathaus, jeden 
3. Dienstag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr

• Simone Kuhl, Bismarckstr. 17,  
58762 Altena, Tel.: 02352 9667190

    s.kuhl@maerkischer-kreis.de,  
www.maerkischer-kreis.de

Sprechstunde im Plettenberger Rathaus, 
jeden Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr

www.maerkischer-kreis.de/service/pflegeatlas.php.

Ansprechpartnerin Herscheid

Ansprechpartnerin Plettenberg

01

03

04

02

Lassen Sie sich beraten zur Einstufung in einen Pflegegrad.  
Besprechen Sie die Antragstellung und den Begutachtungstermin.

Besprechen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Ihrer Entlastung (Tagespflege, 
ambulante Dienste, Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel, Wohnraumanpassung usw.).

Klären Sie, wie die Pflege finanziert werden kann – besteht beispielsweise Anspruch auf 
Sozialhilfe? – und ob die Pflege mit dem Beruf vereinbart werden kann.

Klären Sie die Notwendigkeit einer Vollmacht und Patientenverfügung.

ANTRAGSTELLUNG / PFLEGEKASSEN

Pflegebedürftigkeit kann in allen  
Lebensabschnitten auftreten. Nach 
der Definition des Gesetzes sind da-

mit Personen erfasst, die gesundheitlich be-
dingte Beeinträchtigungen der Selbststän-
digkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und 
deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. 
Das sind Personen, die körperliche, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen oder 
gesundheitlich bedingte Belastungen oder 
Anforderungen nicht selbstständig kompen-
sieren oder bewältigen können. Die Pflege-
bedürftigkeit muss auf Dauer, voraussicht-
lich für mindestens sechs Monate bestehen.

Um Pflegeleistungen voll in Anspruch 
nehmen zu können, muss die/der Versi-
cherte in den letzten zehn Jahren vor der 

Antragstellung zwei Jahre als Mitglied in 
die Pflegekasse eingezahlt haben oder 
familienversichert gewesen sein. Der An-
trag für Leistungen der Pflegeversicherung 
muss bei der Pflegekasse gestellt werden. 
Die Antragstellung kann mit Vollmacht auch 
von Familienangehörigen, Nachbar:innen 
oder guten Bekannten übernommen werden.  
Sobald der Antrag bei der Pflegekasse ge-
stellt wird, beauftragt diese den Medizini-
schen Dienst (MD) mit der Begutachtung zur 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit.

Dabei sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
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• Information über passende Angebote  
des Pflegemarktes (Ambulante Pflege-
dienste, Alten- und Pflegeheime)

• ergänzende Hilfsangebote (hauswirt-
schaftliche Versorgung, Essen auf Rädern, 
Hausnotruf)

• Hilfsmittelversorgung

• Veränderung des Wohnumfeldes  
(Wohnberatung)

• Entlastungsangebote für pflegende  
Angehörige

• Information über vorhandene  
Finanzierungsmöglichkeiten 

• Unterstützungsangebote
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Die gesetzlich vorgegebene Bearbeitungs-
frist für Erstanträge auf Pflegeleistungen 
beträgt 25 Arbeitstage. 

In speziellen Situationen kann sich die Be-
gutachtungsfrist verkürzen, insbesondere 
bei einem Hospizaufenthalt, während einer 
ambulant-palliativen Versorgung oder wenn 
eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
über die Verkürzung der bzw. Freistellung 
von der Arbeitszeit gegeben ist. 

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
haben einen Anspruch auf frühzeitige  
und umfassende Beratung. Anbieter  
können ihre Pflegekasse, die Pflegebera-
tung des Märkischen Kreises oder Pflege- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

berater:innen sein, die einen Beratungs- 
vertrag mit einer Pflegekasse haben.  
Auf Wunsch kommt die Pflegeberaterin  
bzw. der Pflegeberater auch zu Ihnen  
nach Hause . 

Foto: Yvonne EdelBEGUTACHTUNG DURCH  
DEN MEDIZINISCHEN DIENST (MD)

Die Pflegekasse lässt vom Medizini-
schen Dienst oder bei knappschaft-
lich Versicherten vom Sozialme-

dizinischen Dienst (SMD) ein Gutachten 
erstellen, um die Einschränkungen der 
Selbstständigkeit und Fähigkeiten im 
Einzelnen zu ermitteln. Privatversicherte 
stellen einen Antrag bei ihrem privaten 
Versicherungsunternehmen, die Begutach-
tung erfolgt dort durch Gutachter:innen 
des Medizinischen Dienstes MEDICPROOF. 
Die Begutachtung geschieht in der Regel 
bei einem – zuvor angemeldeten – Haus-
besuch einer Pflegefachkraft oder einer 
Ärztin bzw. eines Arztes. Zur Einschätzung 
der Pflegebedürftigkeit und Einstufung in 
einen Pflegegrad kommt seit dem 1. Januar 
2017 ein neues Begutachtungsinstrument 
zum Einsatz. Es geht von der individuellen 
Pflegesituation aus und orientiert sich an 
Fragen wie: Was kann der oder die Pflege-
bedürftige im Alltag alleine leisten? Welche 
Fähigkeiten sind noch vorhanden? Wie 
selbstständig ist der oder die Erkrankte? 
Wobei benötigt er oder sie Hilfe? Grundlage 
der Begutachtung ist dabei ein neuer Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff, der die individuel-
len Beeinträchtigungen ins Zentrum rückt 

– unabhängig ob körperlich, geistig oder 
psychisch.

Um festzustellen, wie selbstständig eine 
pflegebedürftige Person ist, wirft die 
Gutachter:in einen genauen Blick auf die 
Lebensbereiche „Mobilität“, „Geistige und 
kommunikative Fähigkeiten“, „Verhaltens-
weisen und psychische Problemlagen“, 
„Selbstversorgung“, „Selbstständiger Um-
gang mit krankheits- und therapiebeding-
ten Anforderungen und Belastungen sowie 
deren Bewältigung“ und „Gestaltung des 
Alltagslebens und sozialer Kontakte“. 

Für jedes Kriterium in den genannten Le-
bensbereichen ermitteln die Gutachter:in-
nen den Grad der Selbstständigkeit oder 
der Fähigkeiten der pflegebedürftigen Per-
son, in der Regel anhand eines Punktwerts 
zwischen 0 (Person kann Aktivität ohne eine 
helfende Person durchführen, oder gegebe-
nenfalls allein mit Hilfsmitteln) und – in der 
Regel – 3 (Person kann die Aktivität nicht 
durchführen, auch nicht in Teilen). So wird 
in jedem Bereich der Grad der Beeinträchti-
gung sichtbar. 

Am Ende fließen die Punkte mit unterschied-
licher Gewichtung zu einem Gesamtwert 
zusammen, der für einen der fünf Pflegegra-
de steht. 

Zusätzlich bewerten die Gutachter:innen 
die außerhäuslichen Aktivitäten und die 
Haushaltsführung. Die Antworten in diesen 
Bereichen werden nicht für die Einstufung 
der Pflegebedürftigkeit herangezogen. 
Allerdings helfen diese Informationen den 
Pflegeberater:innen. Sie können auf diese 
Weise die Pflegebedürftige oder den Pflege-
bedürftigen mit Blick auf weitere Angebote 
und Sozialleistungen beraten und einen auf 
sie oder ihn zugeschnittenen Versorgungs-
plan erstellen.

Die Entscheidung der Pflegekasse über 
die Feststellung von Pflegebedürftigkeit 
soll für die Versicherten transparent und 
nachvollziehbar sein. Das Gutachten wird 
der/dem Antragsteller:in deshalb durch 
die Pflegekasse automatisch übersandt, 
sofern sie oder er der Übersendung nicht 
widerspricht. Es ist auch möglich, die Über-
mittlung des Gutachtens zu einem späteren 
Zeitpunkt zu verlangen. 

Darüber hinaus erhält die antragstellende 
Person von der Pflegekasse spätestens mit 
dem Bescheid die gesonderte Rehabilitati-
onsempfehlung (z.B. Physio-/Ergotherapie 
oder Logopädie), die im Rahmen der Begut-
achtung abgegeben wurde. Gleichzeitig 
wird darüber informiert, dass mit der Zulei-
tung an den zuständigen Rehabilitations-
träger ein Antragsverfahren auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation ausgelöst 
wird, sofern dies auf Zustimmung der An-
tragstellerin oder des Antragstellers trifft. 
Ebenfalls werden benötigte Hilfsmittel im 
Gutachten empfohlen und in der Regel von 
den Pflegekassen bereitgestellt. 

PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT 
KANN IN ALLEN 

LEBENSABSCHNITTEN 
AUFTRETEN.
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VORBEREITUNG AUF 
DEN BEGUTACHTUNGSTERMIN

Fünf Pflegegrade ermöglichen es, 
Art und Umfang der Leistungen der 
Pflegeversicherung unabhängig von 

körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigungen auf die jeweiligen 
individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse 
abzustimmen. 

Die Pflegegrade orientieren sich an der 
Schwere der Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten der 
pflegebedürftigen Person. 

Der Pflegegrad wird mithilfe eines pflege-
fachlich begründeten Begutachtungsinstru-
ments ermittelt. Die fünf Pflegegrade sind 
abgestuft: von geringen Beeinträchtigun-
gen der Selbstständigkeit oder der  

Fähigkeiten (Pflegegrad 1) bis zu schwers-
ten Beeinträchtigungen der Selbstständig-
keit oder der Fähigkeiten, die mit beson-
deren Anforderungen an die pflegerische 
Versorgung einhergehen (Pflegegrad 5). 

Im Vorfeld der Prüfung ist es nicht mehr 
notwendig, die Minutenwerte der Hilfe- 
leistung zu erfassen. Vielmehr sollte über-
legt werden, in welchen Situationen der/
die Pflegebedürftige auf die Hilfe durch 
andere angewiesen ist. 

Es ist wichtig, den Hilfebedarf so zu 
beschreiben, wie er ist. Keinesfalls sollte 
man diesen z.B. aus Scham oder Beschei-
denheit kleiner darstellen als er ist!

Kann die betroffene Person alleine aufstehen und vom Bett ins Badezimmer gehen? Wie 
selbstständig kann sich die betroffene Person in den eigenen vier Wänden bewegen, ist 
Treppensteigen über eine ganze Etage ohne Hilfe möglich?

„MOBILITÄT“
Modul 1 

Kann sich die betroffene Person zeitlich und räumlich orientieren? Versteht sie  
Sachverhalte, erkennt sie Risiken und kann sie Gespräche mit anderen Menschen führen?  
Kann der / die Betroffene für sich selbst Entscheidungen treffen? Kann er / sie  
Gespräche führen und Bedürfnisse mitteilen?

„GEISTIGE UND  
KOMMUNIKATIVE FÄHIGKEITEN“

Modul 2 

Wie selbstständig kann sich der Mensch im Alltag versorgen: Bei der Körperpflege, beim 
Essen und Trinken, beim An- und Ausziehen?

Welche Unterstützung braucht der Mensch im Umgang mit seiner Krankheit und bei  
Behandlungen? Wie oft ist Unterstützung bei Medikamentengabe, Verbandswechsel 
oder bei Arztbesuchen notwendig?

Kann die betroffene Person zum Beispiel ihren Tagesablauf selbstständig gestalten?  
Kann sie mit anderen Menschen in direkten Kontakt treten oder die Skatrunde ohne  
Hilfe besuchen?

„SELBSTVERSORGUNG“

„SELBSTSTÄNDIGER UMGANG MIT 
KRANKHEITS- ODER THERAPIEBEDINGTEN  
ANFORDERUNGEN UND BELASTUNGEN –  
SOWIE DEREN BEWÄLTIGUNG“

„GESTALTUNG DES ALLTAGSLEBENS  
UND SOZIALER KONTAKTE“

Modul 4 

Modul 5 

Modul 6 

Wie häufig benötigt die betroffene Person Hilfe aufgrund von psychischen Problemen, 
beispielsweise bei aggressivem oder ängstlichem Verhalten?

„VERHALTENSWEISEN UND  
PSYCHISCHE PROBLEMLAGEN“

Modul 3 

Foto: Birgit Hüttebräucker
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PFLEGEGELD

Pflegebedürftige sollten selbst darü-
ber entscheiden, wie und von wem 
sie gepflegt werden möchten. Sie 

haben deshalb die Möglichkeit, Sachleis-
tungen (für Pflege durch einen ambulanten 
Pflegedienst) oder Pflegegeld in Anspruch 
zu nehmen. Voraussetzung für den Bezug 
von Pflegegeld ist, dass die häusliche Pflege 
selbst sichergestellt ist, zum Beispiel durch 
Angehörige oder andere ehrenamtlich 
tätige Pflegepersonen. Das Pflegegeld wird 
der pflegebedürftigen Person von der Pfle-
gekasse überwiesen. Diese kann über die 
Verwendung des Pflegegeldes grundsätz-
lich frei verfügen und gibt das Pflegegeld 

regelmäßig an die sie versorgenden und 
betreuenden Personen als Anerkennung 
weiter.

Das Pflegegeld ist wie die Sachleistung 
nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit ge-
staffelt. Das Pflegegeld beträgt monatlich

bei Pflegegrad 2  316 €

bei Pflegegrad 3  545 €

bei Pflegegrad 4  728 €

bei Pflegegrad 5  901 €

• grundpflegerische Tätigkeiten wie etwa 
Körperpflege, Ernährung, Mobilisation und 
Lagerung

• häusliche Krankenpflege als Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung wie 
zum Beispiel Medikamentengabe, Ver-
bandswechsel, Injektionen

• Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer 
Angehörigen bei pflegerischen Fragestel-
lungen sowie 

• hauswirtschaftliche Versorgung, zum 
Beispiel Einkaufen, Kochen, Reinigen der 
Wohnung. 

Der ambulante Pflegedienst unterstützt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
bei der Pflege zu Hause. Er bietet Familien Unterstützung und Hilfe im Alltag, damit 
pflegende Angehörige zum Beispiel Beruf und Betreuung besser organisieren können. 

Das Leistungsangebot der häuslichen Pflege erstreckt sich über verschiedene Bereiche.  
Dies sind vor allem:

Mittlerweile bieten neben ambulanten Pflegediensten auch anerkannte Dienstleister Hilfe 
bei der hauswirtschaftlichen Versorgung oder gezielte Betreuungsleistungen (Hilfen bei der 
Alltagsgestaltung wie zum Beispiel Spazierengehen oder Vorlesen) an. Die entsprechenden 
Anbieter sind ab Seite 67 aufgelistet. Diese Unterstützung ermöglicht Betroffenen, möglichst 
lange in der vertrauten Umgebung bleiben zu können.

AMBULANTER KRANKEN- UND PFLEGE-
DIENST (PFLEGESACHLEISTUNG) 

Die ambulanten Sachleistungen der  
Pflegeversicherung für die Inanspruch-
nahme eines Pflegedienstes (Grundpfle-
ge, hauswirtschaftliche Versorgung und 
Betreuung) betragen monatlich

bei Pflegegrad 2  724 €

bei Pflegegrad 3  1.363 €

bei Pflegegrad 4  1.693 €

bei Pflegegrad 5  2.095 €

Einen Überblick über zugelassene Pflege-
dienste geben die Leistungs- und Preisver-
gleichslisten, die die Pflegekassen kostenfrei 
zur Verfügung stellen. 

Daneben können Sie sich auch an die Pflege-
beratung des Märkischen Kreises wenden.
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Ambulante Kranken- und Pflegedienste in Herscheid 

• Diakoniestation Plettenberg, Kirchstr. 2, Plettenberg, Leitung: Simone Nuhn,  
Tel.: 02391 2080, simone.nuhn@diakonie-mark-ruhr.de, www.diakonie-mark-ruhr.de

• Liebeskind Care Plus, Kaiserstr. 8, Plettenberg, Leitung Kerstin Liebeskind,  
Tel.: 02391 602998, info@liebeskind-careplus.de, www.liebeskind-careplus.de

• Pflegeteam König, Bahnhofstr. 57, Plettenberg, Leitung Beate Gamrot-König,  
Tel.: 02391 6030895, info@pflegeteam-koenig.de, www.pflegeteam-koenig.de

• Pflegeteam Denise Dressler, Oestertalstr. 53, Plettenberg, Leitung Denise Dressler,  
Tel.: 02391 9142727, info@pflegeteam-dressler.de, www.pflegeteam-dressler.de

• Pflegeteam Herzwerk GmbH, Brauckstr. 2, Plettenberg, Leitung Elmar Schmidt,  
Tel.: 02391 9149308, info@pflegeteam-herzwerk.de, www.pflegeteam-herzwerk.de

• Diakoniestation Plettenberg, Kirchstr. 2, Plettenberg, Leitung: Simone Nuhn,  
Tel.: 02391 2080, simone.nuhn@diakonie-mark-ruhr.de, www.diakonie-mark-ruhr.de

• Liebeskind Care Plus, Kaiserstr. 8, Plettenberg, Leitung Kerstin Liebeskind,  
Tel.: 02391 602998, info@liebeskind-careplus.de, www.liebeskind-careplus.de

• Pflegeteam König, Bahnhofstr. 57, Plettenberg, Leitung Beate Gamrot-König,  
Tel.: 02391 6030895, info@pflegeteam-koenig.de, www.pflegeteam-koenig.de

• Pflegeteam Denis Dressler, Oestertalstr. 53, Plettenberg, Leitung Denis Dressler,  
Tel.: 02391 9142727, info@pflegeteam-dressler.de, www.pflegeteam-dressler.de

• Pflegeteam Herzwerk GmbH, Brauckstr. 2, Plettenberg, Leitung Elmar Schmidt,  
Tel.: 02391 9149308, info@pflegeteam-herzwerk.de, www.pflegeteam-herzwerk.de

• Pflege- und Betreuungsdienst Lebenshilfe, Kölner Str. 152, Lüdenscheid,  
Tel.: 02351 6680124, www.lebenshilfe-lued-mk.de

Ambulante Kranken- und Pflegedienste in Plettenberg
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Pflegebedürftige in häuslicher Pflege 
haben Anspruch auf einen Entlas-
tungsbetrag in Höhe von bis zu 125 

Euro monatlich. Dies gilt auch für Pflege-
bedürftige mit Pflegegrad 1. Der Betrag ist 
zweckgebunden einzusetzen für Leistungen 
zur Entlastung pflegender Angehöriger 
sowie zur Förderung der Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürfti-
gen. Sofern der monatliche Leistungsbetrag 
in einem Kalendermonat nicht (vollständig) 
ausgeschöpft worden ist, wird der verblie-
bene Betrag jeweils in die darauffolgenden 
Kalendermonate übertragen. Werden die 
Leistungen bis zum 30.06. des folgenden Jah-
res nicht ausgeschöpft, verfallen sie. 
Der Entlastungsbetrag dient der Erstattung 
von Aufwendungen, die dem Pflegebedürf-
tigen im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme von Leistungen der Tages- 
oder Nachtpflege, der Kurzzeit-Pflege, von 
zugelassenen Pflegediensten (in den Pflege-
graden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen 
im Bereich der Selbstversorgung) oder von 

nach Landesrecht anerkannten Angeboten 
zur Unterstützung im Alltag entstehen. 
Je nach Ausrichtung der anerkannten  
Angebote kann es sich dabei um Betreuungs-
angebote (zum Beispiel Tagesbetreuung, 
Einzelbetreuung), Angebote zur Entlastung 
von Pflegenden (zum Beispiel durch Pflege-
begleiter) oder Angebote zur Entlastung im 
Alltag (zum Beispiel in Form von praktischen 
Hilfen, wie hauswirtschaftliche Versorgung, 
zum Beispiel Einkaufen, Kochen, Reinigen 
der Wohnung) handeln.
Aufgrund der hohen Komplexität dieses 
Leistungsanspruches und seiner Umset-
zung empfiehlt sich eine persönliche Pflege-
beratung, z.B. beim Märkischen Kreis.

Eine Übersicht der Leistungen der Pflegever-
sicherung finden Sie auf Seite 118 oder auf 
der Seite des Märkischen Kreises  
(www.maerkischer-kreis.de, Stichwort:  
Pflegeberatung). Auch Ihre Pflegekasse berät 
Sie in allen Fragen rund um die Pflege.

ENTLASTUNGSBETRAG

KOMBINATIONSLEISTUNGEN Angebote zur Betreuung und hauswirtschaftliche Hilfe in Herscheid

Um eine optimale, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege zu ge-
währleisten, ist es möglich, den Bezug von Pflegegeld mit der Inanspruchnahme 
von Sachleistungen zu kombinieren. 

Das Pflegegeld vermindert sich in diesem Fall anteilig um den Wert der in Anspruch  
genommenen Sachleistungen.

Ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 3 hat gewöhnlich entweder Anspruch auf monatlich 
1.298 Euro Sachleistungen für professionelle Pflege durch einen Pflegedienst oder auf das 
volle Pflegegeld von 545 Euro bei alleiniger Pflege durch Angehörige oder Freunde. Nimmt 
er aber nur 70 Prozent (d. h. 908,60 Euro) der Sachleistungen in Anspruch, stehen ihm nur 
noch 30 Prozent seines Pflegegeldes zu. Das Ergebnis: Der Pflegebedürftige erhält 30 Pro-
zent des vollen Pflegegeldes (d. h. 163,50 Euro), über die er frei verfügen kann.

Rechenbeispiel: Kombination von Pflegegeld und Sachleistungen
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• Alltagshelfer Liebeskind Care plus, Kaiserstr. 8, Plettenberg, Tel.: 02391 602998,  
info@liebeskind-careplus.de, www.liebeskind-careplus.de

• Ambulante Behindertenhilfe „Wir helfen weiter“, Brauckstr. 2a, Plettenberg,  
Tel.: 02391 54109, info@behindertenhilfe-whw.de, www.behindertenhilfe-whw.de

• Erika Glöckner Dienstleistungen, Auf der Nacht 3, Herscheid 
Tel.: 02357 9057798, AEGloeckner@aol.com, www.gloeckner-dl.de

• Haveris Haushaltsnahe Dienstleistungen, Lüdenscheider Str. 4, Herscheid,  
Tel.: 02357 6049710 oder 0157 55775668, haveris@mail.de, www.haveris.de

• Home Instead Senioren- und Familienbetreuung, Loher Str. 19, Lüdenscheid,  
Tel.: 02351 981180, www.homeinstead.de 

• Lebenshilfe Lüdenscheid e. V., Wehberger Str. 4b, Lüdenscheid, Tel.: 02351 6680211, 
info@lebenshilfe-lued-mk.de, www.lebenshilfe-lued-mk.de

• Betreuungsmanufaktur Alicia Halek, Welliner Str. 18, Herscheid, Tel.: 02357 6049914, 
a.halek@betreuungsmanufaktur.de, www.betreuungsmanufaktur.de

• Lana Alltagsbegleitung, Breslauer Str. 20, Herscheid, Tel.: 0163 1922744,  
svetlana.kossow@yahoo.de

• Carmen Crone, Auf dem Rode 21, Herscheid, Tel.: 0171 4196275,  
info@haushaltshilfe-crone.de, www.crone-haushaltshilfe.de

• Sommer Care, Am Wall 1, Plettenberg, Tel.: 02391 6030195, info@sommer-care.de,  
www.sommer-care.de
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• Agentur: Rat und Hilfe, Hölderlinstr. 1, Plettenberg, Tel.: 0152 21601528

• Alltagshelfer Liebeskind Care plus, Kaiserstr. 8, Plettenberg, Tel.: 02391 602998, 
info@liebeskind-careplus.de, www.liebeskind-careplus.de

• Ambulante Behindertenhilfe „Wir helfen weiter“, Brauckstr. 2a, Plettenberg, 
Tel.: 02391 54109, info@behindertenhilfe-whw.de, www.behindertenhilfe-whw.de

• Betreuungsdienst „Wir“, Affelner Str. 8, Neuenrade, Tel.: 02394 2420381 oder  
0171 9417391 

• Carmen Crone, Auf dem Rode 21, Herscheid, Tel.: 0171 4196275,  
info@haushaltshilfe-crone.de, www.crone-haushaltshilfe.de

• Deutsches Rotes Kreuz, Ratscheller Weg 34, Plettenberg, Tel.: 02391 60730,  
info@drk-plettenberg.de, www.drk-plettenberg.de

• Erika Glöckner Dienstleistungen, Auf der Nacht 3, Herscheid, Tel.: 02357 9057798,  
AEGloeckner@aol.com, www.gloeckner-dl.de

• Haveris Haushaltsnahe Dienstleistungen, Lüdenscheider Str. 4, Herscheid,  
Tel.: 02357 6049710 oder 015755775668, haveris@mail.de, www.haveris.de

Angebote zur Betreuung und hauswirtschaftliche Hilfe in Plettenberg
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VERHINDERUNGSPFLEGE / ERSATZPFLEGE

Ist die private Pflegeperson durch 
Krankheit vorübergehend an der Pflege 
gehindert oder kann sie aus sonstigen 

Gründen die Pflege nicht übernehmen (Fri-
seurbesuch, Arzttermin etc.), übernimmt 
die Pflegeversicherung für Pflegebedürftige 
der Pflegegrade 2 bis 5 die nachgewiesenen 
Kosten einer Ersatzpflege für längstens 
sechs Wochen je Kalenderjahr, die soge-
nannte Verhinderungspflege. Ein Anspruch 
auf Verhinderungspflege besteht jedoch 
erst, nachdem die Pflegeperson die bzw. den 
Pflegebedürftigen mindestens sechs Monate 
in ihrer bzw. seiner häuslichen Umgebung 
gepflegt hat. Unter Umständen kann eine 
Vorpflegezeit anerkannt werden.

Wird die Verhinderungspflege von einer 
erwerbsmäßig tätigen Person, einem 
ambulanten Pflegedienst, von entfernten 
Verwandten, die nicht mit der Pflegebedürf-
tigen Person bis zum zweiten Grade (das 
sind Geschwister, Großeltern oder Enkel) 
verwandt oder verschwägert sind, oder von 
Nachbar:innen übernommen, beläuft sich 
die Leistung auf bis zu 1.612 Euro je Kalen-
derjahr. 

Wird die Ersatzpflege durch nahe Angehö-
rige nicht erwerbsmäßig sichergestellt, 

dürfen die Aufwendungen der Pflegekasse 
den 1,5-fachen Betrag des Pflegegeldes des 
festgestellten Pflegegrades nicht über-
schreiten. Wenn in diesem Fall notwendi-
ge Aufwendungen der Pflegeperson (zum 
Beispiel Fahrtkosten oder Verdienstausfall) 
nachgewiesen werden, kann die Leistung auf 
bis zu insgesamt 1.612 Euro aufgestockt wer-
den. Insgesamt dürfen die Aufwendungen 
der Pflegekasse den Betrag von 1.612 Euro 
nicht übersteigen. 

PFLEGEHILFSMITTEL

Darunter fallen Geräte und Sach-
mittel, die zur häuslichen Pflege 
notwendig sind, sie erleichtern 

und dazu beitragen, dem Pflegebedürfti-
gen eine selbstständige Lebensführung zu 
ermöglichen. Die Pflegekasse unterscheidet 
zwischen:

• technischen Pflegehilfsmitteln wie bei-
spielsweise ein Pflegebett, Lagerungs- 
hilfen oder einem Notrufsystem; 

• Verbrauchsprodukten wie zum Beispiel  
Einmalhandschuhe oder Betteinlagen.

Kosten für Pflegehilfsmittel werden in der 
Regel von der Pflegeversicherung übernom-
men. Zu den Kosten für technische Pflege-
hilfen muss die oder der Pflegebedürftige 
einen Eigenanteil von zehn Prozent, maximal 
jedoch 25 € zuzahlen. Größere technische 
Pflegehilfsmittel werden oft leihweise über-
lassen, sodass eine Zuzahlung entfällt. Das 
Pflegehilfsmittel-Verzeichnis der Pflegekas-
sen informiert darüber, welche Pflegehilfs-
mittel zur Verfügung gestellt werden. Die 
Kosten für Verbrauchsprodukte werden 
bis zu 40 € pro Monat von der Pflegekasse 
erstattet. 

Zu den Verbrauchsgütern zählen z.B. Ein-
malhandschuhe, Desinfektionsmittel oder 
auch aufsaugende Bettschutzeinlagen. 

Seit dem 1. Januar 2017 haben der Me-
dizinische Dienst (MD) oder die von der 
Pflegekasse beauftragten Gutachter:innen 
im Gutachten zur Feststellung der Pflege-
bedürftigkeit konkrete Empfehlungen zur 
Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung 
abzugeben. Diese Empfehlungen gelten je-

weils als Antrag auf diese Leistungen, sofern 
die pflegebedürftige Person zustimmt. Die 
Zustimmung erfolgt gegenüber der Gut-
achterin beziehungsweise des Gutachters 
im Rahmen der Begutachtung und wird im 
Gutachtenformular schriftlich dokumen-
tiert. Mit der jeweiligen Empfehlung der Gut-
achterin beziehungsweise Gutachter wird 
zugleich bestätigt, dass die Versorgung mit 
Pflegehilfsmitteln notwendig beziehungs-
weise die Versorgung mit bestimmten, pfle-
gerelevanten Hilfsmitteln der gesetzlichen 
Krankenversicherung erforderlich ist – eine 
entsprechende Prüfung durch die zuständi-
ge Pflege- oder Krankenkasse entfällt daher. 
Diese Regelungen dienen der Vereinfachung 
des Antragsverfahrens, damit die Versicher-
ten diese für die Selbstständigkeit wichtigen 
Leistungen schneller und einfacher erhalten.

Bei den DRK-Ortsvereinen in Herscheid und 
Plettenberg können Sie verschiedene Hilfs-
mittel wie z.B. Rollstühle, Rollatoren usw. 
ausleihen.

Bitte wenden Sie sich an den

• MAAL-Sozialdienst, Raffelnberger Weg 6, Lüdenscheid, Tel.: 02351 6569570 oder  
0176 24715755, info@maal-sozialdienst.de, www.maal-sozialdienst.de

• Lebenshilfe Lüdenscheid e. V., Wehberger Str. 4b, Lüdenscheid, Tel.: 02351 6680211,  
info@lebenshilfe-lued-mk.de, www.lebenshilfe-lued-mk.de

• Betreuungs- und Entlastungsdienst Bauer, Moosuferstr. 21, Plettenberg,  
Tel.: 0178 6517482

• MOM Haushalts- und Alltagshilfe, Osemundstr. 6, Neuenrade, Tel.: 02392 8061450,  
office@mom-online.de, www.mom-online.de

• Sommer Care, Am Wall 1, Plettenberg, Tel.: 02391 6030195, info@sommer-care.de,  
www.sommer-care.de

• Perthes service, Wilhelm-Seißenschmidt-Str. 3, Plettenberg, Tel.: 02391 6098910, 
www.perthes-service.de

• TARA Betreuungsdienst, Grünestr. 28, Plettenberg, Tel.: 0171 2833193

Angebote zur Betreuung und hauswirtschaftliche Hilfe in Plettenberg
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• DRK OV Herscheid e.V., Im Uerp 16,  
Herscheid, Tel.: 02357 903840  
www.drk-herscheid.de

• DRK OV Plettenberg e.V.,  
Ratscheller Weg 34, Plettenberg,  
Tel.: 02391 60730,  
info@drk-plettenberg.de, 
www.drk-plettenberg.de,  
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Seit einigen Jahren gibt es neben den 
bestehenden Angeboten von ambu-
lanter Pflege und Pflege im Heim eine 

neue Entwicklung, um den Betreuungs-
bedarf zu decken: den Einsatz ausländi-
scher Haushalts- und Betreuungskräfte, 
vornehmlich aus Osteuropa. Bevor man 
sich aber zu diesem Schritt entscheidet, 
sollte zuallererst geklärt werden, wie der 
Unterstützungsbedarf konkret aussieht. 
Ist Pflegebedürftigkeit bereits eingetreten, 
sollten auch die Leistungen der Pflegeversi-
cherung genau geprüft werden. Denn was 
Betroffene und Angehörige oft nicht wissen: 
Für viele Bedarfssituationen gibt es bereits 
Leistungen aus der Pflege- und Kranken-
versicherung, die eine wichtige Unterstüt-
zung geben können. Auch ein Netzwerk aus 
Familie, Freund:innen, Nachbar:innen und 
Ehrenamtlichen kann dazu beitragen, dass 
Pflegebedürftige so lange wie möglich zu 
Hause versorgt werden können.

Vor allem Menschen mit einem hohen Be-
treuungsbedarf können nicht über längere 
Zeit allein in der Wohnung bleiben. Daher be-
schäftigen viele Familien eine ausländische 
Haushalts- und Betreuungskraft. Allerdings: 
Auch dieses Modell kann nicht alles leisten! 
Wenn zum Beispiel mit Bezeichnungen wie 
"24-Stunden-Betreuung" oder "Rundum-
die-Uhr-Pflege" geworben wird, klingt dies 
zwar vielversprechend. Aber es entspricht 
nicht den hierzulande geltenden gesetz-
lichen Regelungen. Denn tatsächlich lässt 
das deutsche Arbeitsrecht keine ununter-
brochene Tag-und-Nacht-Betreuung durch 
eine einzige Person zu. Viele ausländische 
Betreuungskräfte werden zudem illegal be-
schäftigt, weil deutsche Arbeitsschutzregeln 
nicht eingehalten werden und Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge nicht oder nicht 
ausreichend gezahlt werden.

AUSLÄNDISCHE HAUSHALTS- UND  
BETREUUNGSKRÄFTE 

SCHULUNGEN FÜR PFLEGENDE

Pflegen will gelernt sein. Wer keine 
fachspezifische Ausbildung hat, kann 
im schlimmsten Fall sogar den Ge-

sundheitszustand der oder des zu pflegen-
den Angehörigen verschlimmern oder die 
„falsche“ Pflege kann zu eigenen gesund-
heitlichen Problemen führen. Deshalb ist es 
wichtig, sich fachkundig beraten und anlei-
ten zu lassen. Dabei helfen Pflegekurse. 

Die von den Pflegekassen angebotenen 
Pflegekurse sind kostenlos oder finanziert. 
Entsprechende Kurse bieten beispielsweise 
ambulante Pflegedienste, Volkshochschu-
len oder Einrichtungen wie das Deutsche 
Rote Kreuz an.

In den Kursen besteht die Möglichkeit, 
Informationen rund um das Thema Pflege 
und vor allem praktische Tipps für die täg-
liche Pflege zu bekommen. Darüber hinaus 
kann der Kontakt zu anderen pflegenden 
Angehörigen hilfreich und entlastend sein.

Die Schulungen können auch als häusliche 
Pflegeschulung in Anspruch genommen 
werden. Damit können pflegende Angehö-
rige direkt in der häuslichen Umgebung 
Pflegetechniken erlernen, die ihnen helfen, 
bei der Pflege gesund zu bleiben.

PFLEGEZEIT NACH PFLEGEZEITGESETZ 
(PflegeZG)
Das Pflegezeitgesetz sieht zwei Instrumente zur Arbeitszeitregelung für Arbeit- 
nehmer:innen mit Pflegeaufgaben vor:

Beschäftigte haben das Recht, der Arbeit 
bis zu zehn Arbeitstage fernzubleiben, 
wenn dies erforderlich ist, um für pflege-
bedürftige nahe Angehörige in einer akut 
aufgetretenen Pflegesituation eine be-
darfsgerechte Pflege zu organisieren oder 
eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit 
sicherzustellen. 

Dieser Anspruch besteht unabhängig von 
einer bestimmten Belegschaftsgröße oder 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit. 

Die bzw. der Beschäftigte muss dem Arbeit-
geber die Arbeitsverhinderung und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich mittei-

len. Auf Verlangen des Arbeitgebers muss 
die bzw. der Beschäftigte eine ärztliche 
Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit 
der oder des Angehörigen sowie über die 
Erforderlichkeit der oben genannten Maß-
nahmen vorlegen. 

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist im 
Einzelfall zu prüfen. Sofern kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung gegeben ist, 
besteht Anspruch auf ein Pflegeunterstüt-
zungsgeld (§ 44a SGB XI) durch die Pflege-
versicherung des Pflegebedürftigen.

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG)
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Beschäftigte in Betrieben mit in der Regel 
mehr als 15 Beschäftigten können sich 
auch für bis zu sechs Monate freistellen 
lassen, wenn sie pflegebedürftige nahe An-
gehörige in häuslicher Umgebung pflegen 
(Pflegezeit). 

In der Pflegezeit besteht kein Anspruch auf 
Arbeitsentgelt. Möglich ist auch ein Wech-
sel auf Teilzeitarbeit. 

Der Arbeitgeber muss mindestens zehn 
Tage vor Beginn der gewünschten Arbeits-
befreiung oder -reduzierung schriftlich 
informiert werden. Die Pflegebedürftigkeit 
ist unaufgefordert nachzuweisen. Bei der 
Teilzeitregelung muss die Verteilung der 
Arbeitszeit mit dem Arbeitgeber schrift-
lich vereinbart werden. Hierbei ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, den Wünschen der 
Beschäftigten zu entsprechen, es sei denn, 
dass dringende betriebliche Gründe entge-
genstehen, z. B. wenn die Tätigkeit nicht in 
Teilzeit erbracht werden kann. 

In beiden Fällen besteht Kündigungsschutz 
ab dem Zeitpunkt, zu dem die kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung oder Pflegezeit ange-
kündigt wurde. 

Pflegepersonen haben Anspruch auf 
Pflegegeld durch die Pflegeversicherung. 
Außerdem sind sie während der Pflegetätig-
keit in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versichert und erhalten aus der Pflegeversi-
cherung Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung. Zur besseren Abfederung des 
Lebensunterhaltes besteht Anspruch auf 
ein zinsloses Darlehen. Dieses Darlehen 
soll helfen, den Verdienstausfall abzufedern 
und wird in monatlichen Raten ausgezahlt. 
Es wird durch die Beschäftigten direkt beim 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben (BAFzA) beantragt und muss 
nach dem Ende der Pflegezeit ebenfalls in 
Raten wieder zurückgezahlt werden.

In der Praxis wird die Pflegezeit noch wenig 
in Anspruch genommen, was u.a. damit zu-
sammenhängen kann, dass die vollständige 
Freistellung mit dem vollen Einkommens-
verlust einhergeht, was für viele Beschäftig-
te nicht tragbar ist. 

Viele Betroffene streben deshalb eine stabi-
le längerfristige Lösung an. 

Längerfristige Arbeitsbefreiung (§ 3 PflegeZG) FAMILIENPFLEGEZEITGESETZ

Arbeitnehmer:innen können ihre 
Arbeitszeit über einen Zeitraum von 
maximal zwei Jahren auf bis zu  

15 Stunden reduzieren, wenn sie eine  
pflegebedürftige nahe Angehörige oder  
einen pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen in häuslicher Umgebung pflegen. 

Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch  
gegenüber Arbeitgebern mit 25 oder  
weniger Beschäftigten. Wie bei der Pflege-
zeit besteht auch während der Familien- 
pflegezeit Anspruch auf ein zinsloses Dar- 
lehen. 

STATIONÄRE PFLEGEEINRICHTUNGEN

Die vollstationäre Pflege wird  
gewährt, wenn eine häusliche  
oder teilstationäre Pflege nicht 

möglich ist. 

Entsprechend dem Pflegegrad zahlt die 
Pflegekasse einen pauschalen Sachleis-
tungsbetrag an das Pflegeheim (Pflegesatz). 

Wählen Pflegebedürftige mit Pflegegrad 
1 vollstationäre Pflege, gewährt ihnen 
die Pflegeversicherung einen Zuschuss in 
Höhe von 125 Euro monatlich.

In vielen Fällen reicht die Leistung der 
Pflegeversicherung nicht aus, um die pfle-
gebedingten Aufwendungen abzudecken. 
Dann ist von der pflegebedürftigen Person 
ein Eigenanteil zu zahlen.

Zusätzlich zum pflegebedingten Eigenan-
teil fallen bei vollstationärer Pflege für die 
Pflegebedürftigen stets weitere Kosten an: 
Hierzu zählen Kosten für die Unterbringung 
und Verpflegung. Auch müssen Bewoh-
ner:innen einer Einrichtung gegebenenfalls 
gesondert berechenbare Investitionskosten 
übernehmen. Hierbei handelt es sich um 
Ausgaben des Betreibers für Anschaffun-
gen, Gebäudemiete und ähnliches, die auf 
die Pflegebedürftigen umgelegt werden 
können. Wenn die Heimbewohnerin oder 
der Heimbewohner zudem besondere Kom-
fort- oder Zusatzleistungen in Anspruch 
nimmt, muss sie beziehungsweise er diese 
ebenfalls privat bezahlen. 

Grundsätzlich gilt: Da die Kosten für Ver-
pflegung, Unterkunft, Investitionen und 
Komfortleistungen je nach Einrichtung sehr 
unterschiedlich ausfallen können, ist es 
dringend angeraten, sich bei der Auswahl 
eines Heims ausführlich darüber zu infor-
mieren.

Einen guten Überblick über zugelassene 
Pflegeheime gibt. z.B. die Leistungs- und 
Preisvergleichsliste, die die Pflegekassen 
auf Anforderung kostenfrei zur Verfügung 
stellen.

Dieser beträgt monatlich:

bei Pflegegrad 2  770 €

bei Pflegegrad 3  1.262 €

bei Pflegegrad 4  1.775 €

bei Pflegegrad 5  2.005 €
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• CMS Seniorenzentrum Herscheid GmbH, Auf dem Rode 39, Leitung: Anke Dahlhaus,  
Tel.: 02357 90690, cms-herscheid@cms-verbund.de, www.cms-verbund.de

Stationäre Pflegeeinrichtung in Herscheid
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TEILSTATIONÄRE VERSORGUNG / 
TAGESPFLEGE

Als teilstationäre Versorgung wird die 
zeitweise Betreuung im Tagesverlauf 
in einer Einrichtung bezeichnet. 

Teilstationäre Pflege kann als Tages- oder 
Nachtpflege konzipiert sein. Dabei über-
nimmt die Pflegekasse die Pflegekosten, 
die Aufwendungen der sozialen Betreuung 
und die Kosten der medizinischen Behand-
lungspflege. Die Kosten für Verpflegung 
und Unterbringung müssen dagegen privat 
getragen werden. 

Die Tagespflege wird in der Regel von 
Pflegebedürftigen in Anspruch genommen, 
deren Angehörige tagsüber berufstätig 
sind. 

Die Pflegebedürftigen werden meist mor-
gens abgeholt und nachmittags zurück 
nach Hause gebracht. 

Personen mit Pflegegrad 1 können ihren 
Entlastungsbetrag einsetzen. 

Für den zu leistenden Eigenanteil kann 
ebenfalls der Entlastungsbetrag von 125 
Euro eingesetzt werden. 

KURZZEITPFLEGE

Viele Pflegebedürftige sind nur für 
eine begrenzte Zeit auf stationäre 
Pflege angewiesen, insbesondere zur 

Bewältigung von Krisensituationen bei der 
häuslichen Pflege oder übergangsweise im 
Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. 
Für sie gibt es die Kurzzeitpflege in ent-
sprechenden stationären Einrichtungen. 

Die Leistung der Pflegeversicherung für die 
Kurzzeitpflege unterscheidet sich betrags-
mäßig nicht nach Pflegegraden, sondern 
steht allen Pflegebedürftigen der Pflegegra-
de 2 bis 5 in gleicher Höhe zur Verfügung. 
Die Höhe der Leistung beträgt bis zu 1.774 €  
für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr. 
Pflegebedürftige Personen mit dem Pfle-
gegrad 1 können den Entlastungsbetrag in 
Höhe von 125 Euro pro Monat einsetzen, um 
Leistungen der Kurzzeitpflege in Anspruch 
zu nehmen.

Unter Umständen kann auch für Personen 
mit einem Pflegegrad 1 oder gar keinem 
Pflegegrad eine Kurzzeitpflege über die 
Leistungen der Krankenkasse bewilligt 
werden.

Während der Kurzzeitpflege wird die Hälfte 
des bisher bezogenen Pflegegeldes wei-
tergezahlt. Außerdem kann die Kurzzeit-
pflege auch in stationären Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen in Anspruch 
genommen werden, die keine Zulassung zur 
pflegerischen Versorgung nach dem SGB XI 
haben, wenn die Pflegeperson in dieser 
Einrichtung oder in der Nähe eine Vorsorge- 
oder Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch 
nimmt. Damit wird es pflegenden Angehö-
rigen erleichtert, an einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahme teilzunehmen.

Kurzzeitpflegeplätze in Herscheid und 
Plettenberg bieten alle oben genannten 
stationären Pflegeeinrichtungen an. 

Die Leistungen der Pflegeversicherung sind 
vielfältig und können in vielen Bereichen 
miteinander kombiniert werden. Um für 
Sie die passende Möglichkeit der Unter-
stützung zu finden, nutzen Sie das Angebot 
einer Pflegeberatung.

• Altenzentrum St. Josef, Karlstr. 20, Leitung: Heike Biedermann, Tel.: 02391 5701, 
info@altenzentrum-stjosef.de, 
www.caritas-luedenscheid.de/aeltere_menschen/stationaere_pflege/haus_stjosef/

• Matthias-Claudius-Haus, Wilhelm-Seißenschmidt-Str. 3, Leitung: Melanie Aderhold,  
Tel.: 02391 609890, mch-plettenberg@perthes-stiftung.de, www.mch-plettenberg.de

• Radprax Seniorenzentrum Plettenberg gGmbH, Brachtweg 34, Leitung: Marian Knoche, 
Tel.: 02391 63100, www.radprax.de/seniorenzentrum-plettenberg

Stationäre Pflegeeinrichtungen in Plettenberg

Die Höhe der Leistung 
beträgt monatlich

bei Pflegegrad 2  689 €

bei Pflegegrad 3  1.298 €

bei Pflegegrad 4  1.612 €

bei Pflegegrad 5  1.995 €

• Tagespflege radprax Seniorenzentrum Plettenberg gGmbH, Brachtweg 34, Leitung:  
Daniela Rother, Tel.: 02391 63104, www.radprax.de/seniorenzentrum-plettenberg

• Tagespflege am Matthias-Claudius-Haus, Wilhelm-Seißenschmidt-Str. 3, Leitung: 
Michaela Vogt, Tel.: 02391 609890, mch-plettenberg@perthes-stiftung.de, 
www.mch-plettenberg.de

Tagespflegeangebote in Plettenberg
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Foto: Katja Trapp

Während der Kurzzeit-
pflege wird die Hälfte des 
bisher bezogenen Pflege-

geldes weitergezahlt.
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LEBEN
MIT

DEMENZ

Das Demenz-Netzwerk Pletten-
berg-Herscheid ist 2015 aus dem 
Gesundheits- und Pflegenetzwerk 
Plettenberg-Herscheid heraus 
gegründet worden. Während einer 
großen Veranstaltung haben viele 
Akteure nicht nur ausdrücklich er-
klärt, Teil des Demenz-Netzwerks 
zu sein, sondern auch genannt, 
warum ihnen die Arbeit im  
Demenz-Netzwerk Plettenberg- 
Herscheid wichtig ist. 

Neben ersten Informationen und 
Tipps rund um die Demenz sind 
auf den folgenden Seiten auch 
die Angebote der Akteure aus dem 
Demenz-Netzwerk Plettenberg- 
Herscheid für Sie zusammenge-
stellt.

Alzheimer und Demenz – diese 
beiden Begriffe hat sicher jeder 
schon einmal gehört. Die Diagnose 
Demenz stellt die Betroffenen 
und ihre Angehörigen vor einige 
Herausforderungen. Aber was 
genau ist Demenz eigentlich und 
was ist Alzheimer? Wie kommt  
es zur Diagnose und wo finde ich 
Beratungsmöglichkeiten?  
Erste Informationen zum Thema 
Demenz erhalten Sie auf  
den nachfolgenden Seiten.  

Auch erste Tipps zur Gestaltung 
des Alltags für Menschen mit  
Demenz sind enthalten. Das  
Demenz-Netzwerk Plettenberg- 
Herscheid leistet in diesem  
Bereich Unterstützung:  
durch Information, Beratung  
und Entlastungsangebote.

Verständnis
Foto: Birgit Hüttebräucker
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WAS GENAU IST EINE DEMENZ?

WIE ERKENNE ICH EINE DEMENZ?

Die Demenz umfasst verschiedene  
degenerative Erkrankungen, bei 
welchen die Gehirnleistung abbaut. 

Grundsätzlich ist die Demenz als dege-
nerative Krankheit nicht heilbar, aber 
behandelbar. Häufig werden Demenz 
und Alzheimer synonym verwendet, aber 
Alzheimer ist eine Form der Demenz. Die 
Alzheimer-Krankheit ist die häufigste de-
menzielle Erkrankung. 

Bei einer demenziellen Erkrankung sind 
Bereiche des Gehirns, die für kognitive 
Fähigkeiten, das Verhalten oder die Persön-
lichkeit zuständig sind, geschädigt. Durch 
Ablagerungen von nicht vollständig abge-

bauten Eiweißen werden Nerven nicht  
ausreichend durchblutet und sterben ab. 
Die konkreten Symptome einer Demenz 
hängen davon ab, in welchem Hirnareal die 
Ablagerungen und Schädigungen vorliegen. 
Die häufigsten demenziellen Erkran-
kungen sind die Alzheimer-Krankheit, 
vaskuläre Demenz (durch Durchblutungs-
störungen verursacht), die Lewy-Körper-
chen-Demenz und die Frontotemporale 
Demenz. Auch bei Parkinsonpatienten kann 
eine Demenz auftreten. 

Häufig wird eine Demenz erst erkannt, wenn die Veränderungen im Gehirn weit 
fortgeschritten sind. In frühen Stadien sind die Symptome der Demenz nicht stark 
ausgeprägt. Jeder ist ab und an vergesslich. Die Betroffenen sind noch in der Lage, 

ihren Alltag selbstständig und ohne weitere Hilfe zu bewältigen. 

Im weiteren Verlauf einer demenziellen Erkrankung sind die auftretenden Symptome 
abhängig von den Funktionen der betroffenen Hirnareale. 

Grundsätzlich können bei einer demenziellen Erkrankung die 
folgenden Anzeichen wiederholt auftreten:

Durch die verschiedenen Symptome sind Menschen mit Demenz nicht mehr in der 
Lage, ihren Alltag selbstständig zu organisieren und zu gestalten. Sie fühlen sich 
ohnmächtig und hilflos, zusammen mit dem Rückzug aus sozialen Aktivitäten führt 
dies häufig zu Depressionen. 

Zunächst machen sich Veränderungen des Kurzzeitgedächtnisses bemerkbar, die sich mit 
der Zeit verstärken. So werden häufiger wichtige Termine vergessen oder der Herd wird 
nicht ausgeschaltet. Der Alltag kann nur noch mit Erinnerungshilfen bewältigt werden.

Auch fällt es Betroffenen schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren und vorausschau-
end zu planen. Dabei ist die Aufmerksamkeitsfähigkeit beeinträchtigt und komplexere 
Zusammenhänge können nicht erfasst und umgesetzt werden. 

GEDÄCHTNISSTÖRUNGEN 

WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN

WORTFINDUNGSSTÖRUNGEN

VERHALTENSVERÄNDERUNGEN

PERSÖNLICHKEITSÄNDERUNGEN
SCHWIERIGKEITEN BEIM PLANEN  
KOMPLEXER ZUSAMMENHÄNGE UND BEIM  
LÖSEN VON PROBLEMEN 

Mit der Zeit können auch die alltäglichen Routinen als große Herausforderung empfunden 
werden. Dadurch wird der Alltag erheblich beeinträchtigt. So können sich Betroffene z.B. 
an die Regeln eines altbekannten Spiels nicht erinnern. Statt gelegentliche Unterstüt-
zung benötigen Menschen mit Demenz dauerhafte Hilfe bei der Erledigung alltäglicher 
Aufgaben.

Im Verlauf einer Demenzerkrankung kann es Betroffenen schwerfallen, sich räumlich und 
zeitlich zu orientieren. So können Räume nicht mehr zugeordnet werden und die Tages- 
oder Jahreszeiten können nicht benannt werden. Oft verlaufen sich Betroffene oder 
wirken orientierungslos.

Es können Probleme auftreten, Bilder wahrzunehmen oder auch räumliche Dimensionen 
zu erfassen. Teilweise können auch bekannte Gesichter nicht wiedererkannt werden.

Vor allem bei einer schweren Demenz können Betroffene die Fähigkeit zu sprechen ver-
lieren. In leichteren Stadien kommt es zu Schwierigkeiten, Worte zu finden. 

Menschen mit Demenz ziehen sich häufig aus ihrem sozialen Umfeld zurück und nehmen 
nicht mehr an gewohnten Aktivitäten teil. Sie verlieren jeden Drang zur Aktivität und 
werden antriebslos. Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass die Betroffenen die Veränderun-
gen durch die Demenz wahrnehmen und sich daher abgrenzen.

Auch die Persönlichkeit kann durch bestimmte Formen der Demenz beeinflusst und verän-
dert werden. So können ohne Grund Stimmungsschwankungen auftreten, Menschen mit 
Demenz können traurig oder misstrauisch sein. Häufig treten auch aggressives Verhalten, 
Impulskontrollstörungen und Rastlosigkeit auf. 

PROBLEME MIT GEWOHNTEN  
TÄTIGKEITEN UND ROUTINEN 

RÄUMLICHE UND ZEITLICHE  
ORIENTIERUNG FÄLLT SCHWER 
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WIE KOMMT ES ZUR DIAGNOSE  
DEMENZ?

LEBEN MIT DEMENZ

Sollte die Befürchtung einer Demenzer-
krankung im Raum stehen, geht der 
erste Gang zur Hausärztin bzw. Haus-

arzt. Neben einer gründlichen körperlichen 
Untersuchung mit Laborwerten befragt 
der Hausarzt Betroffene ausführlich zur 
gesundheitlichen Vorgeschichte. Nur mit 
einer ausführlichen Anamnese zusammen 
mit entsprechenden Testverfahren zur 
Feststellung kognitiver Einschränk- 
ungen kann eine Demenz diagnostiziert 
oder ausgeschlossen werden. Diese 
Testverfahren bestehen, je nach Test, aus 
verschiedenen Aufgaben. In einem zweiten 
Schritt kann durch weitere bildgebende 

Verfahren wie Computertomografie (CT) 
oder Magnet-Resonanztomografie (MRT) die 
Demenz näher bestimmt werden.  
Auch kann eine Untersuchung des Ner-
venwassers näheren Aufschluss über die 
Form der Demenz geben. Diese Untersu-
chungen werden durch Neurolog:innen, 
Psychiater:innen oder in einer Gedächt-
nisambulanz durchgeführt. Im Anschluss 
werden die entsprechenden Medikamente 
zusammengestellt.

Die Diagnose Demenz stellt einen Einschnitt in das bisherige Leben dar. Von ihr 
ausgehend muss das Leben neu geplant werden. Wichtig dabei ist zu wissen, dass 
es sowohl für Betroffene als auch für Angehörige verschiedene Beratungs- und 

Unterstützungsangebote gibt. 

Grundsätzlich kann sich ein offener Um-
gang mit einer demenziellen Erkrankung 
positiv auswirken. Das Umfeld ist entspre-
chend eingestellt und kann unbefangen 
unterstützen. Das eigene Leben selbststän-
dig zu gestalten ist ein Wunsch, den jeder 
Mensch nachvollziehen kann. Daher ist es 
sinnvoll, rechtzeitig zu besprechen, welche 
Wünsche für die Zukunft bestehen. Wie soll 
die Pflege aussehen, wo soll versorgt wer-
den? Doch auch im Alltag können Angehöri-
ge unterstützend wirken und z.B. Mobilität 
ermöglichen. Auch ein sensibles Unterstüt-
zen der Betroffenen durch regelmäßige 
Ermutigung und Aktivierung hilft, ebenso 
wie ein gut strukturierter Alltagsablauf. 
Grundsätzlich gilt: Probieren, welche Maß-
nahmen und Veränderungen helfen, und 
welche nicht. Zudem ist es besonders für 

pflegende Angehörige wichtig, bestehende 
Entlastungsangebote zu nutzen, um der 
eigenen Überforderung vorzubeugen und 
Zeit für schöne Momente zu haben.

Im Folgenden finden Sie verschiedene An-
gebote für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen, die aus der Arbeit der Akteure 
im Demenz-Netzwerk hervorgegangen sind. 
Dabei kommt neben Beratung, Betreuung 
und Information, das Gesellige nicht zu 
kurz.

Diese und weitere Informationen rund um 
das Thema Demenz erhalten Sie hier:

www.alzheimer-forschung.de

www.deutsche-alzheimer.de in der Broschü-
re „Demenz. Das Wichtigste. Ein kompakter 
Ratgeber.“

Tipps für ein Leben mit Demenz:

!
Das eigene Leben 

selbstständig  
zu gestalten ist ein 

großer Wunsch.
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BETREUUNGSANGEBOT
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Beratung und Information in Herscheid

• Pflegeberatung Märkischer Kreis, Bismarckstr. 17, Altena, Simone Kuhl,  
Tel.: 02352 9667190, s.kuhl@maerkischer-kreis.de, www.maerkischer-kreis.de 
Sprechstunde im Plettenberger Rathaus, Jeden Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr

• Sozialpsychiatrischer Dienst Märkischer Kreis, Werdohler Str. 30, Lüdenscheid,  
Frau Winkler-Brahimi, Tel.: 02351 9667619, e.winkler-brahimi@maerkischer-kreis.de,  
www.maerkischer-kreis.de

• Bei der Stadt Plettenberg, Grünestr. 12, Plettenberg, Katja Gerecht, Tel.: 02391 923207, 
k.gerecht@plettenberg.de, www.plettenberg.de

• Pflegeberatung Märkischer Kreis, Bismarckstr. 17, Altena, Simone Kuhl,  
Tel.: 02352 9667190, s.kuhl@maerkischer-kreis.de, www.maerkischer-kreis.de 
Sprechstunde im Herscheider Rathaus Jeden 3. Dienstag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr

• Sozialpsychiatrischer Dienst Märkischer Kreis, Werdohler Str. 30, Lüdenscheid, Frau 
Fischer, Tel.: 02351 9667666, a.fischer@maerkischer-kreis.de, www.maerkischer-kreis.de

• Bei der Gemeinde Herscheid, Plettenberger Str. 27, Herscheid, Meryem Yilmaz,  
Tel.: 02357 909325, yilmaz@herscheid.de, www.herscheid.de

Beratung und Information in Plettenberg
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• Reisen für Menschen mit Demenz und Ihre Angehörigen, bietet das Diakonische Werk 
Lüdenscheid-Plettenberg, Information und Anmeldung: Tatjana Cordt,  
Di, Do, Fr: Bahnhofstr. 25-27, 58840 Plettenberg, Tel.: 02391 954017  
Mo, Mi: Heedfelder Str. 22, 58509 Lüdenscheid, Tel.: 02351 907450

• Offenes Café, 
im Matthias-Claudius-Haus, Wilhelm-Seissenschmidt-Str. 3 in Plettenberg. 
Die Cafeteria ist jeden Sonntagnachmittag von 14:30 – 16:30 Uhr für alle geöffnet

• Tanz-Treff LebensFreude im Ohler Saal,  
Immer am 3. Mittwoch in den ungeraden Monaten von 15:00 – 18:00 Uhr,  
Weitere Informationen: Diakonisches Werk, Projekt LebensFreude, Silke Vieregge, Tel.: 
01631649032, oder Tatjana Cordt, Tel.: 02391 954017

Geselliges in Plettenberg

BEWEGUNG

Bewegung in Herscheid

• Schwimmen mit Neurologischen Befunden (Reha-Sport), 
donnerstags, 14:30 – 15:30 Uhr,  
Vereinsheim Schwimmverein Plettenberg 1951 e.V., Am Hallenbad 6, 58840 Plettenberg

• Sportgruppe für Menschen mit Neurologischen Befunden (Reha-Sport), 
montags 10:30 – 11:30 Uhr und dienstags 15:30 – 16:30 Uhr,  
Altenzentrum St. Josef, Karlstraße 20, 58840 Plettenberg. 
Anmeldung: Annette Dunker, Tel.: 02391 6096776 oder 0170 9803522,  
rehasport@sv-plettenberg.de

• Bewegung für Menschen mit beginnender Demenz und Menschen ohne Demenz,  
Der Plettenberger Turnverein bietet ein Konzentrations- und Bewegungsangebot für  
Seniorinnen und Senioren, welches auch besonders für Menschen mit beginnender  
Demenz geeignet ist. Information und Anmeldung: Winfrid Schulte, Tel.: 02394 242130 oder  
winfrid.schulte@web.de

• Reha-Sportgruppe im Herscheider Seniorenzentrum,   
Die Reha-Sportgruppe ist auch ist offen für externe Teilnehmer:innen im CMS  
Seniorenzentrum, Auf dem Rode 39, 58849 Herscheid. 
Informationen und Anmeldung: CMS Seniorenzentrum, Tel.: 02357 90690

Bewegung in Plettenberg

Ob mit Demenz oder ohne – Bewegung hält fit und trägt erheblich zu einer guten  
Lebensqualität bei. Daher finden Sie hier aufgelistet verschiedene Bewegungs- 
angebote für Menschen mit und ohne Demenz.

Im Demenz-Netzwerk Plettenberg-Herscheid arbeiten viele Akteure gemeinsam an dem 
Ziel, die Lebensqualität für Menschen mit Demenz zu verbessern. So entstehen auch 
immer wieder neue Angebote, die in diesem Wegweiser noch nicht aufgeführt sind. Um zu 
erfahren, ob es neue Angebote gibt, können Sie sich vertrauensvoll an die Pflegeberatung 
des Märkischen Kreises wenden. Wenn Sie genauere Informationen zu einzelnen Angebo-
ten wünschen, dann wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Ansprechperso-
nen. Gemeinsam für mehr Lebensqualität – diesem Ziel hat sich das Demenz-Netzwerk als 
Teil des Gesundheits- und Pflegenetzwerks verschrieben. 

Geselliges in Herscheid

•  Tanzcafé im CMS Seniorenzentrum Herscheid,  
Im Bistro des Seniorenzentrums Herscheid laden alte Schlager zum Tanzen ein.  
Weitere Informationen: CMS Seniorenzentrum Herscheid, Anke Dahlhaus,  
Auf dem Rode 39, Herscheid, Tel.: 02357 90690, www.cms-verbund.de/pflege-herscheid

•  Pröleken, einmal monatlich wird im Pröleken gelacht, gesungen und gespielt, gerne auch 
mit Enkelkindern. Auf der Nacht 3, 58849 Herscheid, Weitere Informationen: Erika Glöck-
ner, Tel.: 02357 9057798, AEGloeckner@aol.com, www.gloeckner-dl.de
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Gesprächskreis in Herscheid

• Gesprächskreis für Pflegende Angehörige,  
Im Panoramaraum im CMS Seniorenzentrum Herscheid, Auf dem Rode 39, Herscheid,  
Tel.: 02357 90690, www.cms-verbund.de/pflege-herscheid

H
E

R
S

C
H

E
ID

GESPRÄCHSKREIS

• Trauercafé Schmetterling, 
AWO-Haus, Brachtstr. 6, Plettenberg

Gesprächskreis in Plettenberg
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PSYCHOSOZIALE HILFEN

Psychische Gesundheit ist eine wesent-
liche Voraussetzung für Lebensqua-
lität, Leistungsfähigkeit und soziale 

Teilhabe. Psychische Beeinträchtigungen 
umfassen ein breites Spektrum. Sie reichen 
von leichten Einschränkungen des seeli-
schen Wohlbefindens bis hin zu schweren 
psychischen Störungen. Beeinträchtigun-
gen der psychischen Gesundheit gehen mit 
erheblichen individuellen und gesellschaft-
lichen Folgen einher und beeinflussen auch 
die körperliche Gesundheit und das Gesund-
heitsverhalten.

Seelische Beeinträchtigungen können uns 
alle treffen und sind heutzutage längst 
kein Einzelschicksal mehr. Fast jeder dritte 
Mensch leidet Schätzungen zufolge mindes-
tens einmal im Leben an einer psychischen 
Erkrankung. So sind psychische Erkrankun-
gen die zweithäufigste Ursache für Arbeits-
unfähigkeit und jede zweite Frühverrentung 
geht auf ein psychisches Leiden zurück.  
Die meisten psychischen Erkrankungen  
können aber, wenn sie frühzeitig dia- 
gnostiziert werden, genauso behandelt 

oder geheilt werden, wie viele körperliche 
Leiden. 

Da das Gesundheitswesen in Deutschland 
in verschiedene Sektoren gegliedert und 
zudem stark spezialisiert ist, ist es nicht 
immer leicht, die richtigen Hilfen und Ange-
bote zu finden. Das gilt umso mehr, wenn 
sich Menschen in einer Notlage befinden 
und schnelle Hilfen benötigen. Sowohl von 
psychischen Beeinträchtigungen betroffene 
Menschen als auch ihre An- und Zugehöri-
gen sind dann oft überfordert, sich durch 
den Angebotsdschungel zu kämpfen und 
die richtigen Ansprechpartner:innen zu 
finden.

Vor diesem Hintergrund hat das Gesund-
heits- und Pflegenetzwerk Plettenberg-Her-
scheid im Jahr 2022 den „Wegweiser 
psychosoziale Hilfen für Bürger:innen in 
Plettenberg und Herscheid“ erarbeitet. 

Der Wegweiser zeigt auf, welche Angebote, 
Hilfen, Therapie-, Behandlungs- und Wohn-
formen es für psychisch beeinträchtigte 
Menschen gibt. 

Der Wegweiser wendet sich an erster Stelle 
an Menschen in Herscheid und Plettenberg, 
die auf der Suche nach psychosozialen 
Hilfen sind – entweder selbst Betroffene 
oder Familienangehörige, Freund:innen, 
Kolleg:innen oder Bekannte. Darüber hinaus 
wendet er sich auch an professionell im 
psychosozialen Hilfesystem arbeitende 
Menschen. Denn auch diese können nicht 

alle Angebote kennen und erhalten so einen 
besseren Überblick und wertvolle Hilfestel-
lung, an welche Stellen sie hilfesuchende 
Menschen ggf. weiterverweisen können. 
Der Wegweiser liegt u.a. in den Rathäu-
sern Plettenberg und Herscheid aus und 
kann unter www.plettenberg.de oder 
www.herscheid.de auch heruntergeladen 
werden.

• Was sind psychische Beeinträchtigungen 
und wie gehe ich vor, wenn ich Hilfe  
brauche?

• Beratungsangebote für Kinder  
und Jugendliche

• Beratungsstellen für Erwachsene

• Kontaktliste aller ambulanten und (Teil)
stationären Behandlungs- und Therapie-
formen

• Ambulante und stationäre Wohnformen 
für psychisch erkrankte Menschen

• Arbeit und Beschäftigung

• Hilfe für zugewanderte Menschen

• Der Gemeindepsychiatrische Verbund

• Krisendienst

Ergänzt wird dies mit wichtigen Adressen und Kontaktdaten. 
11 Kapitel umfassen u.a. folgenden Themen und Informationen:

GESUNDHEITS- 
UND PFLEGENETZWERK 
PLETTENBERG-HERSCHEID

PSYCHOSOZIALE

HILFEN

WEGWEISER

Für Bürger:innen  

aus Plettenberg und Herscheid
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Wie und wo will ich leben? 
Welcher Standort macht für 
mein Leben Sinn? Welche  
Ansprüche stelle ich ganz per-
sönlich an mein Wohnumfeld? 
Diese Fragen beschäftigen  
Menschen in jedem Lebens- 
abschnitt.
Ganz besonders wichtig sind 
diese Überlegungen jedoch für 
ältere Menschen, die oft alleine 
wohnen und immer seltener die 

Familie greifbar in der Nähe  
haben. Auf der Wunschliste der 
Älteren steht dabei oft ganz 
oben: Ich möchte in meinen  
eigenen vier Wänden bleiben, 
solange es geht. Dieser Wunsch 
stellt ohne Zweifel besondere 
Anforderungen an das Wohn- 
umfeld.

Wer bietet Hilfen im Haushalt, die 
das Leben erleichtern? Wer hilft, 
die Sicherheit der Senior:innen in 
ihren vier Wänden zu gewährleis-
ten? Wer gibt Ratschläge, was Zu-
hause umgestaltet werden kann, 
um den Verbleib zu ermöglichen?
Wie kann ich mein Badezimmer 
barrierefrei bzw. barrierearm 
umbauen lassen? Welche tech-
nischen Hilfen und (Pflege-)Hilfs-
mittel gibt es? Und nicht zuletzt:  
Wer hilft, diese Dinge zu finanzieren?

Auf den folgenden Seiten finden 
Sie Informationen zu Organisati-
onen, Einrichtungen und Anbie-
tern, die Dienstleistungen für 
diese Bedürfnisse bereitstellen.  

Suchen Sie sich das passende An-
gebot heraus und informieren Sie 
sich ausführlich und unverbind-
lich. Vielleicht eröffnen sich dabei 
neue Perspektiven, die Sie bisher 
nicht in Betracht gezogen haben. 

Foto: Birgit Hüttebräucker
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BETREUTES WOHNEN

Seit einigen Jahren wird für ältere Men-
schen verstärkt das Betreute Wohnen 
oder Service-Wohnen angeboten. 

Das Prinzip dieser Wohnungen ist immer 
gleich: Neben der Wohnung, die gekauft oder 
gemietet werden kann, werden verschiede-
ne Serviceleistungen wie z.B. Hausnotruf, 
Vermittlung von Hilfeleistungen, Wohnungs-
reinigung, Mahlzeitendienste, Hausmeister-
tätigkeiten oder Pflege angeboten. 

Einige dieser Leistungen sind bereits in einer 
monatlichen Pauschale enthalten, die die 
Bewohner:innen bezahlen müssen, egal, ob 
sie die darin enthaltenen Leistungen nutzen 
oder nicht. Andere Dienstleistungen können 
je nach Bedarf abgerufen werden. Diese 
werden dann gesondert berechnet. Welche 
Leistungen in der Pauschale enthalten sind 
und welche Zusatzleistungen angeboten 
werden, entscheiden die Anbieter.

Da der Begriff „Betreutes Wohnen“ nicht 
geschützt ist, verbergen sich hinter diesem 
Angebot sehr unterschiedliche Konzepte. 
Die Angebote reichen von Wohnungen, die 
eng an ein Altenheim angegliedert sind und 
dementsprechende Vor- und Nachteile mit 
sich bringen, über seniorengerechte Woh-
nungen im normalen Wohnungsbau, die nur 

einen Hausmeisterdienst bieten, bis hin zu 
eher hotelähnlichen Immobilien mit Sauna, 
Wellness und Auslandsreisen im Angebot. 
Die Preise schwanken dementsprechend. 
Umso wichtiger ist es, sich ein Angebot 
auszuwählen, das den eigenen Bedürfnissen 
entspricht. 

Eine gewisse Orientierungshilfe können 
Qualitätssiegel bieten. Für NRW gibt es  
das Qualitätssiegel Betreutes Wohnen.

www.kuratorium-nrw.de
 
 
In Herscheid und Plettenberg gibt es noch zu 
wenige Wohnungen im Betreuten Wohnen 
oder mit Service-Leistungen.

!

Foto: Altenzentrum St. Josef / Caritasverband für das  
Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid e.V. 

Foto: CMS Seniorenzentrum Herscheid

• Am Alten Schulplatz 5  
Vermittlung über GWU Plettenberg eG, Tel.: 02391 92920, www.gwu-plettenberg.de

• Räriner Str. 42,  
Vermittlung über Hausverwaltung J. Schade GmbH, Tel.: 02391 602240,  
www.schade-immobilien.com

• Räriner Str. 40,  
Vermittlung über Hausverwaltung J. Schade GmbH, Tel.: 02391 602240,  
www.schade-immobilien.com

• Hohle Str. 3-5,  
Vermittlung über Habona Objekt GmbH, Frankfurt, Tel.: 069 45001580

• Neuer Weg 6,  
Vermittlung über Hausverwaltung J. Schade GmbH, Tel.: 02391 602240,  
www.schade-immobilien.com

Barrierearme Miet- und Eigentumswohnungen für ältere Menschen
in Herscheid
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• Karlstr. 20,  
Vermietung über Altenzentrum St. Josef, Frau Biedermann, Tel.: 02391 5701

• Kaiserstraße 8 a-d und Umlauf 14,  
Vermietung über GWU Plettenberg eG, Tel.: 02391 92920

• Ernst-Moritz-Arndt-Str. 11 – 13 (Eigentumswohnungen), 
Vermittlung über Hausverwaltung J. Schade GmbH, Tel.: 02391 602240,  
www.schade-immobilien.com

Barrierearme Miet- und Eigentumswohnungen für ältere Menschen
in Plettenberg

In diesen Wohnungen gibt es teilweise einen Gemeinschaftsraum oder einen Hausnotruf. 
Haushaltsnahe Dienst- oder Pflegeleistungen müssen individuell dazu gebucht werden.
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Bereits 2004 entstand das „Kuratorium Qualitätssie-
gel Betreutes Wohnen für ältere Menschen NRW 
e.V.”. Experten aus der Bau- und Wohnungswirt-
schaft, den Handwerkskammern, den Mieter- und 
Verbraucherverbänden sowie Wissenschaftler und 
Vertreter von Kommunen haben in einer Arbeits-
gruppe nach intensiver Diskussion einheitliche Krite-
rien für das „Qualitätssiegel Betreutes Wohnen 
für ältere Menschen Nordrhein-Westfalen“ er-
arbeitet.

Seitdem zertifiziert das Kuratorium betreute Wohn-
projekte mit dem Qualitätssiegel, wenn diese die 
notwendigen Anforderungen und Qualitätsstan-
dards erfüllen und sich einer erfolgreichen Prüfung 
ihres Angebots unterzogen haben.

Darüber hinaus bringen sich das Kuratorium sowie 
die einzelnen Mitglieder in politische Diskussionen 
und Fachgespräche zum Thema des Betreuten 
Wohnens bzw. des altersgerechten Wohnens ein.

Das Kuratorium wird durch den Vorstand vertre-
ten und durch einen Fachbeirat in seiner Arbeit 

begleitet. Die Vorstands- und Fachbeiratsmitglie-
der sind im Impressum verzeichnet. Alle Kuratori-
umsmitglieder sind auf dem rückwärtigen Deckel 
dieser Broschüre aufgeführt.

Geschäftsstelle
Das Kuratorium Betreutes Wohnen e.V. hat eine ei-
gene Geschäftsstelle am InWIS – Institut für Woh-
nungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regi-
onalentwicklung an der Ruhr-Universität Bochum. 
Dort wird die Arbeit des Kuratoriums koordiniert 
und es gibt alle Informationen rund um die The-
men Prüfung und Zertifizierung.

Kuratorium Betreutes Wohnen NRW 
Springorumallee 5 
44795 Bochum 
Tel.: 0234 – 890 34-16 
Fax: 0234 – 890 34-49 
Mail: info@kuratorium-nrw.de

Aufnahme neuer Mitglieder
Über die Aufnahme der Mitglieder in das Kurato-
rium entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmean-
trag ist schriftlich vorzulegen und bedarf der Emp-
fehlung durch zwei Kuratoriumsmitglieder. Das 
Ergebnis der Beschlussfassung wird dem Bewerber 
ohne Angaben von Gründen mitgeteilt. Die Auf-
nahme wird mit Aushändigung einer schriftlichen 
Aufnahmeerklärung wirksam.

Bei Interesse an weiteren Informationen stehen die 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.
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WOHNRAUMANPASSUNGEN / -UMBAUTEN

Wohnungsanpassungen können in 
verschiedenen Situationen rele-
vant werden. Mit zunehmendem 

Alter oder bei eintretenden Behinderungen 
verändern sich die Ansprüche und Wünsche 
an das Wohnen. Die meisten Wohnungen 
und Häuser entsprechen diesen veränderten 
Bedürfnissen nicht:
• So ist z.B. der Einstieg in die Badewanne  

zu hoch, die Stufen am Eingangsbereich  
können nicht mehr überwunden werden.

• Der Balkon wird aufgrund einer hohen  
Türschwelle nicht mehr genutzt.

• Fehlende Halte-/Stützgriffe oder Hand-
 läufe erschweren tägliche Bewegungs-
 abläufe innerhalb der Wohnung.

Viele Menschen arrangieren sich mit diesen 
Unzulänglichkeiten und nehmen auch die 
Gefahr eines Sturzes, der schwerwiegende 
Folgen haben kann, in Kauf. Auch für Famili-
en mit Kindern kann die Beseitigung von Bar-
rieren eine Entlastung im Alltag bedeuten.

Mit Hilfe von Wohnungsanpassung können 
bauliche Barrieren und Ausstattungs-
mängel beseitigt werden. Die Maßnahmen 
reichen vom Einbau einer ebenerdigen  
Dusche, Türverbreiterungen, dem Einbau 
eines Treppenliftes und dem Anbau von Ram-
pen über den Einsatz von Hilfsmitteln bis hin 
zur Umorganisation der Wohnung.
So kann z. B. der Kühlschrank höher gestellt 
werden, damit man sich nicht mehr bücken 
muss, oder das Schlafzimmer kann verlegt 
werden, damit man auf kurzem Weg das 
Badezimmer erreichen kann.
Auch für die besonderen Bedürfnisse von 
Menschen mit Demenz oder mit Sinnesein-
schränkungen gibt es sinnvolle Verände-
rungsmaßnahmen zur Erleichterung des 
Alltags. 

Informationen zur Wohnungsanpassung 
bieten die Wohnberatungsstellen. Sie infor-
mieren unabhängig über mögliche Maßnah-
men, beraten zu eventuell vorhandenen Fi-
nanzierungshilfen, helfen beim Beauftragen 
von Handwerker:innen, klären über (Pflege-)
Hilfsmittel und deren Beschaffung auf.  
Außerdem wissen die Wohnberater:innen  

in der Regel auch, welche Wohnalternativen 
vor Ort vorhanden sind, falls ein Verbleib 
in den eigenen vier Wänden nicht mehr 
möglich sein sollte. In der Regel findet die 
Beratung zur Wohnungsanpassung nach 
einem Erstgespräch im Rahmen eines Haus-
besuches statt, um die Örtlichkeiten und 
Wohngewohnheiten kennen zu lernen und 
darauf abgestimmte Lösungen zu finden.

In Herscheid und Plettenberg wird die 
Wohnberatung des Märkischen Kreises mit 
von der Pflegeberatung übernommen, die 
Kontaktdaten finden Sie im Kapitel Pflege 
ab Seite 56.

Bei der GGT Deutsche Gesellschaft für Ge-
rontotechnik® mbH in Iserlohn haben Sie 
die Möglichkeit, sich zu altersgerechten und 
generationenübergreifenden Produkten 
zu informieren. Die Ausstellung „Forum für 
Generationen“ präsentiert auf über 1200qm 
1000 Produkte von über 100 Herstellern. 
Die Themenbereiche umfassen Küche, Bad, 
Sicherheit & Kommunikation, Haustech-
nik, Wohnen und Schlafen, Mobilität sowie 
Alltagshilfen und Pflege. Im Vordergrund 
stehen Produkte, die sich durch Komfort, 
Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Funkti-
onalität auszeichnen und generationenüber-
greifend genutzt werden können. Ausstel-
lungsbesuche mit geführter Beratung sind 
jederzeit kostenfrei nach Terminabsprache 
möglich!

Sie können sich auch von Ihrer Krankenkas-
se über Möglichkeiten zur Versorgung mit 
Hilfsmitteln und von Ihrer Pflegekasse zu 
wohnumfeldverbessernden (baulichen)  
Maßnahmen, z.B. im Bad, beraten lassen.

Für den barrierefreien Umbau gibt es Förder-
möglichkeiten bei der KfW Bank.
www.kfw.de

Der Märkische Kreis, Fachdienst Wohnungs-
wesen, bietet ebenfalls Beratung zu Förder-
möglichkeiten an. Zuständig ist: 

Wenn Sie als Mieter:in nicht mehr in Ihrer 
Wohnung zurechtkommen, wenden Sie sich 
bitte an Ihre Vermieter:innen. Einige Woh-
nungsunternehmen beispielsweise investie-
ren im Rahmen ihrer Möglichkeit nach und 
nach in barrierearme Umbauten im Bestand. 

!

Wohnberatung

• GGT Deutsche Gesellschaft für  
Gerontotechnik® mbH  
Max-Planck-Straße 5 58638 Iserlohn  
Frau Christina Thamm -  
Veranstaltungsorganisation 
Tel.: 02371 95950  
info@gerontotechnik.de 
 www.gerontotechnik.de

• Svenja Krause, Tel.: 02351 9666852, 
s.krause@maerkischer-kreis.de. 

HAUSWIRTSCHAFTLICHE HILFEN

Gerade alleinstehende ältere Men-
schen müssen oft ihre Wohnung auf-
geben, weil sie grundlegende Dinge 

des Haushalts wie Einkaufen, Kochen, 
Putzen und Waschen nicht mehr allein 
bewältigen können. 

Dabei können Profis helfen, das Leben in 
den eigenen vier Wänden über einen langen 
Zeitraum sicherzustellen und das oft zu 
günstigeren Preisen als im Heim. 
Richtig eingesetzt können Haushaltsdiens-
te den Einzug in ein Altenheim vermeiden 
oder hinauszögern.
Anbieter sind z.B. die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege, private ambulante 
Pflegedienste und andere Institutionen, 
Organisationen und Agenturen.
Die Hilfen werden sowohl durch Ehrenamt-
liche als auch Fachkräfte erbracht. Es han-
delt sich im Wesentlichen um Tätigkeiten 
zur Weiterführung des Haushaltes und um 
eine soziale Betreuung. 
Mit einfachen Besuchs- und Begleitdiensten 
können oft schon die Kirchengemeinden 
weiterhelfen. In Plettenberg kooperiert 
beispielsweise die GWU mit der Freiwilligen-
zentrale, um Einkaufsdienste anzubieten. 

Die Kosten sind sehr individuell von der Art 
des Dienstes abhängig. Nähere Auskünfte 
sind bei den Anbietern erhältlich. Sofern 
nur ein geringes Einkommen zur Verfügung 
steht, kann unter bestimmten Umständen 
für die hauswirtschaftliche Hilfe eine Un-
terstützung durch das Sozialamt geleistet 
werden. 

Die Verbraucherzentrale NRW hat Qualitäts-
kriterien entwickelt, die zeigen, ob ein 
Dienstleister kundenorientiert arbeitet. 
In Form einer Checkliste bieten sie eine 
Orientierung für interessierte Kund:innen. 
Die Checkliste können Sie auf den Seiten 
der Verbraucherzentrale NRW einsehen 
www.verbraucherzentrale.de/wissen/
gesundheit-pflege/pflegeantrag-und-leis-
tungen/haushaltshilfe-die-pflege-mit-haus-
haltsnahen-dienstleistungen-ergaen-
zen-42698 

Hauswirtschaftliche Hilfen können auch 
privat beauftragt werden, allerdings muss 
das Beschäftigungsverhältnis dann bei der 
Bundesknappschaft angemeldet werden 
und es werden Sozialversicherungsabgaben 
und Steuern fällig.

Informationen zur Beschäftigung von Hil-
fen, auch aus dem Ausland, finden Sie im 
Kapitel Pflege ab Seite 56. 

In Herscheid und Plettenberg gibt es
vom Hausmeisterservice über Gärtner:in-
nen, Putz- und Bügelhilfen bis hin zum 
Schneeräumdienst zahlreiche Dienste, 
die hauswirtschaftliche Hilfen anbieten. 
Im Kapitel Pflege sind diese Anbieter:innen 
unter der Rubrik „Entlastungsbetrag“ (ab 
Seite 66) aufgeführt. 

!
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HAUSNOTRUF

Ein Hausnotrufsystem ist ein elektro-
nisches Meldesystem, das mit einer 
Notrufzentrale verbunden ist, die 

im Bedarfsfall Hilfe organisieren kann. Es 
gibt Pflegebedürftigen, Älteren oder allein 
lebenden Personen die Möglichkeit, sich in 
Notlagen bemerkbar zu machen.

Hausnotrufgeräte eignen sich für Menschen, 
die ihre Selbstständigkeit erhalten wollen, 
jedoch durch Behinderung, chronische 
Krankheit oder altersbedingte Beeinträch-
tigung gefährdet sind und in Notlagen das 
Telefon nicht rechtzeitig erreichen würden. 

Für Menschen mit Demenz ist ein Hausnot-
rufgerät eher ungeeignet. Es könnte sein, 
dass sie nicht in der Lage sind zu entschei-
den wann sie Hilfe benötigen und den Notruf 
unkontrolliert betätigen.

Das Auslösen des Notrufs erfolgt über 
einen Funksender, den die Person um den 
Hals oder als Armband trägt. Die Verbin-
dung zur Notrufzentrale stellt ein Notruf-
gerät mit Freisprechanlage her, das an die 
Telefondose und ans Stromnetz angeschlos-
sen wird. Eine Mitarbeiter:innen der rund 
um die Uhr besetzten Notrufzentrale nimmt 
bei Alarm Kontakt mit der hilfesuchen-
den Person auf. In der Notrufzentrale sind 
folgende persönlichen Daten der Kundin 
oder des Kunden hinterlegt: Adresse und 
Zugang zur Wohnung, Gesundheitszustand 
und Vorerkrankungen, Kontaktdaten von 
Angehörigen und Bezugspersonen, verordne-
te Medikamente, Sofortmaßnahmen und 
individuell vereinbarte Hilfepläne. Je nach 
Situation werden Angehörige, Rettungs-
dienst, Notärztin oder Notarzt oder Polizei 
verständigt.

Als technische Voraussetzung werden ledig-
lich ein normaler Telefonanschluss mit drei-
fach-TAE-Dose und eine freie Steckdose für 
die Stromversorgung des Geräts benötigt.  
Es gibt mittlerweile auch digitale Lösungen.
Ein wichtiges Kriterium ist, ob der Anbieter 
sowohl in der Notrufzentrale als auch beim 
Hilfepersonal vor Ort qualifizierte Fachkräf-
te beschäftigt. Außerdem kann die Nutzung 

eines regionalen Anbieters von Vorteil sein, 
wenn die Fachkräfte dadurch schnell vor Ort 
sein können. 
Die monatlichen Kosten liegen, je nach  
Anbieter, bei etwa 25 Euro im Basistarif.  
Unter Umständen fällt eine Anschlussge-
bühr an. Wenn zusätzliche Leistungen  
hinzukommen, liegen die monatlichen  
Kosten entsprechend höher. 

Personen, die im Rahmen der Pflegever-
sicherung als pflegebedürftig anerkannt 
sind, können ein Hausnotrufsystem als 
technisches Pflegehilfsmittel bei der Pfle-
gekasse beantragen. Der Antrag wird vom 
Medizinischen Dienst (MD) geprüft.  
Voraussetzung für die Bewilligung ist, dass 
die Pflegebedürftigen alleine leben, mit 
handelsüblichen Telefonen keinen Hilferuf 
absetzen können und jederzeit eine „lebens-
bedrohliche Zustandsverschlechterung“ 
zu erwarten ist. Der Anbieter muss von der 
Pflegeversicherung anerkannt sein. Eine 
Anschlussgebühr und die monatlichen Miet-
kosten werden dann von der Pflegekasse 
übernommen. Die Kosten werden von der 
Pflegekasse direkt an den Leistungserbrin-
ger erstattet.

Die Verbraucherzentrale NRW hat auf ihrer 
Internetseite eine Checkliste veröffent-
licht, die dabei helfen soll, den passenden 
Anbieter, das passende Gerät und den pas-
senden Service zu finden:  
www.verbraucherzentrale.de/wissen/ge-
sundheit-pflege/pflege-zu-hause/hausnot-
rufsysteme-schneller-draht-zur-hilfe-10566

Den Hausnotruf vermitteln alle bekannten 
Pflegedienste. Die Kontaktdaten finden Sie 
im Kapitel „Pflege“ ab Seite 56. 
Sie können den Hausnotruf auch über das 
Deutsche Rote Kreuz erhalten:

• DRK OV Plettenberg e.V.,  
Ratscheller Weg 34, Plettenberg,  
Tel.: 02391 60730,  
info@drk-plettenberg.de, 
www.drk-plettenberg.de

 

DAS AUSLÖSEN DES  
NOTRUFS ERFOLGT ÜBER  

EINEN FUNKSENDER,
DEN DIE PERSON UM DEN 

HALS ODER ALS 
ARMBAND TRÄGT.

!
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• GWU Plettenberg eG, Umlauf 14, 58840 Plettenberg, Tel.: 02391 92920,  
info@gwu-plettenberg.de, www.gwu-plettenberg.de

• LEG Wohnen NRW Mieterhotline, Tel.: 0211 7407400,  
www.leg-wohnen.de/mietwohnungen/herscheidP

LE
T

TE
N

B
E

R
G

WOHNUNGSUNTERNEHMEN

Wohnungsunternehmen für Plettenberg

Gemeinschaftliches Wohnen

NEUE WOHNFORMEN

Immer wieder hört man von neuen Wohnformen. Doch was genau kann man sich darunter 
vorstellen? Und für wen ist welche Wohnform überhaupt geeignet? Im Folgenden werden 
die verschiedenen Aspekte neuer Wohnformen kurz vorgestellt.

Wohnungsunternehmen für Herscheid

• GWU Plettenberg eG, Umlauf 14, 58840 Plettenberg, Tel.: 02391 92920,  
info@gwu-plettenberg.de, www.gwu-plettenberg.de

• LEG Wohnen NRW Mieterhotline, Tel.: 0211 7407400,  
www.leg-wohnen.de/mietwohnungen/herscheid

• Mark Wohnungsgesellschaft GmbH, An den Husareneichen 1, 58511 Lüdenscheid,  
Tel.: 02351 94900 , info@mark-wohnen.de, www.mark-wohnen.de
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Technikunterstütztes Wohnen

Praktische Tipps:

Mehrgenerationenwohnen, Wohn- und 
Hausgemeinschaften sind per se keine neu-
en Ideen. Sie verbreiten sich auch im Märki-
schen Kreis immer mehr. Dabei organisiert 
sich die Gemeinschaft eines Mehrgeneratio-
nenwohnens von der Idee über die Baupha-
se bis hin zum Einzug und Zusammenleben 
eigenständig. Hier finden Jung und Alt zu-
sammen und planen ihr Wohnprojekt über 
alle Phasen selbstständig.  
Gemeinschaftliches Wohnen in Haus-
gemeinschaften zeichnet sich vor allem 
durch eine soziale Vielfalt aus. In diesen 
Wohnformen kann man sein Wohnumfeld 
gemeinsam gestalten und erleben, aber es 
besteht dennoch immer die Möglichkeit, 
sich in das Private zurückzuziehen. Grund-
sätzlich sollte für das Zusammenleben im 
Gemeinschaftlichen Wohnen die Bereit-
schaft bestehen, sich in die Gruppe 

einzubringen und am Gemeinschaftsle-
ben teilzunehmen. Neben Mehrgenera-
tionenwohnen und Hausgemeinschaften 
verbreiten sich auch Wohngemeinschaften 
immer mehr. So können Sie sich einfach mit 
anderen Menschen zusammenschließen, 
und gemeinsam eine Wohnung bewohnen. 
Doch auch Menschen mit Pflegebedarf 
leben vermehrt in Wohngemeinschaften. 
Diese können eigenverantwortlich durch 
die Bewohner:innen oder deren Angehöri-
ge organisiert werden, oder direkt durch 
Pflegedienste. Auch in diesen Wohnge-
meinschaften wird das Zusammenleben im 
Alltag durch die Bewohner:innen gestaltet – 
die Pflegeleistungen werden entsprechend 
des individuellen Bedarfs erbracht. Nähere 
Informationen zu Wohngemeinschaften für 
Pflegebedürftige erhalten Sie bei der Pflege-
beratung des Märkischen Kreises. 

Vielleicht haben Sie bereits von den Be-
griffen „Smart Home“, „Smart Living“ oder 
„Ambient Assisted Living“ gehört? Hinter 
diesen Begriffen verbirgt sich nichts ande-
res als technische Systeme, die das Wohnen 
und den Alltag durch Technik unterstützen. 
Oftmals bieten diese Systeme ein vernetz-
tes Zuhause an, in dem sich verschiedene 
Funktionen über das Smartphone oder 
über einen Computer steuern lassen. Doch 
auch elektrisch verstellbare Jalousien oder 
Fenster, eine Ausschaltautomatik am Herd 
oder eine Türkamera fallen in den Bereich 
des technikunterstützen Wohnens.  

Ein Sturzsensor kann zu Hause Sicherheit 
bieten, ebenso wie Bewegungssensoren 
das Licht in Schlafzimmer, Flur und Bad 
automatisch einschalten können. Das tech-
nikunterstützte Wohnen bietet aber auch 
einfachere Lösungen für zu Hause: Greifhil-
fen erleichtern das Heben von Tassen und 
Gläsern, Schuhanzieher oder Telefone mit 
ausreichend großen Tasten erleichtern den 
Alltag. Einen guten Überblick über die Mög-
lichkeiten dieser Hilfen erhalten Sie bei der 
GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotech-
nik® mbH in Iserlohn. 

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie zu Hause nicht mehr ausreichend zurecht-
kommen, können Sie ganz einfach Ihren Tagesablauf durchgehen: Gibt es Dinge in 
Ihrer Umgebung, die Sie stören oder behindern? Vielleicht können Sie diese Hin-
dernisse ja ganz einfach alleine oder mit etwas Unterstützung beseitigen. Größere 
Anpassungen wie Rampen oder Treppenlifte sollten gut geplant sein. Erste Informa-
tionen hierzu kann die Pflegeberatung des Märkischen Kreises geben. 

!

94 WOHNEN IM ALTER

I



MOBILITÄT

Heute wollen Sie einkaufen und 
zur Ärztin oder zum Arzt, für 
morgen haben Sie Theaterkar-
ten. Für mobile Menschen kein 
Problem! Entweder fährt man 
mit dem eigenen Auto oder man 
nutzt die öffentlichen Verkehrs-
mittel. Auch zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad kann man ja einiges 
erledigen.

Aber was ist, wenn diese Möglich-
keiten, von A nach B zu kommen, 
nicht mehr zur Verfügung ste-
hen? Wenn Sie aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr Auto 
fahren dürfen? Wenn die Kinder 
berufstätig sind oder weiter weg 
wohnen? Wenn Fußwege und öf-
fentliche Verkehrsmittel äußerst 
beschwerlich werden, müssen 
andere Alternativen gefunden 
werden. 

Besonders bei uns im ländlichen 
Raum ist die Mobilität eine große 
Herausforderung. Die Wege sind 
weit, und die Verkehrsanbindung 
der einzelnen Ortsteile entspricht 
nicht immer den Bedürfnissen 
aller Einwohner:innen.
 
Auf den folgenden Seiten finden 
Sie Angebote, durch die ältere 
Menschen in ihrer Mobilität  
unterstützt werden. 

Fahrdienste, spezielle seniorenge-
rechte Verkehrsmittel – gewerb-
lich oder auf ehrenamtlicher Basis 
– sind hier zusammengestellt. 
Informieren Sie sich, ob etwas für 
Sie dabei ist. Vielleicht gibt es ein 
Angebot, das Ihnen zu etwas mehr 
Unabhängigkeit und damit mehr 
Lebensqualität verhilft. 

Foto: Birgit Hüttebräucker
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MOBIL PER BUS

MOBIL PER BAHN 

Regionalbahnen und InterCity bringen 
Sie vom Plettenberger Bahnhof an 
viele verschiedene Reiseziele. So 

erreichen Sie ohne Umstieg Siegen, Hagen, 
Münster  
oder Dortmund.
Tickets können Sie im Zug oder unter  
www.bahn.de kaufen. Ältere Menschen  
ab 60 erhalten vergünstigte Bahncards. 

Ein großes Sitzplatzangebot sowie viel Platz 
für Rollstühle garantieren bequemes und 
komfortables Zugfahren. Bei mobilitätsein-
geschränkten Personen ist das Zug-Begleit-
personal selbstverständlich beim Ein- und 
Aussteigen behilflich. Schwerbehinderte 
Personen werden unentgeltlich befördert. 

Weitere Informationen zum Mobilitätsser-
vice der DB erhalten Sie bei der  
Mobilitäts-Service-Zentrale  
Tel.: 030 65212888, msz@deutschebahn.com

MOBIL PER TAXI 

MOBIL PER  
BÜRGERBUS 

MVG Märkische  
Verkehrsverwaltung GmbH

Angebote in Plettenberg

• Stern-Taxi, Tel.: 02391 990555

• Taxi Göhausen, Tel.: 02391 50887
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Foto: Gemeinde Herscheid – Bürgerbus Herscheid

Foto: Plettenberger KulTour GmbH/  
Sebastian Mark

Nach dem Motto „Bürger fahren  
Bürger“ haben sich Bürgerbusvereine 
gegründet, die feste Strecken nach 

festen Fahrplänen zu aktuellen Preisen der 
MVG fahren. Die ehrenamtlichen Fahrer:in-
nen helfen auch gerne beim Einsteigen in 
den Bus oder beim Tragen der Tasche. 
Auch in diesem Verein sind neue interes-
sierte Ehrenamtliche herzlich willkommen.

 

Der aktuelle Fahrplan liegt im Rathaus  
Herscheid aus. 

Kundencenter „Büssken“,  
Rathausplatz 23, Lüdenscheid
Tel.: 02351 18010, www.mvg-online.de

W9 der KulTour GmbH, Wilhelmstr. 9,  
Plettenberg, Tel.: 02391 6054228,  
mvg@plettenberg-kultour.de,  
www.plettenberg-kultour.de

Der größte Anbieter im öffentlichen 
Personen Nahverkehr ist die MVG 
Märkische Verkehrsverwaltung 

GmbH mit ihren Bussen im Märkischen Kreis. 
In den Service-Centern erhalten Sie das  
gesamte Ticketsortiment, bekommen 
Fahrplan- und Tarifauskünfte und können 
Fundsachen sichten.  

Wussten Sie, dass die MVG auch Mobi-
litätstrainings für ältere Menschen mit 
Rollator anbietet? Fragen Sie bei Interesse 
direkt bei der MVG nach.

Deutschland-Ticket (D-Ticket)

Mit dem Deutschland-Ticket (D-Ticket)  
können Sie unkompliziert und unbe-
grenzt in allen Verkehrsmitteln des 
öffentlichen Nahverkehrs in ganz 
Deutschland reisen. Eingeschlossen 
sind Busse, RE, RB, S-Bahnen und RRX, 
unabhängig vom Betreiber.

Das Ticket kostet 49 € monatlich und ist  
bei allen genannten Verkaufsstellen der 
MVG und DB erhältlich.

!

Neben Bus und Bahn bringen Sie auch 
gern die Taxiunternehmen an Ihr Ziel. 
Die Fahrer:innen sind gerne behilflich 

bei Ein- und Ausstieg, oder beim Tragen von 
Gepäck und Einkauf.  

Der besondere Vorteil hier: wenn gewünscht 
werden Sie auch direkt in Ihrer Wohnung 
abgeholt und bei dem Weg vom Fahrzeug zu 
Ihrem Ziel, egal ob zum Friseur oder bis in die 
Bahn, unterstützt und begleitet. 

• Bürgerbus Herscheid e.V.,  
Weitere Informationen bei  
Reinhard Merkschien, Jahnstraße, 
58849 Herscheid, Tel.: 02357 4130,  
reinhard-merkschien@t-online.de, 
www.buergerbus-herscheid.de

Angebote in Herscheid
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Der Märkische Kreis hat das Mobil- 
Ticket eingeführt. Durch dieses  
können Sie für kleines Geld alle  

Linienbusse und Regionalbahnen im je- 
weiligen Geltungsbereich nutzen.

Anspruch auf das MobilTicket haben alle 
Personen, die im Märkischen Kreis folgen-
de Leistungen beziehen: 

• Bürgergeld oder Sozialgeld (SGB II)

• Leistungen für Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung sowie laufen-
de Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb 
von Einrichtungen („Sozialhilfe“, SGB XII)

• Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz 

• laufende Leistungen der Kriegsopferfür-
sorge nach dem Bundesversorgungsge-
setz

Diesen Anspruch müssen Sie sich von der 
ausgebenden Sozialbehörde bescheinigen 
lassen. Diese gibt Ihnen dann auch Ihre 
Kundenkarte, mit der Sie zu den MVG-Ser-
vice-Centern und -Vorverkaufsstellen ge-
hen, wo Sie ihre Monatswertmarke kaufen 
können.

Die Anbieter zur Betreuung und hauswirtschaftlichen Hilfe bieten ebenfalls Fahrdienste 
an. Eine Übersicht der Anbieter finden Sie im Kapitel Pflege ab Seite 66 unter der  
Rubrik „Entlastungsbetrag“.

Die Wertmarke gilt immer vom 15. eines 
Monats bis zum 14. des Folgemonats. 
Das MobilTicket gilt nur für die Ticket- 
inhaber:in, weshalb immer ein Lichtbild- 
ausweis mitzuführen ist.

MOBIL DURCH WEITERE FAHRDIENSTE

MOBILTICKET (SOZIALTICKET)
Die Wertmarken gibt es für zwei 
Geltungsbereiche:

• Die Freiwilligenzentrale des Diakonischen Werks über das Projekt „Wohl zu Hause“  
bietet einen Fahrdienst für ältere Menschen an. Weitere Informationen im Kapitel  
„Miteinander – Füreinander“ ab Seite 24 oder über Anne Jahn und Martina Sühwold,  
Tel.: 015115455034

• Fahrdienst für kranke und behinderte Menschen DRK OV Plettenberg e. V.,  
Ratscheller Weg 34, Plettenberg, Tel.: 02391 60730, info@drk-plettenberg.de,  
www.drk-plettenberg.de

Zusätzlich gibt es in Plettenberg folgende Angebote:
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• Für eine Stadt oder Gemeinde  
= 30,00 €

• Für den gesamten Märkischen Kreis  
= 40,00 €

HELFEN AUCH GERNE 
BEIM EINSTEIGEN IN DEN 
BUS ODER BEIM TRAGEN 

DER TASCHE.

!
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FINANZIELLE

HILFEN

Die stetig wachsende Gruppe der 
älteren Menschen ist nicht homo-
gen. Viele jüngere Rentner:innen 
sind heute wohlhabend und eine 
beliebte Zielgruppe der Werbung. 
Andere können ihren Lebens-
unterhalt nicht aus eigener Kraft 
bestreiten und brauchen ergän-
zende staatliche Leistungen. 
Der Anteil der Betroffenen steigt 
leider immer mehr an. 

Deswegen finden Sie in diesem 
Kapitel einige Hinweise zur 
Klärung Ihrer finanziellen Fragen. 

• Wo kann ich mich bei Renten-
angelegenheiten informieren 
lassen? 

• Wer ist für Grundsicherung (Sozi-
alhilfe) in Herscheid und Pletten-
berg zuständig? 

• Welche Vergünstigungen bietet 
das neue MobilTicket im Märki-
schen Kreis?

Nutzen Sie die Ihnen zustehenden 
finanziellen Hilfen, auf die Sie 
eventuell einen Rechtsanspruch 
haben. 

Lassen Sie sich beraten, denn 
auch eine gesicherte finanzielle 
Basis ermöglicht Ihnen mehr 
Lebensqualität! 

Foto: Fotowettbewerb #MeinPlettenberg, Plettenberger KulTour GmbH 
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Frau Bartling Tel.: 02357 909326 bartling@herscheid.de

Frau Yilmaz Tel.: 02357 909325 yilmaz@herscheid.de
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RENTENANGELEGENHEITEN

Die Rentenversicherungsträger, wie 
zum Beispiel Deutsche Renten- 
versicherung Westfalen, Deutsche  

Rentenversicherung Bund oder Knappschaft-
Bahn-See, können nicht an allen Orten 
präsent sein. 

Deshalb gibt es Rentenstellen bei den Kom-
munen, auch bei der Gemeinde Herscheid 
und bei der Stadt Plettenberg.

Rentenstelle in Herscheid:

BÜRGERGELD

ARBEITSLOSENGELD I

Zuständig für Bürgergeld in Herscheid:

Zuständig für Arbeitslosengeld I in Herscheid:

Zuständig für Bürgergeld in Plettenberg:

Zuständig für Arbeitslosengeld I in Plettenberg:

Rentenstelle in Plettenberg:

BERATUNGEN BEI ZU GERINGEM 
ODER FEHLENDEM EINKOMMEN FÜR 
DEN LEBENSUNTERHALT

Die Rentenstellen helfen Ihnen gerne bei

• der Beantragung Ihrer Rente

• Ihren Fragen zur Rentenauskunft Ihres Rententrägers

• Ihrem Antrag auf Kontenklärung zu ungeklärten Zeiten oder Sachverhalten,
   zum Beispiel Ausbildungs- oder Wehrdienstzeiten, Fehler oder Lücken in
   Ihrem Versicherungsverlauf

• Ihrem Antrag auf Kontenklärung im Rahmen eines Versorgungsausgleiches
   bei Scheidung

• Ihrem Antrag auf Rehabilitationsmaßnahmen der Rentenversicherungsträger

Wenn Sie Ihre Rente beantragen möchten, 
setzen Sie sich bitte vorher mit Ihrer Ren-
tenstelle in Verbindung, damit gegebenen-
falls ein Termin vereinbart werden kann, zu 
dem Sie dann alle erforderlichen Unterlagen 
mitbringen können.

Ihre Anträge werden an Ihren zuständigen 
Rententräger weitergeleitet. 

Mit dem Bürgergeld hat die Bundes- 
regierung eine große Sozialreform 
auf den Weg gebracht.  

Zum 1. Januar 2023 hat es das Arbeitslosen-
geld II (Hartz IV) abgelöst. Die staatliche 
Hilfe ist nun bürgernäher, unbürokratischer 

und zielgerichteter. Menschen in der Grund-
sicherung werden besser qualifiziert und 
damit in dauerhafte Jobs vermittelt.  
Außerdem wurde die Berechnung der Regel-
bedarfe auf eine neue Grundlage gestellt.

Frau Kluth Tel.: 02391 923191 m.kluth@plettenberg.de

Frau Vorderstemann Tel.: 02391 923202 a.vorderstemann@plettenberg.de
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• Jobcenter Märkischer Kreis, Sauerfelder Str. 2, 58511 Lüdenscheid, Tel.: 02371 7852000, 
jobcenter-mk@jobcenter-mk.de, www.jobcenter-mk.de
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• Agentur für Arbeit, Grünestr. 12, 58840 Plettenberg, Tel.:0800 4555500 
Plettenberg@arbeitsagentur.de, www.arbeitsagentur.de
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• Jobcenter Märkischer Kreis, Maiplatz 3, 58840 Plettenberg, Tel.: 02371 7852000,  
jobcenter-mk@jobcenter-mk.de, www.jobcenter-mk.de

• Agentur für Arbeit, Grünestr. 12, 58840 Plettenberg, Tel.:0800 4555500 
Plettenberg@arbeitsagentur.de, www.arbeitsagentur.de
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Frau Bartling  Tel.: 02357 909326   bartling@herscheid.de

Frau Berg   Tel.: 02357 909323   berg@herscheid.de
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GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI 
DAUERHAFTER ERWERBSMINDERUNG
Die Grundsicherung ist eine eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für 
den Lebensunterhalt älterer oder dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt.

Zuständig für Grundsicherung in Herscheid:

Zuständig für Grundsicherung in Plettenberg:

Frau Weißmüller Tel.: 02391 923184 l.weissmueller@plettenberg.de
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Frau Bartling  Tel.: 02357 909326   bartling@herscheid.de

Frau Berg     Tel.: 02357 909323   berg@herscheid.de

SOZIALHILFE 

Sie wird Personen gewährt, die noch 
keinen Anspruch auf Regelaltersrente 
haben und ihren notwendigen Lebens-

unterhalt nicht aus eigenen Kräften (zum 
Beispiel Einsatz ihrer Arbeitskraft) und Mit-

teln (Einkommen und Vermögen) beschaffen 
können und auch keine Hilfe von Anderen 
(zum Beispiel von Unterhaltspflichtigen) er-
halten. Es darf kein gleichzeitiger Anspruch 
auf Bürgergeld bestehen.

Zuständig für Sozialhilfe in Herscheid:
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Zuständig für Sozialhilfe in Plettenberg:

Frau Weißmüller Tel.: 02391 923184 l.weissmueller@plettenberg.de
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Frau Berg         Tel.: 02357 909323     berg@herscheid.de

PFLEGEHEIMAUFNAHME

Einen Antrag auf Kostenübernahme 
können Personen stellen, die nicht 
in der Lage sind, die Kosten einer 

Heimunterbringung aus eigenen Mitteln 
(Einkommen oder Vermögen) aufzubringen.

Beim Fachgebiet Soziales in Plettenberg 
und beim Sozialamt in Herscheid können 
Sie die entsprechenden Anträge stellen. 
Der vollständige Antrag wird dann an den 
Märkischen Kreis -Fachdienst Pflege- zur 
endgültigen Bearbeitung weitergeleitet.

Zuständig für Antragsaufnahme in Herscheid:

Zuständig für Antragsaufnahme in Plettenberg:
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Frau Weißmüller Tel.: 02391 923184 l.weissmueller@plettenberg.de
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Sonstige beziehungsweise einmalige Hilfen

Im Bereich der Sozialhilfe gibt es noch 
eine Anzahl von sonstigen bzw. einmaligen 
Hilfen (zum Beispiel Bestattungskosten, 
Miet- und Energiekostenrückstände). 

Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an die Sachbearbeiter:innen aus 
den Bereichen Sozialhilfe/Grundsicherung 
im Alter. Sie werden Ihnen weiterhelfen!

EINGLIEDERUNGSHILFE
Zuständig ist hier das Sozialamt des Märkischen Kreises.  

Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an die Sachbearbeiter:innen aus 

den Bereichen Sozialhilfe/Grundsicherung 
im Alter. Sie werden Ihnen weiterhelfen.

Foto: Birgit Hüttebräucker
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LEISTUNGEN FÜR GEHÖRLOSE, 
HOCHGRADIG SEHBEHINDERTE UND 
BLINDE MENSCHEN
Zuständig ist hier der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe. Einen Antrag können Sie 

bei den zuständigen Stellen in den Rathäu-
sern (siehe Eingliederungshilfe) stellen. 

PROZESSKOSTENHILFE 
Zuständig ist hier das Amtsgericht Pletten-
berg, An der Lohmühle 5, Tel.: 02391 81390, 

für Herscheid ist ebenfalls das Amtsgericht 
Plettenberg zuständig.

Der Märkische Kreis hat das MobilTicket ein-
geführt. Durch dieses können Sie für kleines 
Geld alle Linienbusse und Regionalbahnen 
im jeweiligen Geltungsbereich nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Ka-
pitel Mobilität ab Seite 100 unter der Rubrik 
„MobilTicket“. 

Die Tafeln sammeln von Händler:innen und 
Einzelpersonen überschüssige oder nicht 
mehr verkaufbare, aber noch vollwertige 

Lebensmittel und stellen sie Menschen mit 
geringem Einkommen zur Verfügung.

MOBILTICKET

TAFEL

• Halle für Alle, Schubertstr. 5, Plettenberg 
Jeden 3. Donnerstag von 14:00 – 17:00 Uhr. Die Aufnahme neuer Tafelkund:innen erfolgt 
grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache. Weitere Informationen erhalten Sie über 
die Freiwilligenzentrale des Diakonischen Werks. Heike Schäfer, Tel.: 02391 954029,  
freiwilligenzentrale@diakonie-luedenscheid-plettenberg.de,  
www.diakonie-luedenscheid-plettenberg.de 
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Angebot für Plettenberg

Angebote für Herscheid

• Halle für Alle, Schubertstr. 5, Plettenberg 
Jeden 3. Donnerstag von 14:00 – 17:00 Uhr. Die Aufnahme neuer Tafelkund:innen erfolgt 
grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache. Weitere Informationen erhalten Sie über 
die Freiwilligenzentrale des Diakonischen Werks. Heike Schäfer, Tel.: 02391 954029,  
freiwilligenzentrale@diakonie-luedenscheid-plettenberg.de,  
www.diakonie-luedenscheid-plettenberg.de 

• Lüdenscheider Tafel e. V., Altenaer Str. 23, Lüdenscheid, Tel.: 02351 4339090

H
E

R
S

C
H

E
ID

FINANZIELLE HILFEN108

I



VORSORGE,
KRANKHEIT

UND TODESFALL

Schwere Krankheit und Tod sind 
Themen, mit denen man sich 
nicht gerne beschäftigt. Gedan-
ken an die eigene Endlichkeit 
werden oft verdrängt. Dennoch 
hat jeder Mensch eigene Vorstel-
lungen davon, wie er bei schwe-
rer Krankheit versorgt werden 
möchte und wer Entscheidungen 
treffen soll, wenn er selber dazu 
nicht mehr in der Lage ist.
Um sicher sein zu können, dass 

im Ernstfall der eigene Wille auch 
Anwendung findet, ist es wichtig, 
sich frühzeitig mit diesen The-
men auseinander zu setzen und 
den eigenen Willen festzuhalten.
Dabei wird man über kurz oder 
lang mit den Begriffen Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung 
und Betreuungsverfügung kon-
frontiert. 
Doch was verbirgt sich eigentlich 
hinter diesen Begriffen?

In diesem Kapitel können Sie 
nachlesen, was Sie mit einer Vor-
sorgevollmacht, einer Patienten-
verfügung und einer Betreuungs-
verfügung regeln können.

  

Des Weiteren wird erläutert, 
wann ein Testament sinnvoll ist 
und wie dieses zu erstellen ist. 
Zudem enthält dieses Kapitel In-
formationen dazu, welche Stellen 
in Plettenberg und Herscheid 
Fragen zu den Themen Vorsorge, 
Krankheit und Tod beantworten 
oder bei schwerer Krankheit  
Unterstützung leisten können.

Foto: TWINNERS
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WIE MÖCHTEN 
SIE ÄRZTLICH 
BEHANDELT 

WERDEN?Foto: Birgit Hüttebräucker

PATIENTENVERFÜGUNG

In einer Patientenverfügung können Sie 
schriftlich für den Fall Ihrer Entschei-
dungsunfähigkeit im Voraus festlegen, 

ob und wie Sie in bestimmten Situationen 
ärztlich behandelt werden möchten.  
Das Gesetz definiert die Patientenver- 
fügung als schriftliche Festlegung einer  
volljährigen Person, ob sie in bestimmte, 
zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchun-
gen ihres Gesundheitszustands, Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe ein- 
willigt oder sie untersagt (§ 1827 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB).

Die gesetzliche Regelung der Patientenver-
fügung sieht vor, dass Festlegungen für be-
stimmte ärztliche Maßnahmen verbindlich 
sind, wenn durch diese Festlegungen Ihr 
Wille für eine konkrete Lebens- und Behand-
lungssituation eindeutig und sicher festge-
stellt werden kann. Dafür müssen Sie in der 
Patientenverfügung genau bezeichnen, ob 
Sie in eine indizierte ärztliche Behandlung 
oder pflegerische Begleitung einwilligen 
oder diese ablehnen. Die Ärztin oder der 
Arzt, aber auch alle anderen Personen, 
die mit Ihrer medizinischen Behandlung 
befasst sind, also etwa Krankenhaus- und 
Pflegepersonal, müssen eine derart verbind-
liche Patientenverfügung beachten, auch 
wenn keine Vertreterin oder kein Vertreter 
bestellt ist. Diese Verpflichtung gilt unab-
hängig davon, wie schwer die Patientin oder 
der Patient erkrankt ist. 

Wenn Sie überlegen, ob Sie eine Patien-
tenverfügung erstellen wollen oder nicht, 
empfiehlt es sich zunächst darüber nach-
zudenken, was Ihnen im Zusammenhang 

mit Krankheit, Leiden und Tod wichtig ist, 
wovor Sie Angst haben und was Sie sich 
erhoffen.

Am Ende Ihrer persönlichen Willensbildung 
kann die Entscheidung stehen, eine Pati-
entenverfügung zu erstellen oder der Ent-
schluss, keine Vorsorge treffen zu wollen. 
Sie sollten sich deshalb für diese Überlegun-
gen Zeit nehmen und sich nicht unter Druck 
setzen.

Am besten lassen Sie sich von einer ärztli-
chen oder anderen fachkundigen Person 
oder Organisation beraten, bevor Sie eine 
schriftliche Patientenverfügung abfassen. 
Eine fachkundige Beratung kann Ihnen 
helfen, Widersprüche zwischen einzelnen 
Festlegungen zu vermeiden. Beschreiben 
Sie möglichst konkret, in welchen Situati-
onen die Patientenverfügung gelten soll 
und welche Behandlungswünsche Sie in 
diesen Situationen haben.

Broschüren mit Formulierungsbeispielen 
sind im Herscheider Rathaus und bei der 
Plettenberger Seniorenvertretung erhält-
lich. 

Weitere Informationen inklusive der  
Broschüre zum Herunterladen unter: 
www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBe-
treuungsrecht/Patientenverfuegung/Pati-
entenverfuegung_node.html

VORSORGEVOLLMACHT

Mit einer Vorsorgevollmacht können 
Sie vorsorglich eine Vertrauens-
person rechtsgeschäftlich bevoll-

mächtigen, im Bedarfsfall Ihre Angelegen-
heiten im Umfang der erteilten Vollmacht 
wahrzunehmen, wenn Sie infolge von 
Krankheit, Unfall oder (altersbedingtem) 
Nachlassen der geistigen Kräfte Ihre ei-
genen rechtlichen Angelegenheiten nicht 
mehr oder nur noch teilweise regeln können. 

Liegt eine wirksame Vorsorgevollmacht 
einer betreuungsbedürftigen Person für 
die erforderlichen Aufgabenbereiche vor 
und ist die bevollmächtigte Person bereit, 
die Angelegenheiten der betreuungsbe-
dürftigen Person wahrzunehmen, so ist die 
gerichtliche Bestellung eines rechtlichen 
Betreuers nicht erforderlich. 

Eine wirksame Vollmacht kann durch eine 
volljährige, geschäftsfähige Person erteilt 
werden. Es empfiehlt sich, die Vorsorgevoll-
macht schriftlich zu erteilen.

Eine Vollmacht zur Vorsorge gibt der 
bevollmächtigten Person gegebenenfalls 
weitreichende Befugnisse. Deshalb ist die 
wichtigste Voraussetzung hierfür unein-
geschränktes Vertrauen zu der Person, die 
aufgrund dieser Vollmacht vertreten soll. 
Denn die Vorsorgevollmacht wird gerade 
dann eingesetzt, wenn die bevollmächti-
gende Person selbst nicht mehr in der Lage 
ist zu überwachen, was die bevollmächtigte 
Person in ihrem Namen tut.

Für die Erteilung einer Vorsorgevollmacht 
sollte man sich Zeit nehmen und sich nicht 
drängen lassen und die Angelegenheit vor-
her mit einer vertrauenswürdigen Person 
aus dem Verwandten- oder Freundeskreis 

besprechen. Auch wenn eine Vertrau-
ensperson bevollmächtigt wird, sollten 
möglichst Vorkehrungen gegen Missbrauch 
der Vollmacht getroffen werden. Hierzu 
gibt es verschiedene Möglichkeiten (z.B. die 
Bevollmächtigung mehrerer Personen für 
unterschiedliche Aufgaben; die Untersa-
gung bestimmter Rechtsgeschäfte oder die 
Festlegung, diese nur durch mehrere bevoll-
mächtigte Personen vornehmen zu können 
oder Rechenschaftspflichten gegenüber 
weiteren Personen).

Die Vollmachtsurkunde sollte so verwahrt 
werden, dass sie zur Verfügung steht, 
wenn es nötig ist. Sie kann entweder an 
einem im Ernstfall leicht zugänglichen Ort, 
den die bevollmächtigte Person kennt, 
hinterlegt werden oder bereits von vornhe-
rein der bevollmächtigten Person mit der 
Maßgabe ausgehändigt werden, von dieser 
nur in dem besprochenen Fall Gebrauch zu 
machen. Möglich ist auch, die Vollmachtsur-
kunde einer anderen Vertrauensperson zur 
treuhänderischen Verwahrung zu überge-
ben mit der Auflage, sie der bevollmächtig-
ten Person im Bedarfsfall auszuhändigen.

Zudem besteht die Möglichkeit, beim  
Zentralen Vorsorgeregister der Bundes-
notarkammer die Tatsache der Vorsorge- 
bevollmächtigung und den Namen der  
bevollmächtigten Person/en registrieren  
zu lassen.

Weitere Informationen: 
www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBe-
treuungsrecht/Vorsorgevollmacht/Vorsor-
gevollmacht_node.html
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TESTAMENT

Ob ein Testament verfasst wird oder 
nicht, ist eine persönliche Entschei-
dung. Liegt nach dem Ableben kein 

letzter Wille vor, greift die gesetzliche Erbfol-
ge. Sie teilt das Erbe unter den Hinterbliebe-
nen auf. Wer von der gesetzlichen Erbfol-
ge abweichen und beispielsweise einen 
Verwandten besonders bevorzugen oder 
einen Teil seines Vermögens einer Stiftung 
hinterlassen will, sollte dies in einem Testa-
ment festhalten. Gerade bei komplizierten 
Vermögensverhältnissen ist ein letzter Wille 
sinnvoll.

Ab einem Alter von 16 Jahren darf man sein 
Testament beim Notar erstellen lassen, ab 
18 Jahren darf jeder seinen letzten Willen 
eigenhändig verfassen. Die Alterseinschrän-
kung soll sicherstellen, dass die Betroffenen 
die Tragweite ihrer Entscheidung abschät-
zen können. Bei fortgeschrittener Demenz 
kann man seine Testierfähigkeit verlieren.
Drei grundsätzliche Möglichkeiten gibt es: 
Sie können ein Testament handschriftlich 
selbst erstellen oder beim Notar beurkun-
den lassen. Einen Sonderfall stellt das Ber-
liner Testament dar, bei dem zwei Partner 
ihren letzten Willen in einem gemeinsamen 
Dokument festhalten.

Wen Sie als Erbin oder Erben einsetzen, 
bleibt Ihnen überlassen. Dennoch gibt es  
einige Einschränkungen: Eheleute, Part-
ner:innen in einer eingetragenen Lebens- 
partnerschaft sowie Kinder und Enkel haben 
Anrecht auf einen Pflichtanteil.

Es ist empfehlenswert, das Testament beim 
Nachlassgericht zu hinterlegen oder es dem-
jenigen zu geben, der am meisten von dem 
Testament profitiert. So stellen Sie möglichst 
sicher, dass Ihr letzter Wille nicht unterschla-
gen wird. 

BETREUUNGSVERFÜGUNG / 
GESETZLICHE BETREUUNG

Kann eine volljährige Person aufgrund 
einer psychischen Krankheit oder 
einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Behinderung ihre Angelegenhei-
ten ganz oder teilweise nicht besorgen, so 
bestellt das Betreuungsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegen für sie eine 
rechtliche Betreuerin oder einen recht-
lichen Betreuer. Zu der Krankheit oder 
Behinderung muss ein Fürsorgebedürfnis 
hinzutreten. Es kann sich dabei etwa um 
Vermögens-, Renten- oder Wohnungsan-
gelegenheiten, aber auch um Fragen der 
Gesundheitssorge oder des Aufenthalts 
handeln.

Eine rechtliche Betreuung darf nur dann 
bestellt werden, wenn dies erforderlich ist. 
Hieran kann es insbesondere fehlen, wenn 
eine Vorsorgevollmacht vorhanden ist oder 
noch erstellt werden kann, die die Bereiche, 

in denen ein Handlungsbedarf besteht, 
abdeckt. Eine Betreuerin oder ein Betreu-
er darf für diejenigen Aufgabenbereiche 
bestellt werden, deren rechtliche Wahrneh-
mung durch eine Betreuung erforderlich ist. 
Bereiche, welche die Betroffenen eigenstän-
dig erledigen können, dürfen nicht einer 
Betreuung übertragen werden. Gegen den 
Willen des Betroffenen darf ein Betreuer nur 
dann bestellt werden, wenn der Betroffene 
entweder nicht einsichtsfähig oder nicht in 
der Lage ist, nach dieser Einsicht zu handeln.

Weiterführende Informationen finden Sie 
unter: 
www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBe-
treuungsrecht/Rechtliche_Betreuung/Recht-
liche_Betreuung_node.html

Weitergehende Informationen und persönliche Beratung zu
Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und gesetzlichen 
Betreuungen erhalten Sie hier:

• Verein für Vormundschaften & Betreuungen des Diakonischen Werkes Lüdenscheid- 
Plettenberg, Susanne Stahlschmidt, Tel.: 02391 954016, betreuungsverein@diakonie-lue-
denscheid-plettenberg.de, www.diakonie-luedenscheid-plettenberg.de/website/de/diako-
nie/begegnung-beratung-betreuung/verein-fuer-vormundschaften-betreuungen-e-v-

• Betreuungsstelle des Märkischen Kreises für Herscheid und Plettenberg, 
Werdohler Str. 30. 58511 Lüdenscheid, 
Thomas Herde, Tel.: 02351 9667619, t.herde@maerkischer-kreis.de 
Petra Platt, Tel.: 02351 9667618, p.platt@maerkischer-kreis.de, www.maerkischer-kreis.de

NETZWERK HOSPIZARBEIT

Das Netzwerk Hospizarbeit Pletten-
berg e.V. begleitet schwerkranke  
und sterbende Menschen in ihrem 

familiären Umfeld und in stationären Ein-
richtungen.
Unter hauptamtlicher, fachlicher Koordina-
tion übernehmen ausgebildete ehrenamt-
liche Mitarbeiter:innen die Begleitung von 

sterbenden Menschen und ihrer Angehöri-
gen. Im Mittelpunkt der Begleitung steht der 
sterbende Mensch mit seinen individuellen 
Bedürfnissen und Wünschen.
Das gesamte Angebot ist unabhängig von 
Konfession, Nationalität, Weltanschauung 
und Alter. 

• Netzwerk Hospizarbeit Plettenberg e.V., im AWO-Haus, Brachtstr. 6, Plettenberg, 
 Frau Franzen, Tel.: 0170 3890101, jeden 2. Donnerstag im Monat von 15:00 – 17:00 Uhr,  
 kontakt@netzwerk-hospizarbeit.de
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https://www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBetreuungsrecht/Rechtliche_Betreuung/Rechtliche_Betreuung_node.html


Die palliative Versorgung dient Men-
schen mit schweren Erkrankungen, 
bei denen keine Heilungsmöglich-

keiten mehr bestehen. Der Palliativmedi-
zinische Konsiliardienst Lüdenscheid-Olpe 
möchte für unheilbar schwerstkranke Men-
schen und deren Angehörige ein erreichba-
rer und fachlich qualifizierter Begleiter sein.
Das individuelle Wohlergehen und die 
Selbstbestimmung der betroffenen 
Menschen in ihrer gewohnten Umgebung 
stehen im Mittelpunkt.
In der ambulanten palliativmedizinischen 
Versorgung geht es vor allem um die Erhal-
tung und Verbesserung der Lebensqualität 
in der verbleibenden Zeit zu Hause oder in 
einer Alten-, Pflege- oder Behindertenein-
richtung.

Ziel ist es, belastende Symptome wie 
z.B. Schmerzen, Übelkeit, Luftnot, Angst 
und Unruhe unter besonderer Berück-
sichtigung der psychischen, sozialen und 
spirituellen Bedürfnisse zu lindern und zu 
behandeln. 

Der Palliativmedizinische Konsiliardienst 
Lüdenscheid-Olpe besteht aus Ärzt:innen  
verschiedener Fachrichtungen mit der Zu-
satzbezeichnung Palliativmedizin und den 
Koordinator:innen. Koordinator:innen sind 
speziell ausgebildete Pflegefachkräfte im 
Bereich Palliativ Care und der Ansprechpart-
ner:innen für Patient:innen, Angehörige, 
Hausärzt:innen und andere Netzwerkpart-
ner. Ihre Aufgabe ist es, die Patient:innen 
und deren Angehörige in der häuslichen 
Umgebung zu unterstützen. Dies geschieht 
in Zusammenarbeit mit ihrer Hausärztin 
und ihrem Hausarzt und in einem Netz-
werk von Kooperationspartnern. 

PALLIATIVVERSORGUNG

IHRE AUFGABE IST ES, DIE 
PATIENT:INNEN UND DEREN 
ANGEHÖRIGE IN DER HÄUS- 

LICHEN UMGEBUNG ZU  
UNTERSTÜTZEN. 

Der Palliativmedizinische Konsiliardienst Lüdenscheid-Olpe ist für 
Sie erreichbar:

• Palliativmedizinischer Konsiliardienst Lüdenscheid-Olpe 
Kölner Straße 77-79, 58566 Kierspe, Tel.:02359 2976474, Fax: 02359 2976473,  
pkdlo@t-online.de, www.PKDLO.de
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QUELLEN UND WEITERE 
INFORMATIONEN

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Wegweisers sind in diesem 
Kapitel weitergehende Informationen abgedruckt, wenn Sie beson-
ders intensiv in die Materie einsteigen möchten.

LEISTUNGEN DER PFLEGEVERSICHERUNG 
IM ÜBERBLICK

t

LEISTUNGEN DER PFLEGEVERSICHERUNG
IM ÜBERBLICK

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegegeld 
(€ monatlich)

- 316 545 728 901

Pflegesachleistung
(bis zu € monatlich)

- 689 1.298 1.612 1.995

Kombinationsleistung -
Wird die Pflegesachleistung nicht ausgeschöpft, 

wird ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt

Kurzzeitpflege1

(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 56 Tage im Jahr)

-
1.612 €

3.224 € wenn die Verhinderungspflege (1.612 €) 
in Kurzzeitpflege umgewandelt wird

Verhinderungspflege
(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 42 Tage im Jahr bis zu €)

- für sonstige 
 Personen

-
1.612 €

2.418 € wenn die Hälfte der Kurzzeitpflege (806 €)                                                                                                            
für Verhinderungspflege eingesetzt wird

- Pflegegeld für   
 nahe Angehörige2

 (max. 1,5-facher
 Pflegegeldbetrag in €)

- 474 817,50 1092 1.351,50

Entlastungsleistung 
(bis zu € monatlich)

125 125 125 125 125

Tages- und Nachtpflege3

(Pflegeaufwendungen 
bis zu € monatlich)

- 689 1.298 1.612 1.995

Vollstationäre Pflege
(Pflegeaufwendungen 
pauschal € monatlich)

125 770 1.262 1.775 2.005

Leistungen für Pflege-
bedürftige in Wohngruppen 
(€ monatlich)

214

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes 
(Zuschuss je Maßnahme 
bis zu €)

4.000

Pflegehilfsmittel, die zum 
Verbrauch bestimmt sind
(Aufwendungen bis zu 
€ monatlich)

40

Technische Pflegehilfsmittel4 Übernahme von 100% der Kosten, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Zuzahlung in Höhe von 10% - höchstens jedoch 25 € je Hilfsmittel zu leisten.

Leistungen zur sozialen 
Sicherung der 
Pflegepersonen

-
Zahlung von Arbeitslosen- und Rentenversicherungsbeiträgen 

für Pflegepersonen5

t

LEISTUNGEN DER PFLEGEVERSICHERUNG
IM ÜBERBLICK

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegegeld 
(€ monatlich)

- 316 545 728 901

Pflegesachleistung
(bis zu € monatlich)

- 689 1.298 1.612 1.995

Kombinationsleistung -
Wird die Pflegesachleistung nicht ausgeschöpft, 

wird ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt

Kurzzeitpflege1

(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 56 Tage im Jahr)

-
1.612 €

3.224 € wenn die Verhinderungspflege (1.612 €) 
in Kurzzeitpflege umgewandelt wird

Verhinderungspflege
(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 42 Tage im Jahr bis zu €)

- für sonstige 
 Personen

-
1.612 €

2.418 € wenn die Hälfte der Kurzzeitpflege (806 €)                                                                                                            
für Verhinderungspflege eingesetzt wird

- Pflegegeld für   
 nahe Angehörige2

 (max. 1,5-facher
 Pflegegeldbetrag in €)

- 474 817,50 1092 1.351,50

Entlastungsleistung 
(bis zu € monatlich)

125 125 125 125 125

Tages- und Nachtpflege3

(Pflegeaufwendungen 
bis zu € monatlich)

- 689 1.298 1.612 1.995

Vollstationäre Pflege
(Pflegeaufwendungen 
pauschal € monatlich)

125 770 1.262 1.775 2.005

Leistungen für Pflege-
bedürftige in Wohngruppen 
(€ monatlich)

214

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes 
(Zuschuss je Maßnahme 
bis zu €)

4.000

Pflegehilfsmittel, die zum 
Verbrauch bestimmt sind
(Aufwendungen bis zu 
€ monatlich)

40

Technische Pflegehilfsmittel4 Übernahme von 100% der Kosten, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Zuzahlung in Höhe von 10% - höchstens jedoch 25 € je Hilfsmittel zu leisten.

Leistungen zur sozialen 
Sicherung der 
Pflegepersonen

-
Zahlung von Arbeitslosen- und Rentenversicherungsbeiträgen 

für Pflegepersonen5

t

LEISTUNGEN DER PFLEGEVERSICHERUNG
IM ÜBERBLICK

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegegeld 
(€ monatlich)

- 316 545 728 901

Pflegesachleistung
(bis zu € monatlich)

- 724 1.363 1.693 2.095

Kombinationsleistung -
Wird die Pflegesachleistung nicht ausgeschöpft, 

wird ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt

Kurzzeitpflege1

(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 56 Tage im Jahr)

-
1.774 €

maximal 3.386 € wenn die Leistungen der Verhinderungspflege 
(max. 1.612 €) für die Kurzzeitpflege eingesetzt werden

Verhinderungspflege
(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 42 Tage im Jahr bis zu €)

- für sonstige 
 Personen

-
1.612 €

bis zu 2.418 € wenn die Leistungen der Kurzzeitpflege (max. 806 €) 
für die Verhinderungspflege eingesetzt werden

- Pflegegeld für   
 nahe Angehörige2

 (max. 1,5-facher
 Pflegegeldbetrag in €)

- 474 817,50 1.092 1.351,50

Entlastungsleistung 
(bis zu € monatlich))

125 125 125 125 125

Tages- und Nachtpflege3

(Pflegeaufwendungen 
bis zu € monatlich)

- 689 1.298 1.612 1.995

Vollstationäre Pflege6

(Pflegeaufwendungen 
pauschal € monatlich)

125 770 1.262 1.775 2.005

Leistungen für Pflege-
bedürftige in Wohngruppen 
(€ monatlich)

214

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes 
(Zuschuss je Maßnahme 
bis zu €)

4.000

Pflegehilfsmittel, die zum 
Verbrauch bestimmt sind
(Aufwendungen bis zu 
€ monatlich)

40

Technische Pflegehilfsmittel4 Übernahme von 100% der Kosten, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Zuzahlung in Höhe von 10% - höchstens jedoch 25 € je Hilfsmittel zu leisten.

Leistungen zur sozialen 
Sicherung der 
Pflegepersonen

-
Zahlung von Arbeitslosen- und Rentenversicherungsbeiträgen 

für Pflegepersonen5 sowie Schutz aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung

t

LEISTUNGEN DER PFLEGEVERSICHERUNG
IM ÜBERBLICK

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegegeld 
(€ monatlich)

- 316 545 728 901

Pflegesachleistung
(bis zu € monatlich)

- 724 1.363 1.693 2.095

Kombinationsleistung -
Wird die Pflegesachleistung nicht ausgeschöpft, 

wird ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt

Kurzzeitpflege1

(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 56 Tage im Jahr)

-
1.774 €

maximal 3.386 € wenn die Leistungen der Verhinderungspflege 
(max. 1.612 €) für die Kurzzeitpflege eingesetzt werden

Verhinderungspflege
(Pflegeaufwendungen für bis 
zu 42 Tage im Jahr bis zu €)

- für sonstige 
 Personen

-
1.612 €

bis zu 2.418 € wenn die Leistungen der Kurzzeitpflege (max. 806 €) 
für die Verhinderungspflege eingesetzt werden

- Pflegegeld für   
 nahe Angehörige2

 (max. 1,5-facher
 Pflegegeldbetrag in €)

- 474 817,50 1.092 1.351,50

Entlastungsleistung 
(bis zu € monatlich))

125 125 125 125 125

Tages- und Nachtpflege3

(Pflegeaufwendungen 
bis zu € monatlich)

- 689 1.298 1.612 1.995

Vollstationäre Pflege6

(Pflegeaufwendungen 
pauschal € monatlich)

125 770 1.262 1.775 2.005

Leistungen für Pflege-
bedürftige in Wohngruppen 
(€ monatlich)

214

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes 
(Zuschuss je Maßnahme 
bis zu €)

4.000

Pflegehilfsmittel, die zum 
Verbrauch bestimmt sind
(Aufwendungen bis zu 
€ monatlich)

40

Technische Pflegehilfsmittel4 Übernahme von 100% der Kosten, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Zuzahlung in Höhe von 10% - höchstens jedoch 25 € je Hilfsmittel zu leisten.

Leistungen zur sozialen 
Sicherung der 
Pflegepersonen

-
Zahlung von Arbeitslosen- und Rentenversicherungsbeiträgen 

für Pflegepersonen5 sowie Schutz aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung

1 Neben dem Anspruch auf Kurzzeitpflege bleibt ein hälftiger Anspruch auf das bisher bezogene Pflegegeld erhalten.

2 Auf Nachweis werden den nahen Angehörigen notwendige Aufwendungen (Verdienstausfall, Fahrtkosten, usw.) 
 bis zum Höchstbetrag für sonstige Personen erstattet. Nahe Angehörige sind Großeltern, (Stief-)Eltern,   
 (Stief-)Kinder, adoptierte Kinder, Enkelkinder, Geschwister und Schwager/Schwägerin.

3 Neben dem Anspruch auf Tagespflege bleibt ein Anspruch auf die jeweilige ambulante Pflegesachleistung oder   
 das Pflegegeld in vollem Umfang erhalten.

4 Technische Pflegehilfsmittel werden vorrangig leihweise, also unentgeltlich und somit zuzahlungsfrei zur 
 Verfügung gestellt.

5 Für alle Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen im PG 2-5 mindestens 10 Stunden wöchentlich, verteilt auf  
 mindestens 2 Tage in der Woche, zu Hause pflegen. Weitere Informationen finden Sie unter 
 www.bundesgesundheitsministerium.de/soziale-absicherung-der-pflegeperson.html

6  Die Pflegeversicherung zahlt bei der Versorgung im Pflegeheim zusätzlich ab einem Pflegegrad 2 einen Zuschuss  
 zur Reduzierung des pflegebedingten Eigenanteils. Dieser Zuschuss steigt mit der Dauer des Aufenthalts in einer  
 vollstationären Pflegeeinrichtung. Im ersten Jahr sind dies fünf Prozent, im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 
 45 Prozent und danach 70 Prozent.

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei der Pflegeberatung des MäRKIScHEN KREISES.

Herausgeber:
Märkischer Kreis
Der Landrat
Fachdienst Pflege
Pflegeberatung
Bismarckstr. 17, 58762 Altena
Tel.: 02352 966-7777
Fax: 02352 966-7167
pflegeberatung@maerkischer-kreis.de
www.maerkischer-kreis.de

Pflege Info Telefon

02352 966-7777
Leistungen der Pflegeversicherung in 18 verschiedenen Sprachen:

www.alter-pflege-demenz-nrw.de/akteure/2023/02/27/ 
barriereloser-zugang-infos-zu-pflegeversicherung-in-18-sprachen-verfuegbar/

Den digitalen Handzettel der Regionalbüros Alter, 
Pflege und Demenz zu den Leistungen der sozia-
len Pflegeversicherung (SGB XI) gibt es nun in 18 
verschiedenen Sprachen, unter anderem in Ara-
bisch, Ukrainisch, Russisch, Türkisch und Farsi.  

Das Infoblatt ist gedacht als Unterstützung  
für Pflegeberater:innen. Sie können ihn an Men-
schen weitergeben, die Leistungen der Pflege- 
versicherung beantragen wollen.
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DIE SUCHE EINES AMBULANTEN  
PFLEGEDIENSTES

Vor Einführung der Pflegeversicherung im 
Jahr 1995 gab es vor allem die Sozialstati-
onen der kirchlichen Träger und der Wohl-

fahrtsverbände. Diese wurden durch Mittel der 
Kommunen und der Bundesländer finanziert. 
Mit Einführung der Pflegeversicherung wurden 
die Angebote der ambulanten Pflegedienste ein 
Teil der Leistungen der Pflegeversicherung. Mit 
dieser Veränderung können seitdem auch Pflege-
dienste in privater Trägerschaft entstehen. 

Heute kennen wir unterschiedliche Bezeichnun-
gen wie Sozialstation, Pflegedienst oder Pfle-
geteam. Dabei ist es unerheblich unter welcher 
Trägerschaft ein Pflegedienst geführt wird, alle 
tätigen Dienste benötigen eine Zulassung der 
Pflegekassen, um ihre Leistungen abrechnen zu 
können. Hierfür müssen bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt werden, z.B. muss die Leitung 
eines Pflegedienstes eine abgeschlossene pfle-
gerische Ausbildung nachweisen.

Was übernimmt ein Pflegedienst für Aufgaben?

Ein Pflegedienst unterstützt bei den körperbe-
zogenen Maßnahmen, wie beispielsweise bei 
der Mobilität, beim Essen und Trinken oder der 
Körperpflege.  
Weiterhin gehören Leistungen der pflege-
rischen Betreuung zu den Aufgaben eines 
Pflegedienstes. Dies kann die Begleitung bei 
Spaziergängen oder auch die Unterstützung bei 
der Ausführung eines Hobbies sein.  
Weiterhin übernehmen Pflegedienste  
Hilfen bei der hauswirtschaftlichen  
Versorgung, wie das Reinigen der Wohnung, 
Einkaufdienste oder das Beheizen der  
Wohnung. 

Pflegedienste leisten auch im Bereich der häus-
lichen Krankenpflege Unterstützung. Hierzu 
gehören Maßnahmen, die ärztlich verordnet 
und von Pflegekräften ausgeführt werden. Dazu 
gehören Tätigkeiten wie die Verabreichung von 
Medikamenten, die Versorgung von Wunden 
oder das Spritzen von Medikamenten, beispiels-
weise von Insulin.
Aber auch die Beratung zu pflegerischen Fragen 
gehören zum Aufgabenbereich ambulanter Pflege- 
dienste, wie die Qualitätsbesuche von Pflege- 
bedürftigen, die ausschließlich das Pflegegeld 
zur Versorgung nutzen.

Was sollten Sie auf der Suche nach Unterstützung beachten?

Als erstes sollte die Frage geklärt werden, 
für welche Hilfeleistung Sie Unterstützung 
benötigen. Sollte die Hilfe ausschließlich für 
die hauswirtschaftliche Versorgung benötigt 
werden, können Sie auch auf die haushaltsnahen 
Dienste zurückgreifen (siehe Seite 67 in dieser 
Broschüre). 
Weiterhin sollten Sie überlegen, ob eine spe-
zialisierte Pflege benötigt wird, wie z.B. die 
palliative Versorgung. Wenn Sie unsicher sind, 
welche Unterstützung Sie benötigen, lassen Sie 
sich beraten.  
Die Beratung ist ebenfalls hilfreich, wenn es um 
die Kosten der Pflege geht. Fällt ein Eigenanteil 
an, der nicht selbst finanziert werden kann,  
können ggf. Sozialleistungen in Anspruch ge-
nommen werden.

Auch die Befragung von Freund:innen, Bekann-
ten oder auch selbst gemachte Erfahrungen 
können Ihnen eine erste Hilfe bei der Auswahl 
eines Dienstes sein.
Trotz Wahlfreiheit stoßen viele Dienste an ihre 
Kapazitätsgrenzen, so dass Sie vielleicht nicht 
den Pflegedienst ihrer ersten Wahl in Anspruch 
nehmen können. Aus diesem Grund ist es wichtig 
zu wissen, welche Pflegedienste vor Ort tätig 
sind.

Die Informationszettel der Pflegeberatung des 
Märkischen Kreises bieten eine erste Übersicht 
aller vor Ort ansässigen Pflegeangebote: https: 
www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infosei-
ten/soziales/pflegeberatung.php .

Die Pflegekassen halten weitere Informationen 
vor, um sich über die Angebote vor Ort zu infor-
mieren. Dabei bieten der Pflegekompass der 
Knappschaft und der Pflegelotse des Verbands 
der Ersatzkassen (vdek) die umfangreichsten 

Informationen. Unter anderem sind dort auch 
die Berichte der regelmäßig durchgeführten Qua-
litätsprüfungen und eine Übersicht der Kosten 
der einzelnen Einrichtungen zu finden:

• https://www.knappschaft.de/DE/LeistungenGesundheit/Pflege/StationaerePflege/Fliesstext_Sta-
tionaerePflege.html

• www.pflegelotse.de/presentation/pl_startseite.aspx

• www.aok.de/pk/cl/uni/pflege/pflegenavigator/

• https://pflegefinder.bkk-dachverband.de/

Was sollten Sie auf der Suche nach Unterstützung beachten?

Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) gibt in der kostenfreien Broschüre „Ambulante Pflege 
– Gute professionelle Pflege erkennen“ weitere wichtige Informationen bei der Suche nach einem 
Pflegedienst. Laut dem ZQP zeichnen sich gute Pflegedienste wie folgt aus:

• Offene Informationen über die Grundsätze, 
Arbeitsweisen und Grenzen ihrer Angebote

• Verständliche Informationen über die Kosten 
der Leistungen. Dies beinhaltet ebenso Infor-
mationen über eventuell anfallende Kosten, 
die als Eigenleistung übernommen werden 
müssen.  

• Vereinbarte Leistungen werden verbindlich 
umgesetzt, dokumentiert und verständlich 
abgerechnet

• Die Pflege erfolgt stets nach aktuellen Fach-
wissen

• Die Pflegenden sind für die erbrachten Leis-
tungen qualifiziert (z.B. Wundversorgung)

• Die Mitarbeiter:innen besuchen regelmäßig 
Fortbildungen zu pflegerischen Themen

• Die verbindlich geltenden Expertenstandards 
in der Pflege werden umgesetzt

• Der Pflegedienst verfügt über betriebsinterne 
Verfahrensregeln, in den Zuständigkeiten und 
Vorgehensweisen in bestimmten Situationen 
geregelt werden

• Für Fragen gibt es feste Ansprechpersonen
• Alle Mitarbeiter:innen sind fachlich und 

menschlich kompetent, sie verhalten sich 
respektvoll und achten auf das Recht der 
Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen und 
berücksichtigen Gewohnheiten und Vorlieben

• Der Dienst ist telefonisch gut erreichbar
• Falls möglich wird versucht, dass die Pflege 

von festen Bezugspersonen durchgeführt 
wird

• Die Angehörigen werden einbezogen und 
beraten

• Sollten Beschwerden eingehen oder Fehler 
passieren, reagiert der Dienst schnell und 
wirksam um diese zu beheben

Den vollständigen Ratgeber des ZQP können Sie auf der Internetseite herunterladen  
(www.zqp.de unter Ratgeber und Hilfen) oder als Broschüre kostenfrei bestellen.

Zentrum für Qualität in der Pflege 
Reinhardstr. 45
10117 Berlin 
.
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In einem Pflegevertrag steht, welche Leistun-
gen ein pflegebedürftiger Mensch bekommt 
und welche Kosten der Pflegedienst dafür 
veranschlagt. Den Vertrag vor dem Unterschrei-
ben aufmerksam zu lesen und zu verstehen, ist 
wichtig. Denn nur wenn alle Pflegeleistungen im 
Vertrag aufgeführt sind, lässt sich überprüfen, 
ob sie auch erbracht wurden. 

Der BIVA-Pflegeschutzbund bietet dafür jetzt 
Unterstützung: eine Broschüre mit einer Anlei-
tung zum Lesen eines Pflegevertrags. Außerdem 
wird eine Internetseite mit einem Überblick über 
Bestandteile und Besonderheiten eines Pflege-
vertrags bereitgestellt.
https://www.biva.de/dokumente/broschueren/
anleitung-pflegevertrag.pdf

Hilfe beim Lesen und Verstehen von ambulanten Pflegeverträgen:

DIE AUFNAHME IN EINE STATIONÄRE 
EINRICHTUNG

Schon das Sprichwort „Einen alten Baum 
verpflanzt man nicht“ beschreibt sehr gut 
welche Gedanken mit dem Einzug in ein 

Pflegeheim verbunden werden: Für die pflege-
bedürftigen Personen ist der Einzug in eine 
Einrichtung vielfach ein großer Einschnitt in 
das bisherige Leben. Vielfach wird befürchtet, 
dass Entscheidungen nicht mehr selbständig 
getroffen werden dürfen oder die bisherigen 
Bezugspersonen ihre Unterstützung nicht mehr 
zur Verfügung stellen. Ähnlich geht es den na-
hen Angehörigen, die sich beim Umzug in ein 
Pflegeheim häufig Vorwürfe machen, ihre Eltern, 
Ehepartner:innen oder Großeltern nicht weiter-
hin versorgen zu können. Vielleicht hat man den 
Betroffenen in der Vergangenheit versprochen, 
dass sie nicht in eine Einrichtung ziehen müssen 
– ohne zu wissen, welche gesundheitlichen Ein-
schränkungen eine Versorgung zu Hause unmög-
lich machen. Neben der emotionalen Belastung 
für alle Beteiligten kommen bei einem Umzug ins 
Pflegeheim ebenfalls Fragen zur Finanzierung 
und Vorgehen auf.  
 
Der Schritt zum Einzug in ein Pflegeheim ist für 
alle Beteiligten keine leichte Entscheidung und 
muss oftmals wegen einer akuten Verschlech-
terung des Gesundheitszustandes getroffen 
werden. Der Gedanke, dass die Aufnahme in 
eine Einrichtung mal notwendig sein kann, wird 
oftmals weit weggeschoben – dabei lohnt es 
sich schon im Vorfeld, sich damit zu beschäfti-
gen, was bei der Suche nach einem Pflegeheim-
platz für jeden einzelnen wichtig ist. Wer gut 
vorbereitet ist, kann in einer plötzlichen auftre-
tenden Situation dann auf diese Vorbereitung 
zurückgreifen. 

Im Vergleich zur Pflege im häuslichen Bereich 
werden viel weniger Menschen in einer 
stationären Einrichtung versorgt. So werden 
von insgesamt rund 28.500 pflegebedürftigen 
Menschen im Märkischen Kreis „nur“ knapp 
4.300 Menschen in einer stationären Einrich-
tung betreut (Stand: 31.12.2021, Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen). Trotzdem ist es, 
ähnlich wie in der häuslichen Pflege, nicht immer 
möglich, einen Platz in einer Einrichtung zu 
finden, die man selbst bevorzugt. Auch hier gilt, 
sich als erstes einen Überblick zu verschaffen, 
welche Einrichtungen sich in der näheren Umge-
bung befinden. Auch hier können Sie verschiede-
ne Angebote zur ersten Informationssammlung 
nutzen: 
 
www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infosei-
ten/soziales/pflegeberatung.php 
 
Eine weitere Hilfe bietet die Seite des Ministe-
riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) „Heimfinder 
NRW“. Auf dieser Seite werden Ihnen freie Plätze 
der Einrichtungen angezeigt – dies gilt sowohl 
für Plätze der Kurzzeitpflege als auch der Lang-
zeitpflege. Die Einrichtungen sind verpflichtet, 
einmal täglich die freien Plätze zu melden.  
 
    
 
www.heimfinder.nrw.de

Genau wie ambulante Pflegedienste unterlie-
gen Pflegeeinrichtungen regelmäßigen Prü-
fungen zur Qualität durch den medizinischen 
Dienst und der Behörde für das Wohn- und Teil-
habegesetz (WTG- Behörde, ehemals Heimauf-
sicht). Dabei hat die WTG Behörde die Aufgabe, 
die Rechte, die Interessen und Bedürfnisse der 
älteren oder pflegebedürftigen Menschen sowie 
der Menschen mit Behinderung zu schützen.  

Darüber hinaus soll die WTG-Behörde die ange-
messene Qualität der Betreuung und Pflege in 
den Einrichtungen sicherstellen.  
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
dem Medizinischen Dienst.
Die regelmäßig erstellten Qualitätsberichte  
werden ebenfalls unter folgenden Seiten ver- 
öffentlicht:

• https://www.knappschaft.de/DE/LeistungenGesundheit/Pflege/StationaerePflege/Fliesstext_Sta-
tionaerePflege.html

• www.pflegelotse.de/presentation/pl_startseite.aspx

• www.aok.de/pk/cl/uni/pflege/pflegenavigator/

• https://pflegefinder.bkk-dachverband.de/

 Auch für diese Entscheidung hat das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) eine Broschüre  
veröffentlicht, die kostenfrei erhältlich ist.
Den vollständigen Ratgeber des ZQP können Sie auf der Internetseite herunterladen  
(www.zqp.de unter Ratgeber und Hilfen) oder als Broschüre kostenfrei bestellen.

Zentrum für Qualität in der Pflege 
Reinhardstr. 45
10117 Berlin 

Foto: Steffen Reeder

Was ist bei der Wahl einer Einrichtung wichtig?
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https://www.biva.de/dokumente/broschueren/anleitung-pflegevertrag.pdf


• Wenn möglich besuchen Sie die Einrichtung 
und suchen Sie das Gespräch mit der Pflege-
dienst- / Einrichtungsleitung

• Sie erhalten Informationen zur Finanzierung 
des Platzes

• Sie können einen Mustervertrag erhalten, um 
alles in Ruhe nachzulesen

• Sie erhalten Informationen über die Grundsät-
ze der pflegerischen Betreuung, der Arbeits-
weisen aber auch Grenzen der Angebote

• Die Pflege erfolgt nach aktuellem pflegeri-
schen Fachwissen

• Die Mitarbeiter:innen besuchen regelmäßig 
Fortbildungen zu pflegerischen Themen

• Die verbindlich geltenden Expertenstandards 
in der Pflege werden umgesetzt

• Der Pflegedienst verfügt über betriebsinterne 
Verfahrensregeln, in denen Zuständigkeiten 
und Vorgehensweisen in bestimmten Situatio-
nen geregelt werden

• Für Fragen gibt es feste Ansprechpersonen
• Alle Mitarbeiter:innen sind fachlich und 

menschlich kompetent, sie verhalten sich 
respektvoll und achten auf das Recht der 
Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen und 
berücksichtigen Gewohnheiten und Vorlieben

• Bietet die Einrichtung eine Spezialisierung, 
beispielsweise in der Betreuung von Menschen 
mit Demenz oder Schlaganfällen?

• Informieren Sie sich, ob es in der Einrichtung 
speziell in den ersten Wochen gezielte Maß-
nahmen zur Eingewöhnung gibt, zum Beispiel 
durch eine feste Bezugsperson, Vorstellung 
der Mitbewohner:innen und Mitarbeiter:innen, 
Erfassung von Wünschen und Bedürfnissen 
der neuen Bewohner:innen

• Konflikte dürfen offen und ehrlich angespro-
chen werden

• Es werden Maßnahmen zur Gesundheitsförde-
rung und Prävention durchgeführt, beispiels-
weise zur Verbesserung und Förderung der 
Beweglichkeit 

• Wie ist die ärztliche Versorgung geregelt?
  _ Ist die Behandlung durch die gewohnte Haus- 

     ärztin / den gewohnten Hausarzt möglich?
  _ Gibt es eine Versorgung vor Ort durch Zahn- 

     ärzt:innen oder andere Fachärzt:innen?
• Können Gewohnheiten bei den Mahlzeiten 

beachtet werden?
  _ Zwischenmahlzeiten
  _ Uhrzeiten
  _ Umgang mit speziellen Wünschen
• Es gibt spezialisierte Angebote zur Freizeitge-

staltung, z.B.
  _ Gottesdienste
  _ Kulturelle Veranstaltungen 
• Ist unter Umständen die Mitnahme eines  

Haustieres erlaubt?
• die Bewohner:innen dürfen sich aktiv in die 

Tagesgestaltung einbringen und werden in 
Tätigkeiten einbezogen

• das Zimmer darf nach individuellen Wünschen 
eingerichtet und eigene Möbel dürfen mitge-
bracht werden

Auch ihre eigenen Beobachtungen spielen eine 
wichtige Rolle:

• Wie empfanden Sie die Atmosphäre in der 
Einrichtung?

  _ War der Umgang mit den Bewohner:innen  
    respektvoll und geduldig?

  _ Wie wurde mit den Bewohner:innen zuge-     
    wandt und freundlich gesprochen?

  _ Waren die Zimmer freundlich und sauber?

Tipps zur Auswahl einer Pflegeeinrichtung:

HINWEISE ZUR FINANZIERUNG EINES 
HEIMPLATZES

Die Höhe der Kosten für einen Pflegeplatz ist von Heim zu Heim unterschiedlich.  
Können die Kosten nicht selbst finanziert werden, kann ein Antrag auf Sozialleistungen  
gestellt werden. 

 
 

Wie setzen sich die Heimkosten zusammen?

Die Kosten für die pflegerische Versorgung werden als Pflegekosten (auch Pflegesatz genannt) 
zusammengefasst. Die Pflegeversicherung zahlt, abhängig von der Höhe des Pflegegrades, für die 
Kosten der pflegerischen Versorgung einen pauschalen Leistungsbetrag. Des Weiteren zahlen die 
Pflegekassen seit Anfang 2022 einen weiteren Zuschlag, der mit der Länge des Aufenthalts steigt. 

Pflegekosten

Hiermit soll die Vergütung und Ausbildung von Auszubildenden gesichert werden.

Ausbildungsumlage

Hierunter fallen die sogenannten „Hotelkosten“, wie z.B. Mahlzeiten, Zimmerreinigung, Strom- oder 
Heizkosten. Der Bewohner:innen zahlt diese Kosten selbst.

Unterkunft & Verpflegung

Hierzu gehören Kosten für Umbau- oder Ausbau, Modernisierung oder Instandhaltung. Auch diese 
Kosten tragen die Bewohner:innen selbst.

Investitionskosten

Für Bewohner:innen einer vollstationären 
Pflegeeinrichtung besteht die Möglichkeit Pfle-
gewohngeld nach dem Alten-und Pflegegesetz 
NRW und Sozialhilfe nach dem Sozialgesetz-
buch SGB XII (Hilfe zur Pflege in stationären 
Einrichtungen) zu beantragen. In der Regel wird 
das Pflegewohngeld mit Zustimmung der Bewoh-
nerin / des Bewohners von der Einrichtung bean-
tragt. Sofern ein Anspruch auf Pflegewohngeld 
besteht, werden hierdurch die Investitionskos-
ten (vollständig oder bei Einkommensüberhang 
teilweise) übernommen. Beim Pflegewohngeld 
wird kein Unterhaltsanspruch gegenüber Unter-
haltspflichtigen (z.B. Kindern) geltend gemacht.

Voraussetzung für die Gewährung dieser Leis-
tungen ist die Anerkennung der Pflegegrade 2-5.  
Sofern ein Pflegegrad 2 besteht, prüft die Pfle-
geberatung des Märkischen Kreises im Einzelfall 
die Notwendigkeit einer Heimaufnahme. Grund-
lage hierfür ist die gesetzliche Regelung, dass 
eine ambulante/teilstationäre (z.B. Tagespflege) 
Versorgung Vorrang vor einem stationären Auf-
enthalt hat.
Wurde lediglich ein Pflegegrad 1 festgestellt, 
besteht kein Anspruch auf Pflegewohngeld und 
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.
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• Antragstellung erfolgt vor Heimaufnahme. 
Eine formlose Antragsstellung beim örtlich 
zuständigen Sozialamt oder beim Märkischen 
Kreis ist zunächst ausreichend. Der sogenann-
te „Grundantrag“ mit allen erforderlichen 
Unterlagen ist auf jeden Fall nachzureichen.

• Es besteht ein Pflegegrad 3-5. Bei einem Pfle-
gegrad 2 wird die Heimnotwendigkeit anhand 
von pflegerischen und medizinischen Unterla-
gen durch die Pflegeberatung des Märkischen 
Kreises geprüft. Auch ein Besuch vor Ort ist 
möglich, damit sich ein umfassendes Bild ge-
macht werden kann. 

• Das Einkommen der Bewohnerin / des Be-
wohners und ggf. der Ehe- oder Lebenspart-
nerin bzw. des Ehe- oder Lebenspartners, die 
Leistungen der Pflegeversicherung und das 
Pflegewohngeld reichen zur Deckung der 
Heimkosten nicht aus.

• Das Vermögen der Bewohnerin / des Be-
wohners ist nicht höher als 10.000 Euro, bei 
Ehe- und Lebenspartner:innen nicht höher als 
20.000 Euro.

Wer auf Sozialhilfe angewiesen ist, erhält für die 
kleinen Wünsche des Alltags einen Barbetrag 
(früher: Taschengeld) in Höhe von mindestens 
135,54 € Euro pro Monat. (Stand 01/2023)

Voraussetzung für die Gewährung von Sozialhilfe (§§ 61 ff, SGB XI)

Bei Fragen können Sie sich an die örtlichen Sozialämter und an den Märkischen Kreis wenden.
Auf der Seite des Märkischen Kreises können Sie den erforderlichen Antrag herunterladen.

• www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/dienstleistungen/soziales/Pflegehilfe.php

Weitere Informationen erhalten Sie auch hier:
Das deutsche Gesundheitswesen einfach erklärt in 14 Sprachen: 

• https://deutsch.gesundheit-mehrsprachig.de/

QUALITÄTSSIEGEL 
BETREUTES 
WOHNEN.

INFORMATIONEN ZUM THEMA  
“BETREUTES WOHNEN“

Weitere Informationen können Sie  
folgender Broschüre entnehmen: 
Kuratorium Betreutes Wohnen e.V. 

(Hrsg.): Qualitätssiegel Betreutes Wohnen für 
ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen oder 
unter folgender Internetadresse herunterladen: 
www.kuratorium-nrw.de

Das Kuratorium Betreutes Wohnen e.V. zertifi-
ziert betreute Wohnprojekte mit dem gleich- 
namigen Qualitätssiegel, wenn sie die notwen-
digen Anforderungen erfüllen. Die Website des 
Kuratoriums bietet u.a. einen Überblick über 
die Siegelträger.
Nähere Informationen finden sich unter:  
www.kuratorium-nrw.de (Rubrik Qualitätssiegel).

Weitere Informationen zum Thema „Betreutes 
Wohnen – eine Alternative fürs Wohnen im Alter“ 
gibt die Verbraucherzentrale NRW 
www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit- 
pflege/pflege-in-wohngemeinschaften/ 
betreutes-wohnen-eine-alternative-fuers- 
wohnen-im-alter-13905

QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE 
LITERATUR:
• Märkischer Kreis und agentur mark GmbH (Hrsg.) (2022): Leitfaden zur Vereinbarkeit von  

Pflege und Beruf 
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/broschueren/fb7/2022-03-31Leitfaden.pdf

• Apothekerkammern Westfalen Lippe und Nordrhein  
www.apothekennotdienst-nrw.de

• Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.) (2023): Pflegeleistungen zum Nachschlagen 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html

• Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.) (2022): Ratgeber Demenz. Informationen für die  
häusliche Pflege von Menschen mit Demenz, Berlin, 2022 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html

• Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.) (2023): Ratgeber Pflege. Alles, was Sie zur wissen  
müssen, Berlin, 2023 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html

• Bundesministerium der Justiz: Vorsorge und Betreuungsrecht 
www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBetreuungsrecht/VorsorgeUndBetreuungsrecht_node.
html

• Bundesministerium der Justiz: Patientenrechte 
www.bmj.de/DE/Themen/Patientenrechte/Patientenrechte_node.html

• Bundesministerium der Justiz: Erbrecht 
www.bmj.de/DE/Themen/FamilieUndPartnerschaft/Erbrecht/Erbrecht_node.html

• Bundesministerium für Gesundheit & Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(Hrsg.) (2020): Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen, Berlin 2020 
www.bmfsfj.de/resource/blob/93450/be474bfdb4016bbbca9bf87b4cb9264b/charta-der-rechte- 
hilfe-und-pflegebeduerftiger-menschen-data.pdf

• Bundesministerium der Justiz: Patientenverfügung 
https://www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBetreuungsrecht/Patientenverfuegung/Patienten-
verfuegung_node.html

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.: Entlastung für die Seele –  
Ein Ratgeber für pflegende Angehörige, 2019 
https://www.bagso.de/publikationen/ratgeber/entlastung-fuer-die-seele/

• Caritas: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
https://www.caritas.de/vorsorgevollmacht

• Deutsches Rotes Kreuz e.V.: Schlaganfall 
www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/schlaganfall/

• Justizportal Nordrhein- Westfalen: Vorsorgevollmacht 
www.justiz.nrw.de/BS/recht_a_z/V/Vorsorgevollmacht/index.php
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QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE 
LITERATUR:

• Kompetenznetz Schlaganfall: Kompetenznetz Schlaganfall  
https://www.kompetenznetz-schlaganfall.de/patinfo.0.html

• Kuratorium Qualitätssiegel Betreutes Wohnen für ältere Menschen Nordrhein-Westfalen e.V.  
(Hrsg.): Qualitätssiegel Betreutes Wohnen für ältere Menschen Nordrhein-Westfalen 
www.kuratorium-nrw.de/

• LAG Wohnberatung NRW:  
www.wohnberatungsstellen.de/hintergruende/lag-wohnberatung-nrw/

• Landesseniorenvertretung NRW: Krankenhaus – Was nun? Checkliste für die Aufnahme und die 
Entlassung aus dem Krankenhaus 
www.lsv-nrw.de/wp-content/uploads/2018/10/Flyer_Krankenhaus_WEB.pdf

• Märkischer Kreis (Hrsg.): Pflegeatlas Märkischer Kreis, Lüdenscheid 2018 
https://www.maerkischer-kreis.de/service/pflegeatlas.php

• radprax Krankenhaus Plettenberg: Familiale Pflege 
www.radprax.de/krankenhaus-plettenberg/patienteninfo/

• Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe: Der Fast-Test. Richtig Handeln bei Schlaganfall 
www.schlaganfall-hilfe.de/de/verstehen-vermeiden/schlaganfall-erkennen/fast-test

• Verbraucherzentrale NRW: Pflege in Wohngemeinschaften 
www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/gesundheit-pflege/pflege-in-wohngemeinschaften/
die-pflegewohngemeinschaft-eine-alternative-zum-heim-13583

• Verbraucherzentrale NRW: Betreutes Wohnen – eine Alternative für Wohnen im Alter 
www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/gesundheit-pflege/pflege-in-wohngemeinschaften/ 
betreutes-wohnen-eine-alternative-fuers-wohnen-im-alter-13905

• Verbraucherzentrale NRW: Ambulanter Pflegedienst – Checkliste für die Auswahl 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/ambulan-
ter-pflegedienst-checkliste-fuer-die-auswahl-10748

• Verbraucherzentrale NRW: Digitale Assistenzsysteme – Was können digitale Helfer für Senioren 
www.verbraucherzentrale.nrw/digitale-assistenzsysteme-was-koennen-digitale-helfer-fuer- 
senioren-55315

• Alter-Pflege-Demenz-NRW: Die Leistungen der Pflegeversicherung in 18 Sprachen 
www.alter-pflege-demenz-nrw.de/akteure/2023/02/27/barriereloser-zugang-infos-zu- 
pflegeversicherung-in-18-sprachen-verfuegbar/

• Zentrum für Qualität in der Pflege: Ratgeber  
https://www.zqp.de/ratgeber/

• BIVA-Pflegeschutzbund: Broschüre 
www.biva.de/dokumente/broschueren/anleitung-pflegevertrag.pdf

IMPRESSUM

Gemeinde Herscheid

Design

TWINNERS Heseler & Heseler GbR
www.twinners-home.de

Herausgeber des vorliegenden Wegweisers ist das Gesund-
heits- und Pflegenetzwerk Plettenberg-Herscheid. 
Die Koordination des Gesundheits- und Pflegenetzwerks 
liegt bei der Stadt Plettenberg und der Gemeinde Her-
scheid mit Unterstützung des Märkischen Kreises.

Der Wegweiser wurde finanziert von den Landesverbänden 
der Pflegekassen NRW. Ihnen gilt unser herzlicher Dank!

Alle im Wegweiser abgedruckten Daten und Informationen 
sind ohne Gewähr, Fehler schleichen sich trotz sorgfältiger 
Arbeitsweise immer ein. 

Änderungswünsche, Anregungen und Ergänzungen für eine 
evtl. nächste Auflage des Wegweisers nehmen  
Frau Yilmaz von der Gemeinde Herscheid, Tel.: 02357 909325, 
E-Mail: yilmaz@herscheid.de und  
Frau Gerecht von der Stadt Plettenberg, Tel.: 02391 923207, 
E-Mail: k.gerecht@plettenberg.de 
gerne entgegen.

Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei allen, die Bei- 
träge geliefert haben, die Korrektur gelesen und lekto-
riert haben, die Fotos zur Verfügung gestellt haben, sowie 
bei allen, die uns bei der Erarbeitung dieses Wegweisers 
unterstützt haben.

Herscheid und Plettenberg im April 2023

GESUNDHEITS- 
UND PFLEGENETZWERK 
PLETTENBERG-HERSCHEID
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Freude in
meiner

Oder auch Logoentwicklung, Corporate Design,  
Marketingkonzepte, Webseiten, Broschüren,  
Anzeigen, Werbekampagnen, ...
Wir lieben es, wenn wir dann noch mit unserer  
Arbeit Plettenberg – unsere Heimat – ein wenig 
schöner machen dürfen; vielleicht ein bisschen 

grafischer, bunter, reduzierter, auffälliger, 
klarer, intuitiver, plakativer. 

Dabei geben wir gemeinsam mit unseren Kunden 
alles, um optimale Kommunikation zu entwickeln.  

Die Zwillingsagentur macht Design, das was zu sagen hat, wie z.B. diese Broschüre hier. 

Mehr unter: 
www.twinners-home.de oder 78 sportliche Stufen zu unserem Plettenberger Büro im ehemaligen  
Schadwinkelhaus hinaufsteigen:) Wir freuen uns über Besuch.
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